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Beschlussvorschlag
Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschlief3t:

1. Der mit Datum vom 10. Mai 2021 neu bekannt gemachte Flachennutzungsplan
(3. Neubekanntmachung) der Stadt Ribnitz-Damgarten wird im nachfolgenden Bereich
geandert:

Darstellung der Sonderbauflachen mit den Zweckbestimmungen ,Ferienpark®,
.Hafen, maritime Touristik", ,Freizeitpark, Sport und Kultur“, ,Handwerk und Kultur®,
~.Camping und Festival“, ,Festival*, ,Museum®, ,Pferdesport und erganzende
Freizeitangebote”, ,Beherbergung®, ,Tourismus, Kultur und Veranstaltungen®,
.Parkplatz, Festival* sowie ,Badestelle” im Bereich der Halbinsel Putnitz

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung nach & 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfolgt mittels
einer dreiwdchigen 6ffentlichen Auslegung der Vorentwurfsunterlagen. Gem. § 4 Abs.
1i.V.m. 83 Abs. 1 Satz 1 BauGB sind parallel zur friihzeitigen
Offentlichkeitsbeteiligung die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange,
deren Aufgabenbereich die Planung beriihren kann, zu beteiligen.

3. Der Beschluss ist ortsiiblich bekannt zu machen (8§ 2 Abs. 1 BauGB).

Sachverhalt

Die im Rahmen der V. Anderung und I. Erganzung der 3. Neubekanntmachung des
Flachennutzungsplans angestrebte Anderung steht in Zusammenhang mit dem
Bebauungsplanverfahren Nr. 109 ,Sondergebiet touristische Entwicklung Halbinsel Pltnitz“.
Ziel der Anderung des Flachennutzungsplans ist die touristische Nachnutzung eines Teils
der ehemaligen militarischen Liegenschaft Putnitz. Hierflir wurde ein
Raumordnungsverfahren durchgefiihrt, das Anlass fiir die vorangegangene Anderung des
FNP in diesem Bereich war.

Entsprechend der inzwischen fortgeschrittenen Planung der Stadt Ribnitz-Damgarten erfolgt
im Rahmen der V. And. und I. Erg. der 3. Neubekanntmachung des FNP eine differenzierte
Darstellung der einzelnen Teilbereiche nach angestrebten Nutzungsarten. Der aktuell im
FNP als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Ferienresort* dargestellte
Standort soll zukinftig mit attraktiven, vielféltigen Angeboten in den Bereichen Sport,
Freizeit, Kultur, Gastronomie sowie Beherbergung entwickelt werden.




Finanzielle Auswirkungen

HaushaltsmaRige Belastung: Ja: | X Nein:
Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen:
Produkt / Sachkonto: |
Verfligbare Mittel des Kontos: | € |
Anlage/n
1 RDG-FNP-V-And_Plan_Vorentwurf_2025-11-07 (6ffentlich)

2 RDG-FNP-V-And_Begriindung_Vorentwurf_2025-11-18 (6ffentlich)
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AAMBEL

Die V. Anderung und |. Erganzung der 3.
Stadt Ribnitz-Damgarten wird aufgestellt auf Grundiage des aaugmu.bucm (BauGB) in or
Fassung der Bekanntmachung vom 03, November 2017 (BGBI. | . 3634), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) geéindert worden ist, der
Verordnung iber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 2017 (8GBI. | S. 3786), die
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geéindert worden
ist sowie der Verordnung iber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18
Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 3. des Gesetzes vom 14. Juni
2021 (BGBI. I S. 1802) geéindert worden ist.

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

Bundeswasserstraiengesetz (§ 1 WaStrG)
Der Geltungsbereich der V. Anderung der 3.
der Stadt Ribnitz-Damgarten grenzt an die Bundeswasserstrate * omise Soo

Kiisten- und Gewasserschutzstreifen (§ 29 NatSchAG MV)
An Kiistengewasser ist ein Abstand von 150 Metem land- und seewarts von der
Mittelwasserlinie einzuhalten.

Kiistenschutzwald (§ 13 Abs. 3 i.V.m. § 21 LWaldG MV)
Kahlhiebe mit einer FlachengroBe Uber zwei Hektar, Ausnahmen zur Pflege hiebsunreifer
Besténde nach Absatz 5 (des Gesetztes) und Kahlhiebe im Wald, der sich in einem Abstand
von bis zu 300 Metern zur Mittelwasserlinie an Kiistengewassem nach § 1 Absatz 1 des
Wassergesetzes des Landes befindet i

vorherigen i der F

HINWEI

Bodendenkmale

Sollten wahrend Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverférbungen entdeckt werden, ist
gemat § 11 DSChG M-V die zustandige Untere Denkmalschutzbehtrde zu benachrichtigen und
der Fund und die Fundsiole bis zun Einreffen von Miarbeten oder Beauftagien des
Zustand zu erhalten. Verantwortich
i ot der  Endocker,dor Leler der Arbelon,dor Grondeigontimer sowi Zufalige Zeugen,
die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der
Anzeige.

Alle Veréinderungen an einem Denkmal und in seiner Umgebung bedirfen gemats § 7 Abs. 1
DSChG MV der Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbehorde bzw. gemé § 7 Abs. 6
DSchG MV durch die zustindige Behorde.

Grenznaher Raum

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZolIVG i.V.m. § 1 Anlage 1 C
der Verordnung iiber die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der Grenzaufsicht
unterworfenen Gebiete - GrenzAV-). Es wird auf vorsorglich auf das Betretungsrecht im
grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG, welches auch wahrend etwaiger Bauphasen
jederzeit gewahrleistet sein muss hingewiesen.

Dariiber hinaus kann das. verlangen, dass v und -besitzer
einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchiasse oder Ubergange emncmen Das
Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst errichten (Satze 2 und 3 ebendort).
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1. Zielsetzung und Erfordernis der Anderung des Flachennutzungsplans (FNP)

Ein Teil der ehemaligen militarischen Liegenschaft Pitnitz soll zu einem touristisch
genutzten Standort mit attraktiven, vielfaltigen Angeboten in Sport, Freizeit, Kultur
und Gastronomie sowie Beherbergung entwickelt werden. Dabei wird auch ein we-
sentlicher Teil an vorbelasteter Flache durch die Altlastensanierung und Kampfmittel-
beseitigung dem Naturhaushalt unbelastet wieder zurlickgegeben. Damit wird auch
der freie Zugang zur Landschaft wieder gewahrleistet und ein Beitrag zum Erhalt der
naturlichen Grundlagen jetzigen und kiinftigen Lebens geschaffen. Das Gesamtvor-
haben wird dabei vier wesentliche Teilvorhaben umfassen:

— Ein Ferienpark mit ca. 3.200 Betten in Ferienhdausern und Apartments sowie ei-
nem Zentralgeb&ude mit Erlebnisschwimmbad und einem Angebot mit Restau-
rants, Laden, Sport-, Spiel- und Unterhaltungsangeboten.

— Ein weitere Ferien- und Freizeiteinrichtung (nachfolgend als Freizeitpark be-
zeichnet), welche ein Erlebniscamping mit teilweise alleinstellenden Trendsport-,
Kultur- und naturbezogenen Erlebnisangeboten kombiniert.

— Technikmuseum Putnitz; bei diesem Vorhaben soll im Umfeld der bereits heute
genutzten drei ndrdlichen ehemaligen Flugzeughangars (Hallen 1 bis 3), die be-
stehende museale Nutzung zu einem zeitgemalen technischen Museum ,zum An-
fassen” entwickelt werden. Dabei wird neben der verbleibenden und zur weiteren
Quialifikation vorgesehenen militéartechnischen Ausstellung ein neuer Schwerpunkt
im zivilen Bereich geschaffen; neben der Technik werden zukinftig auch die The-
men Natur und Kunst Gegenstand der Ausstellung sein.

— Ein Reiterhof samt Reithalle, Reitplatzen sowie anschlie3endem Reitwegenetz mit
umfassenden Reit- und Erlebnisangeboten.

Vorstehende Angebote stehen dabei nicht nur den Ubernachtungsgasten vor Ort
sondern auch externen Urlaubsgasten und der Wohnbevilkerung aus der Region of-
fen. Daneben wird ein kleiner naturnaher Hafen mit Anleger fir die Fahr- und Aus-
flugsschifffahrt sowie einem kleinen Wassersportangebot Teil des Ferienparks.

Aufgrund der Lage des Vorhabens im Auf3enbereich entsprechend § 35 BauGB, von
GroRRe und Umfang des Vorhabens und folglich in erheblichem Umfang betroffenen
offentlichen Belangen, wird die Aufstellung eines Bebauungsplans im Regelverfahren
erforderlich.

Der aktuell wirksame Flachennutzungsplan (FNP) in der Fassung der IV. Anderung
der 3. Neubekanntmachung enthalt nur flr begrenzte Teilbereichen Darstellungen,
welche eine Entwicklung eines B-Plans mit v. g. Planungsabsichten aus dem FNP
entsprechend § 8 Abs. 2 BauGB ermdglichen.

Entsprechend ist der Flachennutzungsplan fir grol3e Teilflachen des geplanten Feri-
en- und Freizeitparks zu @ndern. Die Anderung betrifft insbesondere den nordwestli-
chen Teilbereich, welcher nicht Gegenstand der seinerzeit zur Anpassung an die Er-
gebnisse des in den Jahren 2015/16 durchgefihrten Raumordnungsverfahrens in
den Jahren 2019/20 durchgefiihrten IV. Anderung und I. Erganzung der 2. Neube-
kanntmachung war. Die dortigen Flachen sind, soweit diese zur Zeit des Militarflug-
platzes bebaut waren und auch heute noch durch die erhaltenen Geb&aude bzw. Ge-
baudereste baulich gepragt sind, im wirksamen FNP als von der Darstellung ausge-
nommene Flachen bertcksichtigt. Der direkte Uferbereich ist zudem als Grinflache,
eine groRRe Flache nordlich der ehemaligen Flugzeugmontagehallen als Flache fir die
Landwirtschaft und die tbrigen verbleibenden Flachen sind als Flache fur Wald dar-
gestellt bzw. nachrichtlich tbernommen. Auf dieser Grundlage lasst sich kein B-Plan
entwickeln, welcher vorgenannte Planungsziele fur den Ferien- und Freizeitpark ver-
folgen kann. Weiterhin wird auch eine Anderung der Darstellungen in dem im Rah-
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men der IV. Anderung und I. Erganzung des FNP beriicksichtigten Bereichs erforder-
lich: So soll nach den aktuellen Planungsabsichten der Stadt Zudem soll die naturna-
he Flache des Plitnitzer Dreiecks in grof3en Teilen als naturnahe Grinflache entwi-
ckelt werden und keiner Bebauung, wie im wirksamen FNP noch mit einer Darstel-
lung eines Sondergebiets vorbereitet, zugefiihrt werden. Fur den Ubrigen Bereich des
bisher dargestellten Sondergebiets wird zudem infolge der inzwischen differenzierten
Planungsabsicht eine Anderung bzw. Konkretisierung der Zweckbestimmung erfor-
derlich.

Daneben erfolgte im Jahr 2020 in Verantwortung der Landesforstbehérde eine Wald-
feststellung zur gesamten Liegenschaft Pitnitz. Im Ergebnis werden grof3e Bereiche
als Wald eingeordnet, welche im wirksamen FNP noch als andere Nutzungen darge-
stellt sind. Auch wenn eine groBumfangliche Waldmehrung nicht Ziel der Stadt Rib-
nitz-Damgarten ist, so sind diejenigen Flachen, welche nicht zum Zwecke der Ent-
wicklung des Ferien- und Freizeitparks bendtigt werden, in Abstimmung mit der Lan-
desforst als Waldflachen in den FNP nachrichtlich zu Gbernehmen.

Es werden mit der Aufstellung der V. Anderung und I. Erganzung der 3. Neube-
kanntmachung folgende Planungsziele verfolgt:

— Schaffung eines Ferienparks mit einer Beherbergungskapazitat von 3.200 Betten
und zentralen Freizeiteinrichtungen flr einen Ganzjahresbetrieb.

— Schaffung von 300 Camping-Standplatzen im funktionalen Zusammenhang mit ei-
nem Freizeitpark mit Sport-, naturorientiertem Erlebnis- und kulturellen Angeboten
mit Alleinstellungscharakter.

— Berlicksichtigung von jahrlich zwei, seit vielen Jahren veranstalteten Festivals.

— Planungsrechtliche Sicherung der Entwicklung des Technik-Museums im Bereich
des Technik-Vereins Pitnitz.

— Schaffung eines Reiterhofs.

— Entwicklung des Ferienparks in touristisch attraktiver Lage, vorzugsweise in direk-
ter Wasserlage zum Bodden und attraktiver, naturnaher Gestaltung.

— Offentliche Nutzung des im Plangebiet entstehenden Sport-, Freizeit- und kulturel-
len Angebots auch fir die Gbrigen Feriengaste der Tourismusregion und im rele-
vanten Einzugsbereich.

— Ebenso Offnung des Angebots fiir die Wohnbevélkerung in Stadt und Region zur
Verbesserung bzw. Vervollstandigung des bestehenden ortlichen Sport-, Freizeit-
und kulturellen Angebots.

— Verbesserung der Nachfrage fiur die Ortliche und regionale Wirtschaft, sowohl was
die Tourismuswirtschaft aul3erhalb des Resorts betrifft als auch in den Sektoren
Handwerk, Nahrungsmittel und tourismusbezogener Dienstleistung.

— Schaffung von qualifizierten, zukunftstrachtigen, ganzjahrigen Arbeitsplatzen und
entsprechenden Ausbildungsplatzen.

— Verkehrliche Verknupfung des Tourismus- und Freizeitstandorts mit den Kernorten
Ribnitz und Damgarten sowie mit den benachbarten Tourismusorten Uber samtli-
che relevanten Verkehrsarten. Dabei soll die Anbindung per Fahrrad/E-Bike und
mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln sowohl von Land- wie auch von Wasserseite be-
sonders geférdert werden.

— Sicherung einer allgemein zuganglichen Ferienanlage mit Grinflachen und Erho-
lungswald mit Ful3-, Rad- und Reitwegen.
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— Schaffung einer klima-, umwelt- und naturschutzgerechten Infrastruktur fur den
Standort.

— Bertucksichtigung der unter Denkmalschutz stehenden Sachgesamtheit ,ehemali-
ger Fliegerhorst Pitnitz“ auch als eine wahrnehmbare bzw. erlebbare Struktur im
Rahmen der Planungsziele.

— Fur das Flugfeld wird eine Konversion der derzeit landwirtschaftlich und in der
Vergangenheit militdrisch genutzten Flachen hin zu einem naturbetonten Land-
schaftsbild mit typischen Landschaftselementen der historischen Kulturlandschaft
angestrebt.

— Beschrankung der Eingriffe in die Schutzgtter Boden-, Natur und Landschaft auf
das erforderliche Mal3.

— Gezielte MalRBnahmen zur natur- und artenschutzfachlichen Aufwertung des Plan-
gebiets insbesondere durch Schaffung eines Biotopverbundsystems.
2. Lage des Anderungsbereichs

Der Anderungsbereich befindet sich ca. 1,2 km nérdlich des Stadtkerns von Ribnitz
und ca. 0,7 km westlich des Ortsteils Damgarten. Der nachstgelegene Strand der
Ostsee befindet sich in der Gemeinde Ostseebad Dierhagen in ca. 5 km Entfernung
Luftlinie bzw. ist in ca. 15 km Entfernung tiber das Strafl3ennetz erreichbar.

B

ﬁ“ emeinde Saal

’?". W3
-~ .. 1_:

Gemeinde
Ostseebad-Dierhagen

. Gemeinde

L ‘- Ahtgpshagen-
i PR . e S

Ribnitz-Damgarten

Abb. 1: Rdumliche Lage des Standorts

3. Abgrenzung des Anderungsbereichs

Der Anderungsbereich erstreckt sich tiber groRe Teile des ehemaligen Militarflugplat-
zes Plitnitz. Aufgrund der in Kapitel 1 dargelegten Anderungserfordernisse an den
Darstellungen des FNP werden annihernd der gesamte, im Rahmen der IV. Ande-
rung und |. Ergdnzung der 2. Neubekanntmachung bertcksichtigte Bereich sowie
groRe Teile des nordwestlich anschlieBenden Bereichs, bis zur Zufahrtstrale des
ehemaligen Hafens, Bestandteil des Anderungsbereichs.

Das Plangebiet wird damit grob begrenzt:
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4.1

41.1

— Im Norden durch die Flugplatzallee und die zum ehemaligen Hafen abzweigende
ErschlieBungsstralBe sowie die nérdliche Grenze des Bereichs der ehemaligen
Fahrzeuggaragen, wobei die Waldflachen zwischen Flugplatzallee und ehemali-
gem Flugfeld zum grof3en Teil ausgenommen sind,

— im Osten durch die westliche Grenze des B-Plans Nr. 72 ,Photovoltaik Putnitz* und
in deren sudlicher Verlangerung durch die dstliche Querrollbahn,

— im Siuden durch die Deutsche Startbahn sowie im westlichen Abschnitt durch den
Ribnitzer See,

— im Westen durch den Ribnitzer See, die Wasserflachen an bestehender Slipanlage
und Bootsanleger des Technikvereins an geplantem Wasserzugang auf Hohe des
Freizeitparks und an geplanten Hafen im Studwesten der Halbinsel einschlieflich.

Der Geltungsbereich umfasst eine Flache von insgesamt 296,2 ha.
Planungsrechtliche Situation
Ubergeordnete Planungsvorgaben

Raumordnungsverfahren

In Vorbereitung einer umfassenderen touristischen Entwicklung wurde in den Jahren
2015/16 fur grof3e Teile des Standorts des ehemaligen Militarflugplatzes Pitnitz unter
der Vorhabenbezeichnung ,Landschaftspark am Bodden“ ein Raumordnungsverfah-
ren durchgefiihrt.

Abb. 2: Referenzplanung aus dem ROV mit Abgrenzung des Vorhabenbereichs

Bezogen auf den Anderungsbereich umfasste der Vorhabenbereich des ROV in etwa
dessen Geltungsbereich, allerdings ohne die Bereiche der Montagehallen 1 bis 4, der
Flache zwischen der nérdlichen Begrenzung des Flugfelds und der Flugplatzallee
sowie der Umgebung der ehemaligen Fahrzeughallen 6stlich der Westlichen Sied-
lung.
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Im Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung vom 13.07.2016 steht, dass das ge-
plante Vorhaben den Vorgaben der Raumordnung entspricht, wenn nachfolgende
Mal3gaben erfillt werden:

1.

Das touristische, fur einen stéandig wechselnden Personenkreis zu errichtende
Vorhaben ,Landschaftspark am Bodden® ist auf eine Gesamtflache von max. 232
ha mit einer Kapazitat von max. 2.800 Betten (einschlieR3lich der Golfvillen eines
erweiterten Golfparcours), max. 120 Bootsliegeplatzen und einem Golfparcours
mit 2 x 9 Loch-Spielbahnen zu beschranken. Eine Erweiterung um einen weiteren
Golfparcours mit 2 x 9 Loch-Spielbahnen und zugehdrigen Golfvillen ist nur auf
der Grundlage eines Nachweises der Wirtschaftlichkeit moglich.

Einzelhandelseinrichtungen sind innerhalb des Vorhabengebietes ausschlief3lich
fur den Eigenbedarf zulassig. In den Bebauungsplanen sind entsprechende fla-
chen- und sortimentsbezogene Festsetzungen zu treffen, die gewahrleisten, dass
die zentralen Versorgungsbereiche der Stadt nicht beeintrachtigt werden.

Anderungen am Denkmalbestand haben in enger Abstimmung mit dem Landes-
amt flr Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern und der unteren
Denkmalschutzbehorde zu erfolgen.

Innerhalb des Vorhabengebietes befinden sich Altlastenstandorte, von denen
akute Gefahrdungen fiur die Allgemeinheit ausgehen. Die Sanierung der Prob-
lembereiche PB 01, PB 02 und PB 07 ist kurzfristig zu planen, mit dem Staatli-
chen Amt fur Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern abzustimmen und bis En-
de 2018 umzusetzen.

Geschutzte Biotope sind von der internen VerkehrserschlieBung des Vorhaben-
gebietes freizuhalten.

Die Flacheninanspruchnahme fir den geplanten Stralenverlauf ist auf ein Min-
destmald zu beschrénken.

Im Genehmigungsverfahren ist die tragfahigste Variante aus dem Hafenbewirt-
schaftungskonzept ,Machbarkeitsuntersuchung zur Unterhaltung im Bereich des
geplanten Binnenhafens auf der Halbinsel Putnitz“ (Stand: 7/2015) zu bestim-
men. Fur diese Variante ist eine Qualifizierung der Umweltvertraglichkeitsstudie,
der FFH-Vertraglichkeitsprifung/SPA-Prifung, des Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrags sowie der Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung durchzufthren.

Maflnahmen zum Kisten- und vorbeugenden Hochwasserschutz innerhalb des
Vorhabengebietes sind im Rahmen des Genehmigungsverfahrens festzusetzen.

Die Waldinanspruchnahme ist auf ein Mindestmal® zu reduzieren. Der Verlust
von Kistenwald ist durch die Neuanlage von Kustenwald auszugleichen. Zum
Ausgleich der umgewandelten Waldflachen sind im Genehmigungsverfahren auf
Grundlage der zu erstellenden Waldbilanz Ersatzaufforstungsflachen festzule-
gen. Im Bereich des Vorhabengebietes stehen hierfir nicht ausreichend Flachen
zur Verfigung. Die Ersatzaufforstungen sind in enger Abstimmung mit der Lan-
desforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern mdaglichst eingriffsnah umzusetzen.

10. Fir die Tierarten Fischotter, Fledermause, Zauneidechsen, Moor- und Laubfrosch

sowie Kammmolche sind Vermeidungs- und CEF-Malinahmen innerhalb und au-
Berhalb des Vorhabengebiets auszufihren.

Weiterhin wird in der Landesplanerischen Beurteilung ausgefuhrt, dass nachfolgende
im Rahmen des ROV ergangene Hinweise im weiteren Genehmigungsverfahren zu
bertcksichtigen sind:

— Hinweise zur zukinftigen Stromversorgung (e.dis AG),
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— zur technischen ErschlieBung (Abwasserzweckverband Korkwitz, Telekom
Deutschland GmbH, e.dis AG Regionalbereich Mecklenburg-Vorpommern, Stadt-
werke Ribnitz-Damgarten, Wasser und Abwasser GmbH Boddenland),

— zur verkehrlichen ErschlieRung und verkehrsbedingten Larmemissionen (Land-
kreis Vorpommern-Rugen/Kreisplanung, Staatliches Amt fir Landwirtschaft und
Umwelt Vorpommern),

— zum Bau/Betrieb des geplanten Innenhafens und der Errichtung/Instandhaltung ei-
nes Fahrwassers als Zufahrt zum Hafen (Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund,
Staatliches Amt fur Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern),

— zum Denkmalschutz und zur Denkmalpflege (Landesamt fur Kultur und Denkmal-
pflege M-V, Landkreis Vorpommern-Rigen, Sachgebiet Denkmalschutz),

— zum Hochwasser- und Kiistenschutz (Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und
Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Staatliches Amt fir Landwirtschaft und Um-
welt Vorpommern),

— zum Grundwasser- und Gewasserschutz (Landkreis Vorpommern-Rigen, Sach-
gebiet Wasserwirtschaft; Wasser- und Bodenverband ,Recknitz-Boddenkette®),

— zur Altlastensanierung und zum Bodenschutz innerhalb des Vorhabengebietes
(Landkreis Vorpommern-Rugen, Fachdienst Umweltschutz und das Staatliche Amt
fur Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern),

— zur Kampfmittelbelastung und erforderliche Berdumung des Vorhabengebietes
(Landesamt flir zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz Mecklenburg-Vorpommern),

— zum Umgang mit den vorhandenen Waldflachen sowie zur geplanten Waldum-
wandlung und den damit verbundenen Ersatzaufforstungsmaflnahmen (Landes-
forstanstalt Mecklenburg-Vorpommern) und

— zur Umweltvertraglichkeitsstudie, zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, zur
FFH-Vertraglichkeitsprufung, zur Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung, zum Biotop-
schutz sowie zum Hafenentwicklungskonzept (Landkreis Vorpommern-Rigen,
Sachgebiet Naturschutz).

Neben vorstehenden beachtlichen Mafl3gaben und Hinweisen aus der Landesplaneri-
schen Beurteilung zum ROV sind noch die weiteren planungsrelevanten Ziele und
Grundsatze der Raumordnung und Landesplanung beachtlich und daher nachfolgend
angefuhrt.

In der Stellungnahme des Amtes fir Landesplanung Vorpommern im Rahmen der
frihzeitigen Beteiligung zum B-Plan Nr. 109 vom 21.11.2023 geht die Behorde auf
die seit dem Raumordnungsverfahren geanderte Planung, sowohl was die rdumliche
Abgrenzung des Ferien- und Freizeitparks als auch was die Angebotsgestaltung in
Teilbereichen betrifft, ein. So wird zusammenfassend festgestellt, dass die aktuelle,
im Rahmen des B-Planverfahrens verfolgte Planung, die friihere Planung in zentralen
Punkten konkretisiert, aktuellen Entwicklungen im touristischen Bereich Rechnung
tragt und somit auch Anderungserfordernisse im Ergebnis des Raumordnungsverfah-
rens aufgreift. Insofern werde mit der Konkretisierung der Planinhalte das Ergebnis
des Raumordnungsverfahrens nicht unterlaufen. Es handele sich nach wie vor um
ein touristisches GroRvorhaben, welches nicht im Widerspruch zu den geltenden Zie-
len und Grundsatzen der Raumordnung stehe. Unter Berlcksichtigung der o. g. Be-
lange werde der Aufstellung des B-Plans Nr. 109 der Stadt Ribnitz-Damgarten fur
das ,Sondergebiet Touristische Entwicklung Halbinsel Pltnitz* aus raumordnerischer
Sicht zugestimmt.
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Vorstehende Aussagen sind auch auf vorliegende vorbereitende Bauleitplanung
Ubertragbar.

4.1.2 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (2016)

Die raumordnerischen Vorgaben fir den Geltungsbereich werden, erganzend zu den
MalRgaben des ROV, Uber das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP-LVO M-V) von Juni 2016 getroffen. Entsprechend sind bezogen
auf vorliegende Planung nachfolgende Zielsetzungen und Grundsétze der Raumord-
nung zu beachten:

Laut Grundsatz 4.5(3) soll in den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft dem Erhalt
und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und —stétten ein be-
sonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwégung mit anderen
raumbedeutsamen Planungen, MalBnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzun-
gen zu berlcksichtigen.

Laut Grundsatz 4.5(9) sollen Walder wegen ihres forstwirtschaftlichen Nutzens und
Nutzens fur andere Wirtschaftsbereiche, ihrer ©kologischen Funktionen, ihrer
Wohlfahrtswirkungen fir die Bevolkerung (z. B. Erholung) sowie der Bedeutung fiir
den Klimaschutz erhalten, ausgebaut, gepflegt und durch nachhaltige Nutzung
entwickelt werden.

Laut Grundsatz 4.6(1) ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsbereich mit einer
grol3en Einkommenswirkung und Beschaftigungseffekten im Land. Er soll aufgrund
seiner vielfaltigen Wechselwirkungen mit anderen Wirtschaftsbereichen nachhaltig
weiterentwickelt werden.

Naturbetonte Raume und die Kulturlandschaften des Landes sollen gemal Grund-
satz 4.6(3) fur die Erholung der Bevdlkerung des Landes und seiner Gaste zu-
ganglich sein und erhalten sowie die entsprechenden Erholungs- und Urlaubsfor-
men nachhaltig weiterentwickelt werden. Schutzgebiete sollen i.R.d. Schutzzwecks
der Allgemeinheit zuganglich gemacht und fir naturkundliche Information genutzt
werden.

Der gesamte Geltungsbereich ist als Vorbehaltsgebiet Tourismus festgelegt. Nach
Grundsatz 4.6(4) soll in den Vorbehaltsgebieten Tourismus der Sicherung der
Funktion fur Tourismus und Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden.
Dies ist bei der Abwagung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Malnah-
men, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen und denen des Tourismus selbst be-
sonderes zu beriicksichtigen.

Nach Grundsatz 4.6(5), 1. Absatz sollen die Vorbehaltsgebiete Tourismus bei der
Tourismusférderung besondere Berticksichtigung finden. Zudem sollen laut Abs. 3
die Randgebiete des Kistenraumes und das Kustenhinterland weiter als Entlas-
tungs- und Ergdnzungsgebiete entwickelt werden.

Nach Grundsatz 4.6(7) sollen grof3e Freizeit- und Beherbergungsanlagen in Zu-
sammenhang mit Ortslagen oder raumvertraglich auf Konversionsflachen errichtet
werden und gut erreichbar sein. Von ihnen sollen positive Entwicklungsimpulse auf
das Umland ausgehen.

Die dem Geltungsbereich zugehdrigen Flachen des Boddengewassers sind als
Vorbehaltsgebiet Naturschutz auf Gewdassern festgelegt. Entsprechend Ziel
(6.1(6)) ist in den Vorranggebieten Naturschutz und Landschaftspflege dem Natur-
schutz und der Landschaftspflege Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Nut-
zungsansprichen einzuraumen. Diese sind auszuschliel3en, soweit es sich um
raumbedeutsame Planungen, Mal3hahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen
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4.1.3

handelt und diese die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege beeintrach-
tigen.

— Die in den Geltungsbereich einbezogenen Teile des Boddengewassers sind wei-
terhin dem maritimen Vorbehaltsgebiet Tourismus zugeordnet. Laut Grundsatz
8.5(1) hat die Kustenregion als Grenzraum zwischen Land und Meer aufgrund ih-
rer Einmaligkeit durch die buchten- und abwechslungsreichen Bodden- und Haff-
kusten eine besonders hohe Bedeutung fiir den Tourismus. Diese geht weit Uber
den Wassersport hinaus und soll erhalten, gestéarkt und weiterentwickelt werden.

— Entsprechend dem Grundsatz 8.5(2) soll in den marinen Vorbehaltsgebieten Tou-
rismus den Funktionen des Tourismus ein besonderes Gewicht beigemessen wer-
den. Dies ist bei der Abwagung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Mal3-
nahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen, auch denen des Tourismus
selbst, zu berticksichtigen.

— Konform des Grundsatzes 8.5(3) soll die wassertouristische Attraktivitat und Er-
lebbarkeit dieser Raume fir Wassersportler und andere Nutzungsgruppen natur-
schonend erhalten und verbessert werden.

— In der Begriindung zu Ziffer 8 wird zudem ausgefiihrt, dass militarische Altlasten
und seeseitiger Mull eine Gefahr fur Leib und Leben darstellen sowie Umweltprob-
leme nach sich ziehen kdnnen. Weiter wird ausgefiihrt, dass der Umgang mit die-
sen Gefahrenquellen, ihre Berdumung bzw. Beseitigung, insbesondere bei Pla-
nungen und durchzufihrenden MalRBnahmen, zu einer wichtigen kiinftigen Aufgabe
wird.

Leitfaden Bauen im Wasser in Mecklenburg-Vorpommern

Das vorliegende Vorhaben bzw. dessen Geltungsbereich bezieht im Bereich des ge-
planten Hafens, des geplanten Wasserzugangs auf Hohe des Freizeitparks und der
nordlichen Slipanlage Gewasserflachen des Ribnitzer Sees bzw. Saaler Boddens mit
ein.

Zur baulichen Entwicklung in den Gewasserbereichen hat die Landesregierung M-V
durch die zustandigen Ministerien im Jahr 2016 einen Leitfaden herausgegeben, wel-
cher einen alteren diesbeziiglichen Leitfaden aus dem Jahr 2007 ersetzt hat.

In Kapitel I. — Raumordnung - wird dargelegt, dass entsprechend den Ausfiihrungen
des am 9. Juni 2016 in Kraft getretenen Landesraumentwicklungsprogramms Meck-
lenburg-Vorpommern 2016 der Tourismus aufgrund seiner vielfaltigen (positiven)
Wechselwirkungen mit anderen Wirtschaftsbereichen nachhaltig weiterentwickelt
werden soll. Dabei sollen die Randgebiete des Kistenraums und das Kustenhinter-
land weiter als Entlastungs- und Erganzungsgebiete entwickelt werden. Auf eine ent-
sprechende Erweiterung des touristischen Angebotes und der Infrastruktur sowie auf
ein ausgewogenes Verhaltnis der verschiedenen Beherbergungsformen soll hinge-
wirkt werden. Unter Zugrundelegung der genannten landesplanerischen Aspekte wird
der Ausbau der touristischen Nutzung grundsétzlich befurwortet. Dies schlief3t auch
die Errichtung von Gebauden zur touristischen Nutzung auf dem Wasser ein.

Der Leitfaden gibt Hinweise zur Prifung der Vorhabenvertraglichkeit von Bauprojek-
ten auf dem Wasser auf Ebene der Raumordnung, der Bauleitplanung der Fachpla-
nungen und fir das durchzufiihrende Baugenehmigungsverfahren. Diese Hinweise
finden bei der Behandlung der einzelnen Planungsvorgaben bzw. beachtlichen Pla-
nungsbelage in der weiteren Planung entsprechend Beriicksichtigung.
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41.4

4.1.5

Regionales Raumordnungsprogramm

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm (RREP) fur die Planungsregion Vor-
pommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.09.2010 trifft zum Standort
und hinsichtlich dessen zukunftiger Entwicklung, in Erganzung der MalRgaben des
ROV und in Ergénzung bzw. Prazisierung des LEP, nachfolgende Aussagen:

— Ribnitz-Damgarten ist als Mittelzentrum eingestuft (Ziel 3.2.3(1)). Nach Grundsatz
3.2.3(2) versorgen Mittelzentren die Bevolkerung ihres Mittelbereichs mit Gitern
und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs. Mittelzentren sollen laut Grundsatz
3.2.3(3) als regional bedeutsame Wirtschaftsstandorte gestarkt und weiterentwi-
ckelt werden. Sie sollen fir die Bevolkerung ihres Mittelbereichs vielfaltige und at-
traktive Arbeits- und Ausbildungsplatzangebote bereitstellen.

— Das gesamte Stadtgebiet einschliel3lich der Halbinsel Putnitz ist als Tourismus-
entwicklungsraum eingestuft (Grundsatz 3.1.3(5)). Die Tourismusentwicklungs-
raume sollen nach Grundsatz 3.1.3(6) unter Nutzung der spezifischen Potenziale
als Erganzungsraume fur die Tourismusschwerpunktraume entwickelt werden. Der
Ausbau von weiteren Beherbergungseinrichtungen soll méglichst an die Schaffung
bzw. das Vorhandensein touristischer Infrastrukturangebote oder vermarktungsfa-
higer Angebote gekoppelt sein.

— Das kulturelle und kulturhistorische Potenzial der Region ist nach Grundsatz
3.1.3(10) gezielt fur die Entwicklung des Kultur- und Stadtetourismus und die Ge-
staltung der Kulturlandschaft zu nutzen. Ribnitz-Damgarten ist Schwerpunktge-
meinde des Kultur- und Stadtetourismus.

— Das Vorhabengebiet ist entsprechend Grundsatz 3.1.4(1) landseitig als Vorbe-
haltsgebiet Landwirtschaft dargestellt. In diesen soll dem Erhalt und der Entwick-
lung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und —statten, auch in den vor- und
nachgelagerten Bereichen, ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist
bei der Abwagung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, MaRnahmen und
Vorhaben besonders zu beriicksichtigen.

— Ein kleiner Teilbereich des Vorhabengebiets an der stidlichen Kiiste der Halbinsel
Pltnitz ist als Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege dargestellt.
Laut Grundsatz 5.1(4) soll hier den Funktionen von Natur und Landschaft ein be-
sonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwagung mit raumbe-
deutsamen Planungen, MafRnahmen und Vorhaben entsprechend zu bertcksichti-
gen.

Insgesamt sind damit auf Ebene der Raumordnung die grundlegenden Vorausset-
zungen auch fur eine touristische Entwicklung der Liegenschaft Putnitz in einem gro-
Reren Rahmen gegeben.

Beschrankung von baulichen Anlagen an der Kiiste nach § 89 LWaG M-V

Entsprechend § 89 Abs. 4 Landeswassergesetz (LWaG) M-V i.V.m. § 89 Abs. 2
LWaG M-V gelten die Beschrankungen nach 8§ 89 Abs. 1 LWaG M-V nicht fiur die Er-
richtung, wesentliche Anderungen oder Beseitigung baulicher Anlagen, die aufgrund
eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans errichtet oder wesentlich gedndert wer-
den, der unter Beteiligung der zustandigen Wasserbehdrde zu Stande gekommen ist.

Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens liegen vorgenannte Voraussetzungen
vor, sodass 8§ 89 Abs. 1 LWaG M-V dann fur den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 109 der Stadt Ribnitz-Damgarten keine Anwendung mehr findet.
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4.1.6

4.1.7

4.1.8

Belange des Hochwasserschutzes

Gemal dem Regelwerk Kistenschutz Mecklenburg-Vorpommern (2022) wird fir den
Saaler Bodden im Kustenabschnitt Halbinsel Pitnitz bei sehr starken Sturmfluten mit
einem Bemessungshochwasser (BHW) von 2,50 m dber NHN (2,35 m tber HN) zu-
zlglich des Wellengangs gerechnet. Weiterhin hat die Bund/Lander-Arbeitsgemein-
schaft Wasser (LAWA) mit Beschluss vom 22.12.2020 dem Bericht ,Auswirkungen
des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft - Bestandsaufnahme, Handlungsoptio-
nen und strategische Handlungsfelder* (LAWA Klimawandel-Bericht 2020) zuge-
stimmt, wonach ein Vorsorgemaf3 von 1,0 m fir einen klimabedingten Meeresspie-
gelanstieg und potenzielle Anderungen von hydrodynamischen Belastungen (z.B.
Windstau) bei allen Planungen zu beachten ist. Damit ergibt sich eine fur den Hoch-
wasserschutz beachtliche Gesamthéhe von 3,50 m Uber NHN (3,25 m tber HN).

Legt man fir den Hochwasserschutz den Wert von 3,50 m tber NHN zu Grunde, so
sind Teilflachen des Geltungsbereichs von Uberflutung gefahrdet. Betreffend der zu-
kunftig geplanten Siedlungs- und intensiv genutzten Freibereiche sind dies Montage-
hallen 1, 3, 4 und 5 samt Umgebung sowie der umgebende Freibereich des Tech-
nikmuseums, der zum Bodden hin orientierte Teilbereich des Sport- und Freizeit-
parks, der Hafenbereich mit den Hafenapartments sowie der westliche Teil der Feri-
enhaussiedlung im Bereich der Teichlandschaft des Ferienparks.

Ein aktiver Hochwasserschutz besteht fiir den Bereich des Plangebietes laut Lan-
desamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie nicht.

Die Anforderungen seitens des Hochwasserschutzes werden in den Flachennut-
zungsplan nachrichtlich ibernommen. Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen
Bauleitplanung kdnnen die Anforderungen zudem durch entsprechende Festsetzun-
gen zusatzlich bertcksichtigt werden.

Klusten- und Gewéasserschutzstreifen

Nach § 61 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. § 29 Abs. 1 Natur-
schutzausfiihrungsgesetz (NatSchAG) M-V dirfen an Kistengewassern bauliche An-
lagen in einem Abstand bis 150 m von der Mittelwasserlinie land- und seewarts nicht
errichtet oder wesentlich verandert werden. Die geplante Steganlage mit vorgesehe-
nem Anleger fur die Fahr- und Ausflugsschifffahrt und den Liegeplatzen fur Sportboo-
te liegen damit im Kisten- und Gewasserschutzstreifen.

Fur die Aufstellung, Anderung oder Ergdnzung von Bebauungsplanen oder einer
Satzung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches kénnen nach
8 29 Abs. 3 Satz 4 Naturschutzausfiihrungsgesetz (NatSchAG M-V) Ausnahmen zu-
gelassen werden. Die entsprechende Erlaubnis der zustandigen Naturschutzbehdrde
muss vor Inkraftsetzung der Satzung vorliegen. Mit Inkrafttreten des B-Planes Nr.
109 ,Sondergebiet touristische Entwicklung Halbinsel Pitnitz* greift fir die Genehmi-
gung baulicher Anlagen § 29 Abs. 2 Nr. 3 NatSchAG M-V. Die naturschutzfachlichen
Belange des Kustenschutzstreifens werden i.R.d. Eingriffsbewertung und -kompen-
sation bericksichtigt.

Internationale und nationale Schutzgebiete

Die Wasserflachen des Saaler Boddens und des Ribnitzer Sees sind in grof3en Tei-
len Bestandteil des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE1542-302
,Recknitz-Astuar und Halbinsel Zingst“ sowie des EU-Vogelschutzgebietes (BSG) DE
1542-401 ,Vorpommersche Boddenlandschaft und nérdlicher Strelasund®. Das Plan-
gebiet selbst befindet sich laut Darstellung des Kartenportals Umwelt des LUNG
(letzter Abruf 11/2017) auRRerhalb der internationalen Schutzgebietsgrenzen.
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4.1.9

4.1.10

Im Rahmen des ROV erfolgte bereits eine Prifung der Vorhabenvertraglichkeit mit
vorgenannten internationalen Schutzgebieten. Laut landesplanerischer Beurteilung
ist diese grundsatzlich gegeben. Nach MalRgabe Nr. 7 sind im Rahmen der weiteren
Hafenplanung fur die letztendlich zur Umsetzung ausgewahlte tragféhigste Variante
zur Hafenbewirtschaftung neben der Qualifizierung der Umweltvertraglichkeitspru-
fung auch eine solche der FFH- und SPA-Vertraglichkeitsprifung durchzufiihren. Da
zudem die mit dem B-Plan Nr. 109 abgebildete zukiinftige Planung rdumlich tber das
Vorhabengebiet des ROV hinausgeht und weiterhin nicht ausgeschlossen werden
kann, das einige verfolgte neue Planungsinhalte die v.g. Schutzgebiete zusatzlich
beeintrachtigen, ist in jedem Fall die Notwendigkeit der Durchfiihrung neuer Vertrag-
lichkeitsprifungen zu Uberprifen.

Das Plangebiet befindet sich auRerhalb der nationalen Schutzgebietskategorien nach
nationalem Recht (88 22-26 BNatSchG; § 14 NatSchAG M-V); das sind Nationalpark,
Naturpark, Biospharenreservat, Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, gesetz-
lich geschitzter Landschaftsbestandteil oder Flachennaturdenkmal.

Artenschutzrechtliche Belange

Bei der Durchfiihrung von Baumafl3nahmen sind die Bestimmungen des besonderen
Artenschutzes nach 88 44 ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten.

Im Vorfeld des 2015/2016 durchgefihrten Raumordnungsverfahrens erfolgten bereits
2010/2011 Kartierungen der relevanten Standardartengruppen und auf deren Grund-
lage wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. Aufgrund der Tatsache,
dass der Geltungsbereich nach Norden weiter gefasst ist als das Vorhabengebiet des
ROV, neue Nutzungen mit ggf. anderen Auswirkungen auf die Fauna hinzugekom-
men und zudem die seinerzeitigen Erhebungen inzwischen nicht mehr aktuell sind,
erfolgten erneute umfassende Kartierungen zu den mit der Unteren Naturschutzbe-
horde im Vorfeld abgestimmten Arten bzw. Artengruppen. Die Kartierungen erfolgten
in den Jahren 2021 und 2022 und umfassten folgende Arten bzw. Artengruppen:

— Geschuitzte und/oder gefahrdete Pflanzen,
— Fischotter,

— Fledermause,

— Brutvogel,

— Zug- und Rastvogel,

— Amphibien und Reptilien,

— Fische- und Rundmauler (Datenrecherche),
— Tag- und Nachtfalter,

— Heuschrecken,

— Xylobionte Kafer und Laufkéfer,

— Libellen,

— Marines und limnisches Makrozoobenthos.

Der vollstdndige Kartierbericht liegt seit dem 29.03.2023 vor. Im weiteren Verfahren,
nach Klarung von Art, Lage und Umfang der zuklnftigen Nutzungen und baulichen
Anlagen im Detail, erfolgt die Erstellung eines aktualisierten Artenschutzfachbeitrags
als Grundlage fur die letztendliche Artenschutzfachliche Bewertung.

Gesetzlich geschitzte Biotope und Geotope

Die Gewasser des Ribnitzer Sees und des Saaler Bodden, einschliel3lich deren na-
turnahe Uferbereiche, unterliegen dem gesetzlichen Biotopschutz gemal? § 30
BNatSchG bzw. § 20 NatSchAG M-V. Der Bodstedter Bodden und der Verlandungs-
bereich sind als gesetzlich geschitzte Biotope mit den laufenden Nummern
NVP05317, NVP06740 und NVP 15000 im Biotopkataster M-V. gelistet. Da der Gel-
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tungsbereich des B-Plans auch Teile des Uferbereichs umfasst, sind vorgenannte
wasserseitige geschiitzte Biotope auch direkt von der Planung betroffen.

Dazu kommen landseitig weitere geschiitzte Biotope. Diese wurden im Herbst 2020
und im Fruhjahr 2021 fir die Gesamtliegenschaft in einer umfangreichen Kartierung
samtlicher Biotopstrukturen hinsichtlich Art, Zustand und raumlicher Ausdehnung er-
hoben. Dabei wurde auf den vorliegenden Kartierungen aus dem Jahr 2011, welche
im Vorfeld des ROV erfolgten, aufgebaut.

Bezogen auf den Anderungsbereich bestehen landseitig geschutzte Biotope unter-
schiedlichster Arten bis zu max. 1 ha Gr6Re. Dabei handelt es sich vorwiegend um
Feldgehdlze aus Uberwiegend heimischen Arten, Baumhecken sowie vegetations-
freie Bereiche nahrstoffreicher Stillgewasser.

Sind auf Grund der Aufstellung, Anderung oder Erganzung von Bebauungsplanen
Handlungen, die zu einer Zerstdrung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrachti-
gung geschutzter Biotope fiihren kdnnen, zu erwarten, kann gemal3 § 30 Abs. 4
BNatSchG auf Antrag der Stadt/Gemeinde Uber eine erforderliche Ausnahme oder
Befreiung von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG entschieden werden. Hierzu
ist ein schriftlicher Antrag bei der zustdndigen Fachbehoérde (Untere Naturschutzbe-
horde des Landkreises Vorpommern-Rigen) einzureichen. Die Zulassung der Aus-
nahme bzw. Gewéahrung der Befreiung muss vor Satzungsbeschluss vorliegen.

Fur mogliche Beeintrachtigungen bzw. Beseitigung von gesetzlich geschitzten Bio-
topen im Rahmen der Planung ist ein Ausnahmeantrag vom gesetzlichen Bio-
topschutz an die zustandige Untere Naturschutzbehérde zu stellen. Fir die Beein-
trachtigung des Biotops ist ein raumlich funktionaler Ausgleich zu planen.

4.1.11 Wald und forstrechtliche Belange

Abb. 3: Waldflachen laut Waldfeststellung von Mai 2022 (braun sind bestockte, griin un-
bestockte Waldflachen) Quelle: Landesforst MV 2022
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Gemal der seitens der Landesforstbehdrde vorgenommenen Feststellung des aktu-
ellen Waldbestands von Mai 2022 sind grof3e Teile der Liegenschaft und damit auch
des Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 109 Wald entsprechend § 2 LWaldG M-V. Die
festgestellten Waldflachen umfassen dabei nicht nur entsprechend bestockte Flachen
sondern auch groRere Flachen ohne oder nur mit geringem Gehdlzbestand, die von
Wald eingefasst und dem Wald funktional dienlich sind.

Gegenuber der Waldfeststellung in Vorbereitung des ROV aus dem Jahr 2011 sind,
bezogen auf den Anderungsbereich, noch erhebliche Flachen zum Waldbestand hin-
zugekommen. Dazu zadhlen insbesondere die Flachen, welche an den ehemaligen
Hafen landseitig angrenzen, der Bereich sidlich der Westlichen Siedlung sowie klei-
nere Flachen im Bereich des nérdlichen Flugfeldes und westlich des Flugfelds. Diese
Waldflachen setzen sich aul3erhalb der Liegenschaft entlang der Boddenkuste fort.

Waldabstand

Gemal 8§ 20 Abs. 1 LWaldG MV ist bei der Errichtung von baulichen Anlagen zum
Schutz vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand ein Abstand von 30 m zum
Wald einzuhalten. In der nachfolgenden Bauleitplanung (Bebauungsplan) sind die
gesetzlich vorgegebenen Waldabstande gemaf 8§ 20 LWaldG MV zu beachten. Eine
Waldumwandlung zur Verringerung des Waldabstandes ist nicht genehmigungsfahig.
In der Waldabstandsverordnung (WAbsVO) M-V sind zudem die Voraussetzungen
zum Erteilen von Ausnahmen vom Waldabstand fir bestimmte Nutzungen bzw. Be-
standssituationen geregelt.

Kustenschutzwald

Gemal § 13 Abs. 3 LWaldG (Stand letzte Novellierung LWaldG: 27.07.2011) gelten
alle Waldflachen, die in einem Abstand von bis zu 300 m zur Mittelwasserlinie an
Kiistengewassern nach 8 1 Abs. 1 Wassergesetz M-V liegen, als Kistenwald. Ent-
sprechend § 13 Abs. 3 Satz 1 LWaldG sind Kahlhiebe in Kistenschutzwaldflachen
grundsatzlich nicht zulédssig. Ein Verlust von Kistenwaldflachen, der sich aus dem
Ergebnis der Alternativenprifung und der Abwéagung nicht verhindern lasst, ist durch
die Neuanlage von Kustenwald auszugleichen. Kistenschutzwalder haben eine be-
sondere Schutzfunktion. Sie schitzen den unmittelbaren Kistenbereich vor den
Auswirkungen von Wasser- und Winderosionen, Bodenrutschungen oder Aushage-
rungen. Kustenschutzwélder vermindern im Hinterland Schéadigungen, u.a. durch
Windeinflisse, auf landwirtschaftliche Nutzflachen und verbessern das Kleinklima.

Waldumwandlung

GemaR § 15 Abs. 1 LWaldG MV benétigen Uberfiihrungen von Wald in andere Nut-
zungsarten (Waldumwandlung) eine Genehmigung der zustandigen Landesforstbe-
horde. Im Zuge dieses Genehmigungsverfahrens sind die Belange der Allgemeinheit,
sowie die Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des Waldbesitzers ge-
geneinander und untereinander abzuwéagen. Durch den Antragsteller ist im Rahmen
der Planung das uUberwiegende o6ffentliche Interesse an der Umsetzung der Vorhaben
sowie die Alternativiosigkeit der Inanspruchnahme von Waldflachen darzustellen
bzw. nachzuweisen.

Fir die Umsetzung der mit vorliegender FNP-Anderung und Ergéanzung planungs-
rechtlich vorbereiteten Vorhaben wird eine Waldumwandlung gréReren Ausmal3es er-
forderlich. Erlauterungen dazu werden in Kapitel 7.1.7 gegeben.

Aufgrund der voraussichtlichen, erheblichen GrdR3enordnung der erforderlichen
Waldumwandlung ist beachtlich, dass entsprechend des Gesetzes zur Umweltver-
traglichkeitsprifung (UVPG), Anlage 1 Ziffer 17.2 bei Rodungen von Waldflachen
zum Zwecke der Waldumwandlung ab 10 ha Grof3e eine Umweltvertraglichkeitspri-
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4.1.12

4.1.13

fung durchzufihren ist; bei Rodungen ab 5 ha und weniger als 10 ha Umfang hat ei-
ne allgemeine Vorprifung des Einzelfalls entsprechend § 7 Abs. 1 UVPG zu erfolgen.
Bei mehreren kleineren Waldumwandlungsflachen sind bei Uberschneidung der Ent-
wicklungsbereiche bzw. bei Vorhaben, die wirtschaftlich und funktional aufeinander
bezogen sind, die Vorgaben zu kumulierenden Vorhaben entsprechend § 10 UVPG
beachtlich. Danach werden eine UVP bzw. eine Allgemeine Vorprifung des Einzel-
falls erforderlich, wenn die Vorhaben zusammen, die in Anlage 1 UVPG benannten
Schwellenwerte erreichen bzw. tberschreiten.

Ersatzaufforstung

Gemal § 15 Abs. 5 LWaldG MV ist der Antragsteller zum Ausgleich der nachteiligen
Folgen der Waldumwandlung verpflichtet. Nach § 15 Abs. 5 Ziffer 1 LWaldG M-V
kann dem Antragsteller die Aufforstung und Pflege einer anderen Flache, die bisher
nicht Wald ist, im ermittelten Ausmalf3 als Ausgleich aufgegeben werden. Fur die Er-
satzflachen, die den Ausgleich einer zeitlich befristeten sowie einer dauerhaften
Waldumwandlung sichern sollen, ist nach § 25 LWaldG eine Erstaufforstungsgeneh-
migung vorzulegen bzw. ist diese rechtzeitig bei der jeweilig zustandigen Forstbehor-
de zu beantragen. Die aufgegebenen Ausgleichsmalinahmen sind vor der Verwirkli-
chung der Waldumwandlung umzusetzen. Die Umsetzung der Erstaufforstungen
kann nur auf dafiir geeigneten Flachen, die bisher nicht bestockt sind, erfolgen. Die
Eignung einer Flache ergibt sich tber die Einleitung eines Erstaufforstungsgenehmi-
gungsverfahrens. Daflrr ist vom Flacheneigentiimer ein entsprechender Antrag auf
Erstaufforstung zu stellen. Im Zuge der forstrechtlichen Prifung ist immer die zustan-
dige Untere Naturschutzbehérde mit einzubeziehen und das Einvernehmen aus na-
turschutzfachlicher Sicht ist einzuholen.

Aufgrund der voraussichtlichen erheblichen Gro3enordnung der erforderlichen Wald-
umwandlung, ist auch mit einer Ersatzaufforstung in erheblichem Umfang zu rech-
nen. Daher ist beachtlich, dass entsprechend UVPG, Anlage 1 Ziffer 17.1 bei Erstauf-
forstungen ab 50 ha Grol3e eine Umweltvertraglichkeitsprifung durzufiihren ist, bei
Erstaufforstungen ab 20 ha und weniger als 50 ha Umfang hat eine allgemeine Vor-
prifung des Einzelfalls entsprechend § 7 Abs. 1 UVPG zu erfolgen. Die Vorgaben zu
kumulierenden Vorhaben sind auch hier beachtlich.

Wasserverkehrsrecht

Der wasserseitige Teil des Geltungsbereichs ist Teil der Bundeswasserstral3e. Zur
Ermdglichung der Nutzung dieser Wasserflaichen durch einen Hafen und weitere
Nutzungen muss neben der Aufstellung eines Bebauungsplans und der adaquaten
Anderung des FNP fur die im Bundeseigentum befindliche Bundeswasserstrale eine
Verfiigungsberechtigung durch Pachtvertrag oder Ubertragung des Nutzungsrechts
erlangt werden. Zudem muss die zu planende Veranderung dem Wasserstrafl3en-
und Schifffahrtsamt angezeigt werden.

Grenznaher Raum

Der Anderungsbereich befindet sich insgesamt im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1
ZollVG i.V.m. 8§ 1 Anlagel C der Verordnung Uber die Ausdehnung des grenznahen
Raumes und die der Grenzaufsicht unterworfenen Gebiete — GrenzAYV).

Es gilt ein Betretungsrecht im grenznahen Raum gem. 8§ 14 Abs. 2 ZollVG, welches
auch wahrend etwaiger Bauphasen jederzeit gewahrleistet sein muss. Dartber hin-
aus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstickseigentiimer und -besitzer
einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchldsse oder Ubergange ein-
richten, das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst errichten (Satze 2
und 3 ebendort).
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4.1.14

Gemal § 15 Abs. 1 ZollVG dirfen Bauten innerhalb einer Entfernung von 100 m, in
Orten mit geschlossener Bauweise von 50 m, vom deutschen Teil der Zollgrenze der
Gemeinschaft nur mit Zustimmung des Hauptzollamtes errichtet oder geandert wer-
den. Die Entfernung bestimmt sich an der Kiste von der Strandlinie. Der Zustand von
Grundsticken darf innerhalb dieses Gelandestreifens nur mit Zustimmung des
Hauptzollamtes verandert werden, wenn die Veranderung Uber die Ubliche Bewirt-
schaftung hinausgeht. Die Zustimmung kann versagt werden, wenn die Sicherheit
der Zollbelange gefahrdet wird. Sind Bauarbeiten oder Veranderungen ohne Zustim-
mung des Hauptzollamts ausgefuhrt worden, so kann das Hauptzollamt verlangen,
dass der frihere Zustand wiederhergestellt wird. Das vorsatzliche oder fahrlassige
Errichten oder Andern einer baulichen Anlage ohne Zustimmung des Hauptzollamts
kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden (8 31 Abs. 2 Nr. 3 ZollVG). Die Zu-
stimmung wird im Rahmen eines eigenstandigen Verfahrens erteilt. Da diese jedoch
nicht pauschal, sondern erst vor Beginn eines konkreten Bauvorhabens unter Vorla-
ge der individuellen Planungen erteilt werden kann, ist das Einholen dieser Geneh-
migung auf die nachste Planungsebene, dem Baugenehmigungsverfahren, zu ver-
schieben.

Denkmalschutz

Der Fliegerhorst Pitnitz ist als Sachgesamtheit in die Denkmalliste des Landkreises
Vorpommern-Rigen eingetragen. Weiterhin sind nachfolgend aufgefiihrte Gebaude-
gruppen bzw. Geb&ude zusatzlich als Einzeldenkmale erfasst:

— Montagehallen 1-5 (im weitern Text auch als Hallen 1 bis 5 bezeichnet),
—  Westliche, Mittlere und Ostliche Siedlung (Kasernenanlagen),

— Gedenkstatte mit Obelisk,

— Kommandantur,

- Tower,

— Ostliche und westliche Shelter,

— deutsche Start- und Landebahn (30er Jahre),

— sowjetische Start- und Landebahn.

Zur Berucksichtigung denkmalpflegerischer Belange bereits im Vorfeld des Raum-
ordnungsverfahrens wurde in Abstimmung mit dem Landesamt fur Kultur und Denk-
malpflege M-V eine denkmalpflegerische Zielstellung zur Erstbewertung der Liegen-
schaft Putnitz erarbeitet (Arge B+Z BDA Architekten GmbH / wagner Planungsgesell-
schaft 05.2013). Aufgrund der Tatsache, dass sich die Planungsabsichten fur die
Entwicklung der Halbinsel Pitnitz inzwischen, sowohl was den raumlichen Umgriff
angeht wie auch betreffend der angestrebten Nutzungen in einzelnen Teilbereichen
geandert haben, wird eine neue Betrachtung der relevanten denkmalpflegerischen
Belange erforderlich.

In einer ersten Stufe erfolge seitens des Landesamts fur Kultur und Denkmalpflege
eine aktuelle Denkmalwertbegrindung. Die Ergebnisse wurden mit Schreiben der
Unteren Denkmalbehtrde vom 25.04.2024 vorgelegt. Demnach werden nachfolgen-
de Bestandteile der Anlage (Sachgesamtheit) als denkmalkonstituierende Bestandtei-
le eingestuft:

Seehallen I-V (1935),

Hallenvorfelder, Ablaufbahnen und Kaikante (1935),

Hafen (1935/36) mit Kranfundament,

Deutsche Start- und Landebahn (1939/42)),

Feuerwehr (1935/36),

Kompensierscheibe (1935/36),

Schie3bahn (1935/36),

Ostliche Siedlung mit Wasserwerk und Griinanlage (1935/36),

©ONogarwWNE
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9. Mittlere Siedlung mit Turnhalle (1977), Sportplatz und Griinanlage (1935/36),
10. Westliche Siedlung mit Grinanlage (1935/36),

11. Deutsche Fahrbereitschaft mit Reparaturstation (1935/36),

12. Wasserwerk (1935/36),

13. Lager (sog.) Backerei (1935/36),

14. Heizhaus (Speicher) (1935/36),

15. Reprasentativer Flachbau (1935/36),

16. Sowjetische Start- und Landebahn (1952/63/70)

17. Ringrollbahn (1951/52),

18. Rollwege mit Vorstartlinie und Stellflachen (um 1970),

19. Tower und Dienstgebdude (um 1970),

20. Shelter / Bogendeckungen (1969/70),

21. Sowjetische Gedenkstatte mit Fliegerdenkmal (1960-um 1970),

22. Putnitzer Dreieck mit militarisch gepragtem Bodenrelief (1969/70),

23. Sonderwaffenlager ,Granit®

24. Sowjetische Siedlung (1965-1985),

25. Bank

26. Eisenbahnlinie (1950),

27. Wasserlaufe, wegbegleitende Birkenanpflanzungen, Birkenalleen (1952-80),
28. Befestigte Verbindungswege, teilweise mit Beleuchtung (1952-80).

Schutzgebietskarte

1. seehallen 1-v (1935)
2, Hallenvorfelder, Ablaufbshnen und
Kaikante (1935)

3. Hafen mit Kranfundament
(1935/35)
4

1 Py . o
Pitnitz: deutscher See- und Landfliegerhorst und sowjetisches Aerodrom | Eemenyes |

Hist. Stra nach Steinort

. Start- und Landebahn
(1939/42)
5. Feuerwehr (1935/36)
6. Kompensierscheibe (1935/36)
7. 5chieBbahn (1934/36

iche Siedlung (1335/36) mit

Sportpla
10. Westiiche Siedlung mit Grinanlage
(1335/36)

11. Deutsche Fahrbereitschaft

13. Lager (sog.) Backere (1935/36)
14. Heizhaus (Speicher) (1935/36)
15. Ordonanzgebaude? (1935/1936)
16. Sowjetische Start- und

Landebahn
(1952/63/70)

17. Ringrollbahn (1952)

18. Rollwege mit Vorstartiinie und

Steliflachen (um 1970)

19, Tower mit Drenstgebaude (um

1970)

20. Sheter / Bogendeckungen (1969-

70)

. Sond T L Granit
24. Sowjetische Siedlung (1960-1975)
25.8ank

26. Eisenbahlinie (1950)- - - - - -
27. Wassertufe, wegbegleitende
Birkenanpflanzungen und -alleen
(1952-80)

28, Befestigte Verbindungswege
(auch in Siedlungen), teilweise mit
Beleuchtung (1952-80)

B Beviche Anlagen und
Strukturen 1935-45

Flak Rak-Stellung,

: T > + G GeoPors W B Soviche Anlagen und
w0 s ° =0 %om | (@tel vers LSO Strukturen 1952-94

Abb. 4: Denkmalkonstituierende Elemente im Rahmen der Sachgesamtheit ,Flieger-
horst Putnitz“ Quelle: LAKD M-V

Laut Denkmalwertbegriinung umfasst der Schutzgegenstand die Gesamtanlage
Deutscher See- und Landfliegerhorst aus den 1940ger und 1950ger Jahren sowie
das sowjetische Aerodrom Putnitz aus der Nachkriegszeit. Die Gesamtanlage um-
fasst nach Préazisierung des Denkmaleintrags nunmehr die baulichen Anlagen, die
gestalteten Freiflachen, die Infrastruktur und die bildende Kunst, die sowohl 1935-
1945, als auch wahrend der Nutzung durch die Sowjetarmee entstanden und als
Uberkommene historische Zeugnisse bedeutend sind. In der Zeit des Nationalsozia-
lismus erfolgten bauliche MaRnahmen zuerst zur Errichtung einer Flugzeugfihrer-
schule See, dann zu einem kombinierten See- und Landfliegerhorst mit Flugzeugfih-
rerschule. Am Kriegsende bestanden die wesentlichen Teile der Infrastruktur, die
nach 1945, wahrend der Zwischennutzung durch die Boddenwerft und insbesondere
ab 1951, wahrend des Ausbaus zum sowjetischen Aerodrom, Veranderungen und
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Erweiterungen erfuhren. Der kombinierte See- und Landfliegerhorst Putnitz gliedert
sich in funf Teilbereiche:

Seefliegerhorst,
Landfliegerhorst,
Fliegerhorstsiedlungen,
das sowjetische Aerodrom,
die sowjetische Siedlung.

agrwnE

Dartber hinaus befinden sich weitere denkmalkonstituierende Bauten und Teile bau-
licher Anlagen in der Gesamtanlage.

Im Ergebnis der Denkmalwertbegriinung wird festgestellt, dass das Objekt ,See- und
Landfliegerhorst sowie sowjetisches Aerodrom Putnitz* in Ribnitz-Damgarten OT
Pltnitz gemal 8 2 Abs. 1 DSchG M-V als Baudenkmal einzustufen ist. Die Denkmal-
fahigkeit und Denkmalwrdigkeit wurden dabei eindeutig festgestellt, so dass die
Sachgesamtheit zu recht in die Denkmalliste des Landkreises Vorpommern-Rugen
eingetragen ist.

Konstituierende Elemente (bzw. Elementgruppen) des Denkmals in der Reihe ihrer
Wertigkeit sind:

— die funf Seehallen, die drei Siedlungen mit Verwaltungs-, Unterkunfts- und Funk-
tionsbauten, darunter Kommandantur, Haus des Horstkommandanten und Offi-
zierskasino, die deutsche Start- und Landebahn als Griindungspiste und die sow-
jetische Start- und Landebahn, Tower mit Dienstgebaude sowie Shelter und die
sowjetische Gedenkstétte, vorstehende Elemente bilden das Kernstiick der Anla-
ge und deren stadtebauliche Grundstruktur,

— weitere Funktionsbauten wie Feuerwehr, deutsche Fahrbereitschaft und Uber-
kommene Gemeinschaftsbauten wie Heizwerk (Speicher/ Kino) mit Propagan-
dafassade im Zentrum der Anlage, Lagergebaude, sog. ,Sparkasse®, sowjetische
Siedlung (Wohnblock, Kindergarten, Kinderkrippe) und sowjetischer Turnhallen-
anbau,

— die Bauten und Anlagen der Infrastruktur, darunter Strafl3en, Eisenbahnlinie, be-
festigte Wege, Waille und Wasserlaufe, Kompensierscheibe, SchielZbahn, Bir-
kenalleen.

Auf Grundlage vorstehender Denkmalwertbegriindung erfolgte in einer gemeinsamen
Arbeitsgruppe aus LAKD, unterer Denkmalbehérde und der Stadt Ribnitz-Damgarten
die Erarbeitung von planerischen Grundlagen, wie der Denkmalwert der Sachge-
samtheit sowie der unter Schutz stehenden Einzelobjekte in Anbetracht der aktuellen
Planungen zur Errichtung eines Ferien und Freizeitparks erhalten werden kann. Auf
diesen Ergebnissen aufbauend wird eine neue, die aktuellen denkmalpflegerischen
Anforderungen berlicksichtigende denkmalpflegerische Zielstellung erarbeitet. Ziel ist
hier eine entsprechend § 7 Abs. 3 Nr. 1 Denkmalschutzgesetz (DSchG) M-V vom zu-
standigen Landesamt bestétigte denkmalpflegerische Zielstellung vorlegen zu kon-
nen, auf deren Basis die beabsichtigte touristische Entwicklung des Standorts auch
unter Beachtung der umfassenden denkmalpflegerischen Anforderungen umgesetzt
werden kann.

Bodendenkmale bestehen laut Stellungnahme des Landkreises Vorpommern-Riigen
als untere Denkmalbehorde, was den Anderungsbereich betrifft, in dessen siidlichem
Randbereich sowie nordlich und damit auRerhalb des Geltungsbereichs der V. Ande-
rung und |. Erganzung der 3. Bekanntmachung des FNP. Dabei handelt es sich laut
Stellungnahme des LAKD zum ROV von 2014 um Fundplatze von Geraten aus Flint-
stein, die zum Teil aus Aufsammlungen vor 1960 stammen. Wahrend der militari-
schen Nutzung konnten keine genaueren Nachuntersuchungen dieser Fundplatze
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stattfinden. Es wird vermutet, dass der tatsachliche Bestand an Bodendenkmalen
groler als bisher bekannt ist. Der Status dieser Bodendenkmale erméglicht entspre-
chend § 7 DSchG M-V eine Genehmigung fur deren Verédnderung bzw. Beseitigung
nach fachgerechter Bergung bzw. Dokumentation. Aufgrund der randst&ndischen La-
ge der Bodendenkmale kénnen diese zudem mit groBer Wahrscheinlichkeit erhalten
werden.

Altlasten

Aus der jahrelangen Nutzung von Putnitz als Flugplatz resultiert eine Kontamination
grol3er Flachen, inshesondere mit Betriebs- und Hilfsstoffen. Zudem sind mehrere
Bereiche durch die vormalige Nutzung als Tanklager oder Mull- bzw. Schrottplatz be-
lastet. Fur die ehemalige WGT-Liegenschaft ,Flugplatz Putnitz* wurde im Dezember
2002 eine Sanierungsplanung gemaR den Anforderungen des Bundesbodenschutz-
gesetzes erarbeitet. Dieser Sanierungsplan ging von den damaligen unspezifischen
Nutzungen der Liegenschaft aus und wurde durch die zustandige Bodenschutzbe-
horde (Staatliches Amt fur Umwelt- und Naturschutz (StAUN), heute Staatliches Amt
fur Landwirtschaft und Umwelt (StALU)) fir verbindlich erklart.

Im November 2011 wurde vom zustandigen StALU festgelegt, dass durch die Stadt
Ribnitz-Damgarten der abgestimmte Sanierungsplan aus dem Jahr 2002 entspre-
chend der aktuellen Nutzungskonzeption fortzuschreiben ist. Zudem wurde zwischen
der Stadt Ribnitz-Damgarten und dem StALU vereinbart, ergdnzende Kontrollunter-
suchungen zum Grundwasser durchzufiihren. Im Rahmen der seit Marz 2013 dann
erfolgten Fortschreibung des Sanierungsplans (IHU Stendal) wurden unter Bertck-
sichtigung der geplanten Nutzungen sowie der ergdnzenden Untersuchungen zwi-
schen 2008 und 2013 die Umfange, Ablaufe, Randbedingungen und Kosten der Sa-
nierungsmafnahmen gepriift und aktualisiert.

Fur eine optimale Organisation wurden die SanierungsmalRnahmen in 3 Bauabschnit-
te unterteilt, die im Verbund abgearbeitet werden sollten. Es ist grundséatzlich tech-
nisch moglich, die Bauabschnitte einzeln auszufiihren oder entsprechend dem zu-
kunftigen Ablauf der Entwicklung des Tourismusprojekts einzelne Bereiche vorgezo-
gen zu sanieren. Die Sanierung sollte jedoch vorzugsweise in einem geschlossenen
Arbeitsablauf erfolgen, denn die Schaffung eines durchgehend altlastenfreien Stand-
orts ist aufgrund der geplanten touristischen Entwicklung auf der Liegenschaft gebo-
ten. Der Ausschluss mdglicher Gefahrdungen flr die Nutzer hat in Anbetracht der
vorgesehenen touristischen Entwicklung eine hohe Prioritat.

Im Bauabschnitt 1 erfolgen der Rickbau und die endgiiltige Stilllegung der Tankla-
ger sowie die Entsorgung aller lokalen Bodenkontaminationen mit Ausnahme der
zentralen Tanklager (Problembereiche (PB) 1, 2 und 3, Bezeichnung aus Sanie-
rungs-Rahmenplan) im Bereich der Zufahrt bzw. im nordostlichen Vorhabenbereich
sowie der Tankstelle am Technikmuseum (PB 7). Bauabschnitt 1 umfasst den Riick-
bau von 25 Tanks mit insgesamt 100 m? in 8 verschiedenen Problembereichen. Die
Sanierung von 4.500 m3 Boden und 820 m3 Bauschutt erfolgt in einer externen stati-
onaren Behandlungsanlage. Da keinerlei Bauunterlagen vorliegen, beruhen alle
Massenangaben auf Schatzungen; insbesondere bei unterirdischen Objekten kann
es zu Abweichungen kommen. Das Ziel der Rickbau- und Sanierungsarbeiten be-
steht in der Beseitigung der Geféahrdungen fiur die relevanten Schutzguter. Das be-
deutet, dass z.B. nicht in jedem Fall der prinzipiell vollstandige Riickbau aller unterir-
dischen technischen Anlagen wie Fundamente oder Leitungen erforderlich sein
muss.

Im Bauabschnitt 2 wird die 0.g. ehemalige Tankstelle durch Rickbau endgdltig still-
gelegt. Die sehr hohen Gehalte der Bodenluft an explosiven und toxischen Gasen
stellen eine Allgemeingefahr im besonderen Sinne dar. Deshalb ist der Bereich unter
laufender Bewetterung zurtickzubauen und zu sanieren. Es handelt sich um 6 Tanks
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mit einem Gesamtvolumen von 94 m3. Im Handlungsstrang der Riickbauarbeiten wird
der ortliche Boden-Lastkdrper ausgetauscht. Dabei fallen etwa 500 m3 kontaminierter
Boden und 100 m3 Bauschutt an, die in einer externen stationaren Anlage zu behan-
deln sind.

Im Bauabschnitt 3 werden die Hauptbelastungsbereiche der Liegenschaft, die o0.g.
zentralen Tanklager durch Bodenaustausch saniert. Zuvor werden die verbleibenden
Gebaude und Tankanlagen zuriickgebaut. Um die Lastkdrper in 1 bis 2 m Tiefe frei-
zulegen, mussen etwa 30.700 m? nicht belasteter Oberboden umgelagert werden.
Danach werden etwa 31.450 m3 kontaminierter Boden ausgetauscht und in einer ex-
ternen Behandlungsanlage saniert. Hydraulische Sanierungsmaflinahmen sind nicht
vorgesehen.

Die Ruckbau- und Sanierungsmafinahmen sind fachgutachterlich zu begleiten. Die
geplanten Ruckbau- und Sanierungsmaf3hahmen der Liegenschaft erfordern eine
Nachsorge und Langzeitiiberwachung. Das Grundwassermonitoring stellt eine ei-
genstandige UberwachungsmaRnahme neben der fachtechnischen Begleitung dar
und wurde zunéchst fur einen Zeitraum von 3 Jahren nach Abschluss der Sanie-
rungsarbeiten geplant.

Laut Mal3gabe Nr. 4 der Landesplanerischen Beurteilung zum ROV war die Sanie-
rung der Altlastenstandorte, von denen eine akute Gefahrdung ausgeht (PB 01, PB
02 und PB 07 laut Altlastengutachten) kurzfristig zu planen, mit dem StALU Vorpom-
mern abzustimmen und bis Ende 2018 umzusetzen.

Zudem fand als Beurteilungsgrundlage fur das ROV in den Jahren 2014 und 2015 ei-
ne Untersuchung an Gebauden und Bodenbefestigungen, deren Beseitigung im
Rahmen der Realisierung des seinerzeitigen Projekts erforderlich war, statt. Es wur-
den insgesamt 8 Baustoffproben untersucht, 6 betreffend zu entsiegelnder Flachen,
insbesondere derer von Start-, Rollbahnen und Standflachen des ehemaligen Flug-
platzes und 2 weitere zu abzubrechenden Gebauden, wobei es sich um kleinere
ehemalige Funktions- und Technikgebdude im Umfeld des Flugplatzes (nicht die
Flugzeug-Shelter) handelt. Im Ergebnis stand eine eingeschrankte Kontaminierung
der Baustoffe bis LAGA-Zuordnungsklasse Z2.

Nach Fortsetzung der Standortentwicklung auf Grundlage der aktuell vorgesehenen
Planung erfolgte eine Wiederaufnahme der Altlastenbegutachtung und Sanierungs-
planung. Diese Fachbegutachtung und die entsprechende Abstimmung mit dem
StALU werden parallel zum weiteren Verfahrensablauf fortgefihrt.

Die Altlastensanierung ist seit 2024 eingeleitet und erfolgt in Koordination mit der
ebenfalls eingeleiteten Kampfmittelberdumung.

Die Begrindung wird anhand des erreichten Stands der aktuell laufenden Begutach-
tung erganzt bzw. aktualisiert.

Kampfmittelbelastung

Gemal § 52 LBauO M-V ist der Bauherr fir die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften verantwortlich. Insbesondere gehort es zu den allgemeinen Pflichten des
Bauherrn, Gefahrdungen fur auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie mog-
lich auszuschlieRen. Dazu kann auch die Pflicht gehoren, vor Baubeginn Erkundun-
gen Uber eine mdgliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen.

Inzwischen erfolgte eine Begutachtung der bestehenden Kampfmittelbelastung durch
entsprechende Gutachterburos.

Auf Basis des Begutachtungsergebnisses wird seit 2024 die Berdaumung durch ein
entsprechend in der Kampfmittelbeseitigung erfahrene Unternehmen vorgenommen.
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4.2

4.2.1

5.1

5.2

Die Begriundung wird in der Folge anhand des erreichten Stands der aktuell laufen-
den Begutachtung ergénzt bzw. aktualisiert.

Planungen der Stadt Ribnitz-Damgarten

Landschaftsplan

Fur die Stadt Ribnitz-Damgarten liegt ein Landschaftsplan aus dem Jahr 2001
(UMWELTPLAN STRALSUND GMBH) vor.

Der Landschaftsplan weist im Plan ,MaRnahmen und Erfordernisse” die bestehenden
Siedlungsflachen als Sondergebiete aus. Fiur grof3e Flachen im Sitden und Westen
der Liegenschaft wird die Entwicklung von Wald, fir den Bereich um die Startbahn
die Entwicklung von Griinland, vorgeschlagen. Fur den daran nérdlich angrenzenden
Bereich, bis zur ndrdlichen Rollbahn, ist die weitere Entwicklung der Ruderalflachen
vorgesehen, deren Erhalt als erforderlich erachtet wird.

Die Aussagen des Landschaftsplans bieten, abgesehen von den Flachen mit Baube-
stand im Nordwesten, keinerlei Entwicklungsflachen und sind daher als Grundlage
einer touristischen Entwicklung gréReren Umfangs ungeeignet. Der Landschaftsplan
ist im Rahmen der nachsten anstehenden Fortschreibung entsprechend fur den Gel-
tungsbereich des B-Plan Nr. 109 zu Uberprifen.

Bestandsaufnahme

Topographie

Die Hohe des Gelandes im Anderungsbereich variiert von 0,00 m (iber NHN direkt an
der Mittelwasserlinie des Boddengewassers bis zu gut 8,00 m tber NHN am 0&stli-
chen Ende der Deutschen Start- und Landebahn.

Dabei ist das ehemalige Flugfeld mit Hohen zwischen ca. 5,00 und 8,00 m Uber NHN
weitgehend eben. Nach Nordwesten hin féllt das Gelande dagegen deutlicher ab; so
liegt der nordwestlich anschlieRende Bereich der groRen ehemaligen Montagehallen
auf einem Niveau zwischen ca. 2,0 und 4,5 m tGber NHN und die im Nordwesten be-
findlichen ehemaligen Fahrzeughallen (Ostlich der Westlichen Siedlung) liegen auf
einem Niveau zwischen 2,5 und 3,0 m tiber NHN.

Vorhandene Bebauung und Flachennutzung

An Bebauung bestehen aktuell im westlichen Teilbereich die 5 groRen ehemaligen
Montagehallen (Hallen 1 bis 5) aus den 30ger Jahren. Die 3 nordlichen Hallen (1 bis
3) werden derzeit durch den Technikverein Pitnitz zu Ausstellungszwecken genutzt.
In dem von den Hallen gefassten Hofbereich bestehen weitere kleinere Funktionsge-
baude aus Zeiten der sowjetischen Nutzung des Gelandes. Das nordlichste der klei-
nen Gebaude dient als Informationsgeb&aude fir das Technikmuseum, darauf folgt in
sudlicher Richtung ein als Versammlungsraum genutztes Gebaude, die 3 sudlichen
Gebaude werden als Werkstatt bzw. als Unterstellflachen fir Fahrzeuge und sonsti-
ges technisches Gerat genutzt. SchlieBlich bestehen noch 2 weitere, kleine 1-
geschossige Gebaude sidlich Montagehalle 2 bzw. studéstlich Halle 3; diese werden
allgemein fiir Vereinszwecke genutzt. Die 2 sudlichen Montagehallen (Hallen 4 und
5) dienen aktuell als Lager fur das Equipment des Pangea-Festivals, gleiches gilt fur
2 langliche 1-geschossige Gebaude westlich Halle 5 an der ehemaligen Ablaufbahn
zum Wasser hin und ein kleines, gegentberliegendes Gebaude. Es bestehen dane-
ben noch 4 weitere kleinere Gebaude im Umfeld der Hallen 4 und 5.

Weiterhin besteht 6stlich Halle 2 das ehemalige Heizhaus aus den 30iger Jahren,
welches zur sowjetischen Zeit um einen Kinoanbau erweitert wurde und aktuell leer
steht. Nordwestlich des Flugfelds besteht das Gebaude der ehemaligen Flugplatz-
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feuerwehr aus den 30iger Jahren. Siudlich der Zufahrt zum ehemaligen Hafen ist ein
Teil der ehemaligen ,Sowjetischen Siedlung® aus den 60iger Jahren mir 3 Wohn-
blocks, einer Kindertagesstatte samt Freibereich, und einem ehemalig als Bank ge-
nutzten Gebaude erhalten. Dieser Bestand ist ebenso leer stehend wie das 0Ostlich
davon befindliche ehemalige Schwimmbad und ein einzelnes Wohnhaus aus den
30iger Jahren. Zudem bestehen an den Randern des Flugfelds im Bereich der Roll-
bahnen eine grofl3ere Anzahl ehemaliger Flugzeugshelter, und am 6stlichen Ende der
nordlichen Rollbahn besteht der ehemalige Tower. Die Shelter sind nur zum Teil zu
Lagerzwecken genutzt, ansonsten sind diese, ebenso wie der Tower leerstehend. an
die Westliche Siedlung angrenzend, die ehemaligen Fahrzeughallen, 6stlich sind Be-
standteil des Anderungsbereichs; diese sind aktuell ebenfalls leerstehend.

An weiteren baulichen Anlagen bestehen zudem im Bereich des Flugfelds grof3fla-
chige Bodenversiegelungen in Form von Start- und Rollbahnen sowie Tank- und Ser-
viceflachen sowie versiegelte Verkehrsflachen im Umfeld der ehemaligen Montage-
hallen und der nérdlich an Flugfeld und den Bereich der Hallen anschliel3enden Ka-
sernen sowie der Verwaltungs- und Technikgebaude. Zudem bestehen auch auf den
Flachen, auf denen der dort ehemals bestehende Gebaudebestand nach 1994 abge-
rissen wurde, noch die Fundamente sowie Wege als befestigte Flachen fort. Dies trifft
insbesondere fir die Waldlichtung nordéstlich der Montagehallen 1-3 (stdlicher Teil
,Sowjetische Siedlung“) zu. Vom ehemaligen Hafen im Nordwesten der Anderungs-
flache ist die Spundwand, der Sockel des ehemaligen Krans sowie die eiserne Ein-
fassung, wenn auch schon stark korrodiert, erhalten; der Hafen ist heute ungenutzt.

Nordlich der Flugplatzallee bzw. der Zufahrtsstra3e zum ehemaligen Hafen in deren
westlicher Verlangerung, bereits AuRerhalb des Anderungsbereichs fur den FNP, be-
stehen die ehemaligen Kasernengebaude, welche als Ostliche, Mittlere und Westli-
che Siedlung bezeichnet werden. Dier Bestand ist durchgehend leer stehend.

GroRRe Teile der ehemaligen Militarliegenschaft und in diesem Zusammenhang auch
das dem Vorhabenbereich zugehorige Flugfeld werden durch das jahrlich stattfin-
dende Pangea-Festival sowie das ebenfalls einmal im Jahr veranstaltete Ostblock-
fahrzeugtreffen mit in den letzten Jahren, die Corona-Jahre 2020 und 2021 ausge-
nommen, regelmaRig tUber 10.000 bzw. 15.000 Teilnehmern und Gasten, intensiv
genutzt. Dabei ist jeweils ein temporarer Campingbetrieb fiir Ubernachtungsgaste
des Festivals bzw. fur (aktive) Teilnehmer des Fahrzeugtreffens eingeschlossen.

Die grofRen Freilandflachen im Umfeld der Start- und Rollbahnen werden in einem
Umfang von ca. 100 ha bereits seit Betriebszeiten des Militarflugplatzes landwirt-
schaftlich genutzt. Mit dieser landwirtschaftlichen Nutzung wurde das zentrale Flug-
feld von Vegetationsaufwuchs freigehalten.

5.3 VerkehrserschlielRung

Die bestehende Zufahrt zum Vorhabenbereich (Flugplatzallee) bindet an die Kreis-
stralRe K2 nérdlich der Ortsdurchfahrt Damgarten an, nach passieren der Ortsdurch-
fahrt von Damgarten mundet die K2 in die Bundesstrale B105. Daneben besteht
vom Ortsteil Pltnitz her noch eine befahrbare Zuwegung zu einem einzelnen, genutz-
ten Wohnblock stidwestlich des Geltungsbereichs.

Die B105 ist die wichtigste Anbindung des Standorts an das Uberregionale Netz in
Richtung Rostock; hier werden die Autobahnen A19 und A20 in Richtung Berlin und
Hamburg erreicht. In dstliche Richtung wird Stralsund erreicht mit Anbindung an den
Rugen-Zubringer B96A, welcher zudem bei Grimmen in die A20 weiter 6stlich auf-
mindet. Letztgenannte Route stellt insbesondere fir aus Berlin anreisende Urlauber
eine Anfahrtsalternative zur A19 dar. Daneben bestehen mit den LandesstralRen
L181 in Richtung Sanitz und L191 in Richtung Bad Sulze alternative Anbindungen an
die A20, welche aber aufgrund zahlreicher Ortsdurchfahrten als An- und Abfahrtsrou-
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ten weniger attraktiv sind und entsprechend bisher von den Urlaubsgésten nur in ge-
ringem Umfang bzw. nur bei akuten Staus auf der B105 genutzt werden.
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Abbildung 5: Verkehrsanbindung Halbinsel Pitnitz

Betrachtet man das Angebot per Bahn, so bestehen im Bereich des Fernverkehrs
ganzjahrig IC und ICE-Verbindungen mit Halt im Bahnhof Ribnitz-Damgarten West,
ca. 6 km vom Standort. Zudem verkehren Regionalbahnen im Stundentakt, welche
auch im nachstgelegenen Bahnhof Ribnitz-Damgarten Ost, in ca. 3 km Entfernung
vom Standort halten. Erganzt wird das OPNV-Angebot zu den Haupttageszeiten
durch Buslinien von Damgarten aus nach Ribnitz und zu den gr63eren Ortschaften
der Region so auch auf den Landesstralen L22 und der L21 (Baderstral3e) zu den
benachbarten Ostseebadern Graal-Muritz, Dierhagen, Wustrow, Ahrenshoop, Prerow
und Zingst. Die Linien zu den Badeorten erméglichen in der Saison gréf3tenteils eine
Fahrradmitnahme (per Anhénger).

Weiterhin verkehren Fahrgastschiffe mehrerer Anbieter zwischen Ribnitz und den
Ostseebéadern. In der Saison bestehen durch die Schiffe der Reedereien Kruse und
Vol GmbH sowie Oswald insgesamt mehrere Verbindungen in der Haupttageszeit,
und auch in der Nebensaison bestehen mehrere Linienverbindungen taglich. Auf ei-
nem Teil der Schiffe ist die Fahrradmitnahme maglich. Erganzend bestehen in Haupt-
und Nebensaison Ausflugsfahrten auf den Boddengewassern auch mit Start und Ziel
im Hafen Ribnitz. Bisher besteht noch keine regelméfRige Anbindung der Halbinsel
Putnitz (und damit des Vorhabenbereichs) sowie des néchstgelegenen Hafens Dam-
garten an die Fahrgastschifffahrt. Diese Anbindungen sollen aber im Rahmen der
Projektrealisierung geschaffen werden, gerade auch mit der Zielsetzung, das landsei-
tige Verkehrsaufkommen, insbesondere das des motorisierten Individualverkehrs, zu
reduzieren.

Fur den nichtmotorisierten Individualverkehr besteht von Sudwesten her, von der
Ortschaft Putnitz kommend, eine wassergebundene, befestigte Wegefiihrung entlang
des Boddens, welche ca. 1,0 km vor Erreichen des Technikmuseums endet. Wie
auch im wirksamen Flachennutzungsplan dargestellt, ist deren mdglichst wassernahe
Weiterfiihrung, tber das Technikmuseum hinaus, bis zur Ortschaft Langendamm ge-
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plant. Weitere allgemein benutzbare Wegefiuihrungen bestehen im Vorhabenbereich
bisher nicht.

5.4  Ver-und Entsorgung

Im Vorhabenbereich bestehen bisher keine, im Hinblick auf die angestrebte stadte-
bauliche Entwicklung gebrauchsfahige Leitungssysteme fir die Ver- und Entsorgung.
Die ehemals bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nach Stilllegung
des Flugplatzes zu grof3en Teilen vom Netz abgetrennt und zum Teil auch beseitigt.

Anschlussmdglichkeit an Wasser, Abwasser, Strom und Gas besteht im Bereich der
KreisstraRe K2 nordlich der Ortsdurchfahrt Damgarten.

Fur die Oberflachenwasserentsorgung der Start-, Rollbahnen und weiteren befestig-
ten Flachen des ehemaligen Militarflugplatzes besteht in groRen Teilen ein Entwas-
serungssystem aus Leitungen und oberirdischen Graben, welches aber aktuell nur
eingeschrankt funktionsfahig ist.

Die Abfallentsorgung obliegt dem Landkreis Vorpommern-Rigen sowie dem seitens
des Landkreises beauftragten Entsorgungsunternehmen. Im Rahmen der weiteren
Planung ist zur Sicherstellung der Entsorgung das StralRennetz hinreichend fur Ent-
sorgungsfahrzeuge zu dimensionieren.

6. Planung

6.1 Beschreibung des Vorhabens
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Abbildung 6: Planungstand Ferien- und Freizeitpark, Stand 10.2025 Quelle: Stadt Ribnitz-
Damgarten

Der westliche und mittlere Teil der ehemaligen militarischen Liegenschaft Putnitz soll
zu einem touristisch genutzten Areal mit attraktiven, vielfaltigen Angeboten in Beher-
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bergung, Gastronomie, Sport, Freizeit sowie Kultur entwickelt werden. Das Gesamt-
vorhaben wird dabei vier wesentliche Teilvorhaben umfassen; einen Ferienpark, ein
Freizeitpark mit Trendsport-, Kultur- und Erlebnisangeboten, kombiniert mit Erlebnis-
camping, das bereits bestehende Technikmuseum, weiterentwickelt zu einer moder-
nen, thematisch breiter aufgestellten Ausstellung, sowie einen Reiterhof mit ange-
schlossenem Erlebnis-Bauernhof und weiteren diese Bausteine ergdnzenden Frei-
zeitangeboten. Weitere Angebote im Bereich Kultur, Sport und Freizeit sind perspek-
tivisch vorrangig in Bestandsgebauden geplant. Daneben werden ein kleiner natur-
naher Hafen Teil des touristisch genutzten Standorts sowie ein 6ffentlicher Wasser-
zugang mit Badestelle.

Der Ferienpark als groRtes Vorhaben erstreckt sich auf der Flache des ehemaligen
westlichen und mittleren Flugfelds zwischen der nérdlichen Rollbahn und der Deut-
schen Start- und Landebahn. An deren westlichem Ende ist das zentrale Infrastruk-
turgebaude als ein grol3er, kompakter Baukérper geplant. Kernstiick des westlich an-
schlieenden, exklusiven Ferienhausbereichs ist eine zum Bodden hin abfallende
Teichlandschaft mit Bebauung in den Randbereichen. Am Hafen sind, neben einer
Gastronomie und einer Besucherinformation, Apartments in mehrgeschossigen Ge-
bauden mit direktem Wasserblick geplant. In dstlicher Richtung besteht das Grof3 an
Ferienhdusern; diese sind als Bungalows und zu einem untergeordneten Anteil auch
als 2-Geschosser in insgesamt 5 Siedlungsclustern geplant. Die Ferienhausgruppen
werden durch eine sanfte Modellierung der Topografie und unterschiedliche Land-
schaftselemente der regionaltypischen Kulturlandschaft in eine Ferienlandschaft ge-
bettet.

Nordlich an den Ferienpark grenzt das Projekt des Freizeitparks mit Erlebniscam-
ping an. Im zum Wasser hin orientierten Sport- und Erlebnisbereich soll ein vielfalti-
ges Sport- und Freizeitangebot entwickelt werden. Ein Schwerunkt bilden dabei
Trendsportarten wie Skaten, BMX, Dirt-Bike, Hochseilgarten und Bouldern. Ergan-
zend ist ein Abenteuerpark mit verschiedenen naturorientierten Erlebnisbereichen als
familiengerechtes Angebot geplant. Der Sport- und Erlebnisbereich und der Aben-
teuerpark sind allseitig von Wald- und Geholzbestand gerahmt. Der 6stlich anschlie-
Rende, als Campingplatz geplante Teilbereich, ist ebenfalls durch Waldflachen bzw.
sonstige kleinere Gehdlzbestdnde im Bereich des Putnitzer Dreiecks gut in den
Landschaftsraum integriert. Hier beschranken sich die Gebaude auf kleinere Sanitar-,
Koch- und Aufenthaltsrdume in den ,Dorfkernen®, die auch fiir permanente Freizeit-,
Kultur- und Bildungsangebote genutzt werden sollen. Die im Rahmen des jahrlich
stattfindenden Festivals norddstlich des Technikmuseums gelegene Waldlichtung ist
mit 3 Buhnen- bzw. Veranstaltungsbereichen durch den allseitig umfassenden Wald-
bestand ideal landschaftlich eingebunden, sodass die in den Bluhnenbereichen vor-
gesehenen, dauerhaften Bauten das Landschaftsbild nicht beeintrachtigen. Die an
den ndordlichen Festivalbereich nordlich angrenzenden, als Kreativwerkstétten ge-
planten ehemaligen Fahrzeuggaragen sind ebenfalls durch die umliegende Waldku-
lisse gut eingebunden sollen nach aktuellem Planungsstand in ihrem heutigen Er-
scheinungsbild erhalten werden.

Die noérdlich des Freizeitparks bestehenden, zur weiteren Nutzung durch Technik-
museum und —=Verein PUtnitz vorgesehenen, unter Denkmalschutz stehenden Mon-
tagehallen 1 bis 3 sollen mit Zielsetzung der Innovation des musealen Angebots sa-
niert und dabei in ihrem &uReren Erscheinungsbild weitestgehend erhalten bleiben.
Fir den zentralen Freiraum zwischen den 3 Hallen ist langfristig eine grundlegende
Neuordnung vorgesehen, insbesondere mit der Wiederherstellung einer zusammen-
hangenden Freiflache ohne Einbauten nach historischem Vorbild aus der Zeit der
Entstehung. Die Ausstellungsbereiche im Freien sollen sich um die Hallen an deren
Seiten und Ruckfassaden gruppieren. Von der Planung der Freianlagen her wird das
Gelande mdoglichst naturnah und griin gestaltet. So bleibt der Waldbestand im Umfeld
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der genutzten Bereiche erhalten. Im zu beriicksichtigenden Waldabstand soll in Ab-
stimmung mit der zustandigen Forstbehérde die Vegetation hdhenmafiig gestuft ge-
staltet werden, sodass einerseits die Schutzzwecke erfillt werden kdénnen und
gleichzeitig die griine Einbindung erhalten bleibt.

Daneben bestehen aber im Kern des geplanten Ferien- und Freizeitparks einige Ge-
baude, welche entsprechend der Zielsetzungen der Stadt einer Sanierung und ada-
guaten Nachnutzung zugefihrt werden sollen, fur die aber bisher noch keine Interes-
senten und damit auch keine konkreten Nachnutzungsplanungen bestehen. Fir die
Flugzeughallen IV und V des ehemaligen Seeflughafens wird eine Nachnutzung im
Bereich Kultur, Sport und Freizeit angestrebt. Den beiden Hallen sind entsprechend
angemessen dimensionierte Grundsticke fur erforderliche Freiflachennutzungen und
ggf. erforderlich werdende erganzende Nebengebdude zugeordnet. Die entspre-
chenden Flachen werden an die 6ffentliche ErschlieBung angebunden. Gleiches gilt
auch fur das ehemalige Heizhaus 6stlich der Flugzeughalle 1l sowie das Gebaude
der ehemaligen Feuerwehr nordwestlich des ehemaligen Flugfelds.

Ostlich an den Ferienpark schlief3t sich der Reiterhof an. Die aus Reithalle, Gastro-
nomie und Ladengebdude sowie Stallungen, Lager- und Technikgebduden beste-
henden Baulichkeiten sind im Nordosten der Anlage konzentriert, woran sich in west-
licher Richtung die gestalteten Freianlagen wie Reitplatze, Gelandestrecke, Strei-
chelzoo und Erlebnisbauernhof anschlie3en. Durch diese kompakte Anordnung ist es
maoglich, dass die tbrigen Flachen des Reiterhofs als Weideflachen Teil der offenen
Landschaft bleiben (stdlicher Teilbereich). Es wird aktuell geprift, den nordwestlich
des Reiterhofs gelegenen ehemaligen Tower samt angebauten Bereitschaftsraumen
zum Zwecke von Jugend- und Vereinsfreizeiten mit einzubeziehen und entsprechend
Zu sanieren.

Zur Umsetzung der geplanten Nutzungen wird der Abriss einer Reihe von Gebauden
und versiegelten Flachen erforderlich. So werden die kleineren Geb&ude im Umfeld
der Montagehallen langfristig zurlickgebaut. Zudem ist ein Uberwiegender Abbruch
der Start- und Lande-, Rollbahnen sowie sonstiger befestigter StraBen des Flugplat-
zes aus deutscher und sowjetischer Zeit aus touristischen wie Umweltgriinden
gleichermaf3en sinnvoll und notwendig, wobei die denkmalpflegerischen Belange zu
wahren sind. Bei gleichzeitig geplanter starker Einschrankung der Neuversiegelung
durch vorrangige Nachnutzung bestehender, versiegelter Flachen wird per Saldo ei-
ne Beschrénkung der Flachenversiegelung auf das heute bereits bestehende Maf3
angestrebt.

Darlber hinaus ist es mittel- bis langfristig Ziel der Stadt, die ehemaligen Kasernen-,
Verwaltungs- und Technikgebaude der Westlichen, Mittleren und Ostlichen Siedlung,
nordlich der Flugplatzallee gelegen, einer angemessenen Nachnutzung zuzufihren.
Da bisher aber, abgesehen von den 6stlich an die Westliche Siedlung angrenzenden
Fahrzeughallen, keine konkreten Nutzungsabsichten fur diese Liegenschaften beste-
hen, werden diese zunachst nicht in den Anderungsbereich der V. Anderung und 1.
Erganzung der 3. Neubekanntmachung des FNP aufgenommen.

Insgesamt stehen die auf der Halbinsel zu schaffenden Sport-, Freizeit- und kulturel-
len Angebote einschliel3lich Angeboten im Ferienpark, auch externen Urlaubsgéasten
und der Wohnbevélkerung aus der Region offen. Das zentrale Infrastrukturgebéaude
des Ferienparks, der Sport- und Erlebnispark sowie die Ausstellungs- und Veranstal-
tungshallen des Technikmuseums sind bewusst in unmittelbarer rdumlicher Nahe zu-
einander platziert, damit Tagesgaste angeregt werden, eine Mehrzahl von Angebo-
ten, auch vorhabentbergreifend, zu nutzen. Damit wird der touristischen Attraktivitat
des Standorts sowie wirtschaftlichen Anforderungen gleichermal3en Rechnung getra-
gen.
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6.2

6.2.1

Darstellungen

Art der baulichen Nutzung

Das Nutzungskonzept sieht eine standardmaRiige, ganzjahrige Nutzung sowie eine
temporéare Nutzung, in Form von zwei, zeitlich auf wenige Tage beschrénkte Festi-
vals vor.

Standardmaé&Rige, ganzjahrige Nutzung

Bei der standardmafligen Nutzung verteilt sich das insgesamt umfassende Beher-
bergungs-, Freizeit-, Sport und kulturelle Angebot auf die v. g. Teilvorhaben.

Der Ferienpark weist auf einer Flache von ca. 79,3 ha (Umfang der Darstellung i. R.
d. FNP-Anderung und Ergéanzung; die Gesamtflache des Vorhabens kann durch ein-
bezogene Verkehrs-, Grin- und Wasserflachen grof3er sein!) nach aktuellem Pla-
nungstand ein Beherbergungsangebot von insgesamt 3.200 Betten in ca. 639 ver-
mietbaren Einheiten auf. Dieses Angebot gliedert sich in ca. 500 Ferienhduser im ¢st-
lichen Teilbereich, ca. 64 exklusive Ferienhduser im Bereich der Teichlandschaft; die
tbrigen Einheiten sind im angrenzenden Hafenbereicheingeordnet. In einem mittig im
Ferienpark gelegenen Zentralgebdude befinden sich die wesentlichen Sport-, Frei-
zeit-, Gastronomie- und Ladenangebote. Diese umfassen u.a. ein Erlebnisschwimm-
bad mit Indoor- und Outdoorbereich von alleinstellendem Charakter, einen Indoor-
Spielplatz und einen Indoor-Minigolfplatz, Bowling-Bahnen, sowie eine Kletterhalle.
Mehrere Restaurants, auch mit Aul3engastronomie, ein kleiner Lebensmittelmarkt
sowie einige weitere Laden und Dienstleistungsangebote des taglichen Bedarfs.
Raum fir eine potenzielle Erweiterung einzelner Einrichtungen ist vorgesehen. Das
Sport- und Freizeitangebot wird zudem durch eine Minigolfanlage im Freien, einen
Fahrradverleih und eine Vermietung von Segel- und Paddelbooten im Hafenbereich
(s. u.) vervollstandigt. Weiterhin entstehen, im Freibereich des Ferienparks verteilt,
mehrere kleinere Spielplatze und Sportflachen. Entsprechend der vorstehend aufge-
fuhrten geplanten Nutzungen erfolgt i. R. d. der FNP-Anderung und Ergénzung eine
Darstellung als Sondergebiet mit Zweckbestimmung ,Ferienpark® entsprechend § 1
Abs. 2 Nr. 12 BauNVO (SO1).

Westlich des Ferienparks ist, zum Bodden hin, die Anlage eines naturnahen Hafens
mit Schwimmstegen geplant. Landseitig sind hier auf einer Flache von ca. 2,5 ha Ge-
baude und Freiflachen fiur Gastronomie und Touristeninformation vorgesehen. Er-
ganzend zu v. g. Beherbergungsangebot werden ca. 75 Apartments im Hafenbereich
realisiert. Der landseitige Hafenbereich wird entsprechend als Sondergebiet mit
Zweckbestimmung ,Hafen und maritime Touristik® dargestellt (SO2).

Im Bereich des nordlich angrenzenden Freizeitparks sollen eine Vielzahl an Trend-
sport-, Kultur- und Erlebnisangeboten entstehen, viele davon mit alleinstellendem
Charakter. Diese Angebote sind im sudlichen Teilbereich dieses Teilprojekts, an-
grenzend an die beiden sidlichen ehemaligen Montagehallen, in einem Sport- und
Erlebnisbereich auf einer Flache von ca. 11,2 ha konzentriert. Neben einer Surfanla-
ge mit einer stéandig generierten Welle sind weitere wasserbezogene Angebote wie
Wasserrutschen und ein Strandbereich samt Beachvolleyballfeldern geplant, ebenso
ein Hochseilgarten, eine Sommerrodelbahn, ein Bereich zum Bouldern, Streetball-
Platze, ein Dirt-Bike-Park sowie ein Verleih von Montainbikes. Neben den sportlichen
Angeboten wird ein kulturelles Angebot einschliel3lich kleinerer Veranstaltungen und
Seminaren erganzend entwickelt. Zudem ist ein eigener Bereich fir Kinder mit ent-
sprechend ausgerichteten Bewegungs- und Erlebnisangeboten vorgesehen. Das ge-
plante Gastronomieangebot besteht aus einem Restaurant, an den 6ffentlichen Was-
serzugang angrenzend, sowie aus Kiosken und kleinen Bars. Entsprechend der ge-
planten vorstehenden Nutzungen erfolgt i. R. d. der FNP-Anderung und Ergéanzung
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eine Darstellung als Sondergebiet mit Zweckbestimmung ,Freizeitpark, Sport und
Kultur® entsprechend § 1 Abs. 2 Nr. 12 BauNVO (SO3).

Zudem ist ein Angebot fUr kreative Berufsgruppen Bestandteil des Konzepts. Hierfir
werden Arbeitsateliers bzw. Werkstatten zur Verfiigung gestellt. Fir vorstehende
Nutzungen sollen nach aktuellem Planungsstand die ehemaligen Fahrzeughallen
(Garagen) ostlich der Westlichen Siedlung nachgenutzt werden. Es erfolgt entspre-
chend fur diese Flache mit ca. 2,1 ha Umgang eine Darstellung als Sondergebiet mit
Zweckbestimmung ,Handwerk und Kultur® (SO4).

Das dem Freizeitpark zugeordnete Beherbergungsangebot ist als Erlebniscamping
auf einer dstlich an den Freizeitpark anschlieBenden Flache von ca. 11,4 ha gestal-
tet. Es werden neben der reinen Ubernachtung fortlaufend Workshops sowie kleinere
Sportevents und kulturelle Veranstaltungen angeboten. Neben 200 Standplatzen fir
Wohnmobile und Zelte werden 100 Glamping-Zelte in einem eigenen Bereich im Os-
ten des Campingplatzes angeboten. Gemeinschaftlich nutzbare Sanitér-, Koch- und
Aufenthaltsrdume fur das Ubrige Beherbergungsangebot werden in kleinen Gebéau-
degruppen als ,Dorfkerne“ gestaltet; an diesen Orten findet auch ein Teil des o. g.
standigen Workshop-, Sport- und kulturellen Angebots statt. Auf einer Teilflache des
Campingplatzes sollen 10 besondere, individuell gestaltete Festunterkiinfte samt Sa-
nitarraumen und Kochgelegenheiten realisiert werden.Es erfolgt in Anbetracht v. g.
geplanter Nutzungen eine Darstellung als Sondergebiet mit Zweckbestimmung
»,Camping und Festival* (SO5).

Bei dem Vorhaben Technikmuseum Putnitz soll auf einer Flache von ca. 8,8 ha, im
Umfeld der bereits heute genutzten, drei nérdlichen ehemaligen Flugzeughangars die
bestehende museale Nutzung zu einem innovativen ,Museum zum Anfassen“ weiter-
entwickelt werden. Das Ausstellungsprogramm wird dabei neu geordnet und breiter
aufgestellt. Neben der musealen Ausstellung sind Angebote zum ,Ausprobieren von
technischem Gerat, themenorientierte Workshops und Events vorgesehen. Neben
den Gebauden werden auch die Freiflachen in deren Umfeld zu Ausstellungs- und
Veranstaltungszwecken mit genutzt. In diesem Rahmen ist eine den zukinftigen
funktionalen Anforderungen entsprechende Modernisierung der drei groRen Monta-
gehallen vorgesehen. Der Freibereich soll ebenfalls entsprechend dieser Anforde-
rungen gestalterisch und funktional neu geordnet werden. Aufgrund des Umstands,
dass sehr aufwendige Sanierungen zu tatigen sind, mit entsprechend erforderlichem
finanziellen Engagement, kann eine Neuordnung des gesamten Museumsareals nur
langfristig und in Stufen erfolgen. Es erfolgt in Anbetracht v. g. geplanter Nutzungen
eine Darstellung als Sondergebiet mit Zweckbestimmung ,Museum® (SO7).

Der geplante Reiterhof bietet auf ca. 12,6 ha (einschlie3lich sidlich angrenzende
Weideflachen) ein umfassendes Sport- und Freizeitangebot rund um die Themen
Reiten und Pferd. Dazu wird eine komplette reitsportliche Infrastruktur geschaffen,
welche eine Reithalle, mehrere Reitplatze im Freien und eine Geldndestrecke um-
fasst. Zudem schliel3t direkt an den Reiterhof ein Reitwegenetz an, Uber welches
auch Badestellen am Boddenufer erreicht werden kénnen. Zudem sind ein Erlebnis-
bauernhof sowie ein Streichelzoo und ein Kinderspielplatz Teil der aktuellen Planung.
Eine kleine Gastronomie mit AuRenterrasse sowie ein Reitshop runden das Angebot
ab. Es erfolgt entsprechend vorstehender Nutzungsabsichten eine Darstellung als
Sondergebiet mit Zweckbestimmung Pferdesport und ergénzende Freizeitangebote
(S08).

Weiterhin ist, wie bereits dargelegt, in Prifung, den ehemaligen Tower samt zugeho-
rigen Bereitschaftsraumen in Zusammenhang mit dem Reiterhof zu Unterkiinften far
Schulklassen und Jugendgruppen nachzunutzen. Es erfolgt entsprechend fir diese
Bereiche auch unter Beriicksichtigung der Art der Unterkiinfte (Festunterkiinfte) eine
Darstellung als Sondergebiet mit Zweckbestimmung ,Beherbergung” (SO9).
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Die zur Nachnutzung im Kultur- Sport- und Freizeitbereich vorgesehenen Flugzeug-
hallen IV und V des ehemaligen Seeflugplatzes, das Gebaude der ehemaligen Feu-
erwehr, nordéstlich an das ehemalige Flugfeld anschlieRend sowie das Ostlich des
Museumsgelandes bestehende, ehemalige Heizgebaude werden, samt zugeordne-
ter, hinreichender Freiflachen, zwecks Gewahrleistung einer zuklnftigen Entwick-
lungsmdglichkeit, als eigene, erschlossene und hinreichend dimensionierte Bauge-
biete bertcksichtigt, sodass auch hier eine Nachnutzung vorbereitet wird. Die
Zweckbestimmung wird bewusst weit gefasst, um ein breites Spektrum an den Feri-
en- und Freizeitpark sowie Reiterhof und Museum ergénzenden Nutzungen zu er-
mdoglichen. Gleichzeitig ist das Spektrum der zulassigen Nutzungen so gefasst, dass
eine Vertraglichkeit der Vorhaben mit der Gesamtentwicklung gegeben ist. Entspre-
chend erfolgt eine Darstellung als Sondergebiete mit Zweckbestimmung , Tourismus,
Kultur und Veranstaltungen® (SO10).

Am Boddenufer ist im Bereich der ehemaligen stdlichen Ablaufbahn ein &ffentlicher
Wasserzugang geplant. Dort sind eine Badestelle mit Steganlage sowie eine Liege-
wiese vorgesehen. Es erfolgt fir diesen Bereich entsprechend eine Darstellung als
Sondergebiet mit Zweckbestimmung ,Badestelle” (SO12).

Temporare Nutzung durch Festivals

Neben der vorausgehend beschriebenen, ganzjahrigen Nutzung werden im Plange-
biet die bisher schon langjahrig stattfindenden zwei Festivals, das ,Pangea Festival®
und das ,Ostblockfahrzeugtreffen®, auch weiterhin jahrlich stattfinden. Die Festivals
fuhren fur Teilbereiche zu von der Standardnutzung abweichenden Nutzungsstruktu-
ren, stellen besondere Anforderungen an die verkehrliche ErschlieBung sowie die
Ver- und Entsorgung und fihren zu besonderen Auswirkungen auf das Umfeld so-
wohl innerhalb des Plangebiets als auch dartber hinaus. Externe Auswirkungen wer-
den insbesondere durch die mit den Festivals verbundenen Larmimmissionen sowie
erhohtem Verkehrsaufkommen hervorgerufen. Entsprechend erfolgt im Rahmen der
FNP-Anderung und Erganzung auch eine Berticksichtigung der abweichenden Nut-
zungsstrukturen und erschlieBungstechnischen Vorkehrungen sowie durch diese ge-
nerierte Auswirkungen.

Bei dem seit 2013 veranstalteten ,,Pangea-Festival®“ handelt es sich um eine zuletzt
4%-tagige GroRveranstaltung mit inzwischen gut 15.000 Besuchern (Mittwochnach-
mittag bis Sonntagabend). Das zukiinftige Festivalkonzept sieht vor, dass zur Uber-
nachtung derjenigen Gaste, die mehrere Tage bleiben, ein Campingbereich mit ent-
sprechenden sanitaren Einrichtungen zur Verfigung steht.

Von der raumlich-funktionalen Konzeption her sind ein Teil der Konzertbithnen und
Themenwelten im Bereich der bestehenden Waldlichtung stdlich der Westlichen
Siedlung untergebracht. Die entsprechenden Bihnen- und Technikbauten sollen da-
bei ganzjahrig stehen bleiben, um den bisher noch erforderlichen erheblichen Auf-
wand beim Auf- und Abbau des Festivals deutlich zu reduzieren. Aufgrund der Tatsa-
che, dass v. g. fur das Festival vorgesehene Flachen im wirksamen FNP von der
Darstellung ausgenommen sind, wird eine erganzende, die angestrebte Nutzung vor-
bereitende Darstellung in Form eines Sondergebiets mit Zweckbestimmung ,Festival*
(SO6) vorgenommen.

Der dstlich des Technikmuseums geplante groRRe 6ffentliche Parkplatz wird wahrend
des Festivals Teil des Festivalgelandes und beherbergt Biihnen- und einzelne The-
menbereiche. Aufgrund der von der Regelnutzung als Flache fur den ruhenden Ver-
kehr abweichenden, zuséatzlichen eigenstandigen Festivalnutzung erfolgt eine Dar-
stellung als Sondergebiet mit Zweckbestimmung ,ruhender Verkehr und Festival
(S0O11).
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6.2.2

Ebenso wird der o. g. Freizeitpark Teil des inneren Festivalbereichs. Der Camping-
platz wird fur die Dauer des Festivals im Hinblick auf die weiterhin zu erwartende
grolRe Anzahl an Ubernachtenden Festivalteilnehmern bedarfsgerecht in dessen
nordlichen, 6stlichen und sitdlichem Umfeld (Putnitzer Dreieck) auf unbestockten
Flachen auf etwa die dreifache Flache des dauerhaften Platzes erweitert (siehe dazu
die Ausflhrungen unter Punkt 6.2.4!).

Bei dem seit 2001 veranstalteten ,,Internationalen Ostblockfahrzeugtreffen“ han-
delt es sich um Fahrzeugtreffen mit historischen Fahrzeugen aus militarischem wie
zivilem Bereich und zugehdorigem technischem Geréat aus den Staaten des ehemali-
gen Ostblocks. Das Treffen findet in der Regel an einem Wochenende im Sommer
statt (Freitag bis Sonntag; inklusive An- und Abreise ergibt sich insgesamt eine Dauer
von ca. einer Woche). Im Jahr 2022 gab es ca. 3.100 Teilnehmer sowie ca. 7.500
Besucher. Die Teilnehmer, welche Fahrzeuge und sonstige Technik ausstellen, cam-
pieren zum weit Uberwiegenden Teil fur die Dauer des Festivals auf dem Gelande.
Das Ostblockfahrzeugtreffen soll zuklnftig weiterhin einmal jahrlich stattfinden, aller-
dings, mit Ricksicht auf die zukinftige touristische Nutzung im Umfeld, mit reduzier-
ter Teilnehmerzahl (bis zu 3.000 Teilnehmern nach Aussagen des Technikvereins)
sowie raumlich verkleinertem Umfang. So wird sich der zentrale Veranstaltungsbe-
reich auf die Flache des Technikmuseums konzentrieren. Fur die festivalbezogene
Campingnutzung soll der Bereich des an den Freizeitpark angebundenen geplanten
Erlebniscampings mit genutzt werden. Entsprechend werden zur Vorbereitung dieser
temporaren Nutzung erganzende Darstellungen im Rahmen der Anderung und Er-
ganzung des FNP nicht erforderlich.

VerkehrserschlieBung, Darstellung von Verkehrsflachen

Im Sinne eines hohen Erholungswerts und einer klima- und umweltgerechten Stadt-
entwicklung ist es Zielsetzung, den durch den Tourismusstandort generierten motori-
sierten Individualverkehr maoglichst gering zu halten. Die Strategie zur Verkehrser-
schlieBung setzt daher bewusst beim nicht motorisierten Individualverkehr und dem
Offentlichen Personennahverkehr (OPNV) an und sieht entsprechend attraktive An-
gebote fir diese Verkehrsteilnehmergruppen vor.

Weiterhin ist es Zielsetzung der Stadt, die Bewohner des Ortsteils Damgarten und
hier insbesondere diejenigen, welche an der Ortsdurchfahrt der K2 (Barther Stral3e
und Saaler Chaussee) wohnen, nicht mit zusétzlichem Durchgangsverkehr zu belas-
ten. Daher ist der Bau einer Umgehungsstral3e 6stlich von Damgarten geplant, so-
dass insbesondere der An- und Abreiseverkehr aber auch die mit dem PKW kom-
menden Tagesbesucher nicht zu einer verkehrlichen Mehrbelastung in der Orts-
durchfahrt und zu einem damit verbundenen Mehr an Larm- und Abgasimmissionen
fuhren. Die Umgehungsstral3e schlief3t an die Bundesstral3e B105 6stlich der Ortsla-
ge Damgarten auf Hohe der bestehenden Zufahrt zum Gewerbegebiet Ost an, so-
dass ein neuer vierarmiger Knotenpunkt entsteht. Am anderen Ende, im Norden von
Damgarten, mindet die Umgehungsstrale gegendber der Flugplatzallee auf die
KreisstralRe K2 (Saaler Chaussee) gleichfalls in einem vierarmigen Knotenpunkt. Die
Umgehungsstralde ist nicht Teil des Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 109; die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zu deren Bau werden im Rahmen des entspre-
chenden Fachplanungsrechts tber ein Planfeststellungsverfahren geschaffen.

Die interne ErschlieBung baut auf der bestehenden Straf3en- und Wegeinfrastruktur
auf. Von der KreisstralRe K2 erfolgt die Anbindung tber den bestehenden dstlichen
Teil der Flugplatzallee. Die Fahrstral3e fur den motorisierten Verkehr gliedert sich am
Ostlichen Beginn des Standorts auf. Die Flugplatzallee bildet in der bestehenden
Trassierung die Zufahrt fiir die Ubernachtungsgéste des Erlebniscampings, fiir die
Tagesgaste von Freizeitpark, Technikmuseum, Hafen sowie des Wasserzugangs und
dient auch dem Personal- und Anlieferverkehr vorbenannter Nutzungsbereiche. Fir
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die Tagesgaste des Reiterhofs und des Ferienparks sowie dessen Ubernachtungs-
gaste und auch fir das Personal und die Anlieferung vorstehender Teilprojekte ist ei-
ne eigenstandige, neu zu errichtende ErschlieBung geplant, welche von der Flug-
platzallee abzweigt und tber den Korridor der nordlichen Rollbahn einen Ringschluss
hin zum westlichen Ende der Flugplatzallee bildet. Diese Uberdrtlich relevanten Stra-
Ren werden im Rahnen der Anderung und Erganzung des FNP als Flachen fir die
drtlichen Hauptverkehrswege dargestellt.

Das Parkraumkonzept baut auf der Ermittlung der bendtigen Stellplatze aus der vor-
liegenden verkehrstechnischen Untersuchung auf und ist differenziert nach Einrich-
tungen und dem Status der Gaste organisiert. Fir die Tagesgaste von Museum,
Freizeitpark werden maximal 120 bzw. 550 Stellplatze (inkl. Mitarbeiterstellplatzen),
also 670 Stellplatze in Summe bendtigt. Zu deren Abdeckung ist am Ende der Er-
schlieBungsachse der Flugplatzallee zwecks Nutzung der Synergieeffekte ein ge-
meinsamer Parkplatz auf einer bereits zum Grol3teil bestehenden, versiegelten Fl&-
che westlich des Technikmuseums geplant. Dieser Parkplatz deckt zudem auch den
durch die offentlichen Infrastrukturen ,Hafen“ und ,Wasserzugang“ generierten Stell-
platzbedarf mit ab. Sollten die hier zu schaffenden Stellplatze an stark frequentierten
Tagen nicht ausreichen, so kann ein weiterer Parkplatz mit bis zu 500 weiteren Stell-
platzen sidostlich davon mitgenutzt werden. Die v. g. groReren Stellplatzanlagen,
werden als Flachen fur den Uberortlichen Verkehr und die 6rtlichen Hauptverkehrs-
ziige mit Zweckbestimmung ,ruhender Verkehr* dargestellt.

Fur die Tagesgaste des Infrastrukturgebaudes des Ferienparks (Erlebnisschwimm-
bad, weitere Indoor-Spiel- und Sportangebote sowie Gastronomie) ist nérdlich v. g.
Gebaudes ein eigenstandiger Parkplatz mit ca. 175 Stellplatzen vorgesehen. Die
PKWs der Ubernachtungsgaste des Ferienparks werden auf eigens zugeordneten
Stellplatzen in Néhe der Quartiere untergebracht. Fur die Mitarbeiter des Ferienparks
sind weitere ca. 85 Stellplatze sudlich des Zentralgeb&audes berticksichtigt. Insgesamt
werden die im Verkehrsgutachten flr den Ferienpark ermittelten benétigten 1.150
Stellplatze damit gut abgedeckt. Fur Tagesgaste und die Mitarbeiter des Reiterhofs
ist ein eigener Parkplatz direkt an der Zuwegung zur Reitanlage mit ca. 120 Stellplat-
zen bedarfsgerecht geplant. Die v. g. gréReren Stellplatzanlagen fiir die Ubernach-
tungsgaste sowie fir die Tagesgaste des Infrastrukturgebdudes und des Reiterhofs
werden als Teil der jeweiligen Sondergebiete (SO1 und SO8) dargestellt.

Fir den nicht motorisierten Individualverkehr (Fahrrader/E-Bikes sowie Ful3gan-
ger/Wanderer) werden entsprechend o. g. Zielstellung eigenstéandige Wegenetze
entwickelt und mit den entsprechenden regionalen Wegenetzen in der Umgebung
verknipft. Verbindungen sollen insbesondere nach Norden in Richtung Langendamm
und Saal sowie uber Damgarten in Richtung Marlow, Stadtzentrum Ribnitz und weiter
in Richtung Halbinsel Fischland-Darf3-Zingst hergestellt werden.

Fur die zukUnftig fir den motorisierten Verkehr obligatorisch werdende CO2-freie
Fortbewegung sind entsprechende Ladestationen fir die E-Mobilitat einschlief3lich fur
E-Bikes und E-Roller, sowie perspektivisch auch Wasserstoffbetankungsmaglichkei-
ten in angemessenem Umfang geplant.

Das OPNV-Angebot soll landseitig Buslinien umfassen, welche in regelmaRiger Tak-
tung samtliche wichtigen touristischen Bereiche am Standort anfahren. Dazu wird
standortintern eine Route Uber die Flugplatzallee bis zu Technikmuseum, Freizeitpark
und Campingplatz, dann iiber eine dem OPNV vorbehaltene Verbindung in Richtung
Zentralgebaude des Ferienparks und von dort aus Uber die nérdlich des Ferienparks
verlaufende ErschlieBungsstral3e Uber den Reiterhof zuriick zur Flugplatzallee im
Ringverkehr befahren. Die Buslinie verbindet den Tourismusstandort mit den Orts-
kernen von Damgarten und Ribnitz und den beiden Bahnhofen. Uber Ribnitz und
Damgarten erfolgt zudem eine Anbindung an die Halbinsel Fischland-Darf3-Zingst
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6.2.3

und an die anderen Tourismuszentren der Region. Uber die Bahnhofe ist eine Er-
reichbarkeit mit dem regionalen und dem Uberregionalen Zugverkehr gegeben. Was-
serseitig ist Uber den geplanten neuen Hafen der Aufbau eines regelmafigen Fahr-
verkehrs in Richtung der Hafen bzw. der Ortskerne von Ribnitz und Damgarten ge-
plant sowie ein Anlaufen der Hafen der benachbarten Ostseebader. Weiterhin wird
eine umfassende Einbindung des Standorts in die Programme der Ausflugsschifffahrt
angestrebt. Gesprache zur Einbindung des Standorts in bestehende Angebotsstruk-
turen werden mit den zustandigen Verkehrsunternehmen gefuhrt. Die Stadt Ribnitz-
Damgarten ist weiterhin sehr daran interessiert, dass die land- und wasserseitig ein-
gesetzten Fahrzeuge moglichst von Eréffnung der Ferien- und Freizeiteinrichtungen
an emissionsfrei betrieben werden; entsprechend ist perspektivisch der Einsatz von
Elektrobussen und Elektroféahren vorgesehen.

Erste Uberlegungen zur Reitwegeinfrastruktur sehen ein zusammenhangendes We-
genetz vor, welches, vom Reiterhof ausgehend, die Waldbereiche der Liegenschaft
nutzt und dariber hinaus auch die angrenzenden Freilandbereiche. So sind mehrere
Reitwegetrassen an und im Wald ndérdlich der Flugplatzallee geplant; weiterhin im
Waldbereich sidlich des Reiterhofs und es fuhrt von dort in 6stlicher Richtung ein
Rundweg bis an die Ortslage von Damgarten heran. Weiterhin ist die Einrichtung ei-
ner Badestelle fir Pferde am Bodden in Prifung. Fur die geplanten Kutschfahrten,
welche regelmalRig zu bestimmten Tageszeiten angeboten werden sollen, werden die
Fahrstral3en, insbesondere die als Mischverkehrsflaichen ausgestalteten, verkehrsbe-
ruhigten Nebenstrallen und Wege mit genutzt. Zudem ist ein befestigter Kutschweg
im Bereich des zentralen Griinzugs, welcher vom Reiterhof bis zum zentralen Infra-
strukturgebaude des Ferienparks fihrt, geplant.

Ver- und Entsorgung

Die Ubergeordneten Leitungssysteme zur Ver- und Entsorgung werden im Plangebiet
im Bereich der 6ffentlichen ErschlieBungsstral3en neu hergestellt.

Schmutzwasser und Regenwasser werden getrennt entsorgt. Das Schmutzwasser
wird von den einzelnen Baugebieten einer zentralen Hauptentsorgungsleitung, sid-
lich dem Korridor der nérdlichen Rollbahn gelegen, zugeleitet. Im Ergebnis einer Al-
ternativenprifung erfolgt eine Fihrung der Hauptentsorgungsleitung unter dem Bod-
den in Richtung Bestwoodgelande und weiter parallel zur KreisstraRe K2 zur Klaran-
lage in Korkwitz. Die Klaranlage wird, dem zuséatzlichen Schmutzwasseraufkommen
entsprechend, ausgebaut. Die Lage der Hauptschmutzwasserleitung wird in vorlie-
gender FNP-Anderung und Erganzung, soweit im Anderungsbereich gelegen, ent-
sprechend § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB dargestellt.

Die Boden- und Grundwasserverhaltnisse lassen eine grof3flachige Versickerung des
Regenwassers nur bedingt zu. Entlang der 6ffentlichen HaupterschlieBung und der
oOffentlichen Parkplatze erfolgt die Entwésserung entsprechend durch ein offenes
Grabensystem mit vorgeschaltetem stral3enparallelem Abscheider fir Schadstoffe.
Das auf den privaten Flachen anfallende Regenwasser ist auch dort zu entsorgen,
wobei das auf versiegelten Flachen mit geringem Schadstoffeintrag anfallende Re-
genwasser (u. a. Dachflachen, kraftverkehrsfreie Wege und Platze) weitgehend ge-
sammelt und den Anlagen mit Bedarf zugeleitet bzw. einer Versickerung in entspre-
chenden, daflr geeigneten Bereichen zugefuhrt werden kann. Insbesondere bei den
Wasserbauwerken der Teichlandschaft im Bereich des Ferienparks ist eine entspre-
chende Zuleitung zwecks Nachspeisung sinnvoll. Das auf den befestigten Flachen
mit Schadstoffeintrag anfallende Oberflachenwasser ist entsprechend zu behandeln,
wie dies auch fir die 6ffentlichen Verkehrsflachen erfolgt. Bei der Planung der Teich-
landschaft des Ferienparks wir den Uber das Jahr erwarteten Schwankungen des
Wasserdargebots durch Zwischenspeicherung in einem Speicherbecken berticksich-
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tigt. Das Speicherbecken wird als Wasserflache mit Zweckbestimmung ,Speicherbe-
cken® entsprechend § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB dargestellit.

Die Versorgung des geplanten Ferien- und Freizeitparks und damit auch des Ande-
rungsbereichs mit Strom und Gas und perspektivisch auch mit grinem Wasserstoff
erfolgt durch im offentlichen Raum verlegte Leitungsnetze. Auch hier wird der Haupt-
strang, an den dann die einzelnen Vorhaben durch Zuleitungen angeschlossen wer-
den, neben dem Korridor der ehemaligen nordlichen Rollbahn eingeordnet. Zur Her-
stellung des Verbunds mit dem Ubrigen Stadtgebiet wird auch o. a. Unterfihrung des
Boddens fiur die Fuhrung entsprechender Leitungen genutzt. Die Trasse der Haupt-
versorgungsleitungen wird in vorliegender FNP-Anderung und Erganzung, soweit im
Anderungsbereich gelegen, entsprechend § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB dargestellt.

Im offentlichen Raum wird simultan zu den anderen leitungsgebundenen Medien
auch das Telekommunikationsnetz neu hergestellt. Ein Anschluss an das stadtische
Netz ist iber Dammgarten aber optional auch Gber die Boddenunterfiihrung méglich.

6.2.4 Grunflachen

Die Flachen im Anderungsbereich, welche nicht entwicklungsbedingt den einzelnen
Sondergebieten zur Vorbereitung einer baulichen Nutzung sowie den Verkehrsfla-
chen zugeordnet werden und auch weder als Wasserflachen darzustellen noch als
Flachen fir Wald nachrichtlich zu Gbernehmen sind, werden als Griinflachen ent-
sprechend § Abs. 2 Nr. 5 BauGB dargestellt. Die Zweckbestimmung variiert dabei je
nach Lage der einzelnen Flachen und deren Funktion im Hinblick auf den geplanten
Ferien- und Freizeitpark.

Die Teilflichen zum Bodden hin, einschlie3lich der Waldlichtung im nordwestlichen
Teilbereich der Anderungsflache, werden entsprechend der Zielsetzung, hier dem
Naturhaushalt und der Landschaftspflege vorrangig dienliche Bereiche mit einge-
schrankter touristische Nutzungsintensitat zu schaffen, als Griinflichen mit Zweckbe-
stimmung ,Landschaftsgriin® dargestellt. Gleiches gilt auch fir diejenigen Flachen
des nordlich der nordlichen Rollbahn (Putnitzer Dreieck), welche nicht fur temporares
Camping zum jahrlich stattfindenden Festival genutzt werden sollen.

Eine groRe an das Sondergebiet mit Zweckbestimmung ,,Camping und Festival“ an-
grenzende Flache des ,Putnitzer Dreiecks” soll dagegen zum temporaren Camping
wahrend des Festivals genutzt werden. Dabei wird allerdings im Hinblick auf die Ziel-
stellung, dass sich die Flache die Ubrige Jahreszeit als naturnahe Grinflache entwi-
ckeln soll, auf stdndige bauliche Anlagen wie Sanitdr- und sonstige Infrastrukturge-
baude oder Flachenversiegelungen grundsatzlich verzichtet. Diese Flache wird der
angestrebten Nutzung entsprechend als Grinflache mit Zweckbestimmung ,Land-
schaftsgrin und temporares Camping“ dargestellit.

Fir die unter Einzeldenkmalschutz stehenden ehemaligen Start- und Landebahnen
aus deutscher und sowjetischer Zeit ist eine teilweise Entsiegelung angestrebt, wo-
bei, in Abstimmung mit den Denkmalbehdrden, das raumliche Erscheinungsbild und
mafgebliche, das Denkmal konstituierende Bestandteile erhalten und in die Frei-
raumgestaltung integriert werden sollen. Entsprechend der Relevanz dieser Flachen
fur den Denkmalschutz erfolgt die Zweckbestimmung ,Grinflache Denkmalschutz*.

6.2.5 Wasserflachen, Hafen und die fur die Wasserwirtschaft vorgesehenen Flachen

Es sind Flachen des Boddengewassers in der Uferzone in den Geltungsbereich ein-
bezogen.

Der im Westen des Ferienparks, am Bodden geplante Hafen ist als naturnaher Hafen
an der bestehenden Kuistenlinie gestaltet. Die vorgesehenen ca. 30 Liegeplatze fir
Sportboote und der Fahranleger sind entsprechend als Schwimmstege ausgebildet.
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6.2.6

Der wasserseitige Bereich des geplanten Hafens ist in die Anderung und Ergénzung
des FNP einbezogen, um eine planungsrechtliche Grundlage zur Errichtung der was-
serseitigen Hafeninfrastruktur einschlie3lich ggf. erforderlich werdender vorgelagerter
Sicherungsbauwerke auf Ebene des B-Plans zu schaffen. Fir den wasserseitigen
Bereich des Hafens, welcher an den als Sondergebiet mit Zweckbestimmung ,Hafen
und maritime Touristik“ dargestellten landseitigen Bereich anschlief3t, erfolgt eine
Darstellung als Wasserflache mit Zweckbestimmung ,Hafen® entsprechend § 5 Abs.
2 Nr. 7 BauGB. Daneben bleiben nach anderen Gesetzen beachtliche Verfahrens-
und Genehmigungserfordernisse fir MalRnahmen im Gewasserbereich bestehen.

Der Uferbereich am Wasserzugang bzw. am bestehenden Steg des Technikmuse-
ums, an die erhaltene Ablaufbahn des ehemaligen Seeflughafens angrenzend, ist
einbezogen, um fir diesen Bereich fur die Zukunft eine Nutzung und einen Ausbau
bzw. Erneuerung der wasserbezogenen Infrastruktur (z. B. Neubau des Bootsanle-
gers) zu ermdoglichen. Es erfolgt entsprechend hier gleichfalls eine Darstellung als
Wasserflache mit Zweckbestimmung ,Hafen®.

Im Bereich des geplanten offentlichen Wasserzugangs, anschlie@end an den als
Sondergebiet mit Zweckbestimmung ,Badestelle” dargestellten landseitigen Teils des
Wasserzugangs soll durch die Einbeziehung der Gewéasserflache die Errichtung was-
serseitiger Infrastruktur im Zusammenhang mit einem Badebetrieb (z. B. Bau eines
Badestegs sowie einer Sicherung gegen Abtrag der geplanten Sandaufschittung)
ermoglicht werden. Es erfolgt hier entsprechend eine Darstellung als Wasserflache
mit Zweckbestimmung ,Badestelle”.

Landseitig sind zudem im Bereich des Ferienparks die Teiche der Teichlandschaft
und das zur Regelung deren Wasserstand dienende Speicherbecken als Wasserfla-
chen mit Zweckbestimmung Freizeitgewasser“ bzw. ,Speicherbecken® entsprechend
8 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB dargestellt.

Griinordnung und naturschutzfachliche Kompensation

Wesentliche Grundlage der grinordnerischen Strategie zur Beschrénkung des natur-
schutzfachlichen Eingriffs ist ein méglichst weitgehender Erhalt bestehender Waldfla-
chen, geschutzter Biotope und weiterer naturnaher Flachen. So bleiben gro3e Teile
der Waldflache und gerade auch der alteren Waldbestande, insbesondere im nord-
westlichen, norddstlichen und siiddstlichen Bereich des Plangebiets, infolge durchge-
fuhrter Planungsoptimierung (siehe Punkt 7) erhalten, ebenso erhalten bleiben die
nordlich und sudostlich an den Anderungsbereich angrenzenden Waldbestande.
Gleiches gilt fur die naturnahen Bereiche, wie das Sudufer zum Bodden hin, welche
nicht Bestandteil des gestalteten Ferien- und Freizeitpark werden gleiches gilt auch
grol3e Teile der weiteren Kistenlinie im Westen und Nordwesten. Die Nutzungen,
welche direkte Wasseranbindung erfordern, also Bootsanleger und Ablaufbahn am
Technikmuseum, der naturnahe Hafen und auch der 6ffentliche Wasserzugang mit
Badestelle nordlich davon, beschranken sich auf kleine Uferabschnitte und vom Ha-
fen abgesehen, bereits durch betonierte Ablaufbahnen stark vorbelastete, versiegelte
Bereiche. Die naturnahen Flachen im Bereich des sudwestlichen und mittleren Put-
nitzer Dreiecks werden unter Ausgrenzung naturschutzfachlich besonders sensibler
Bereiche nur einmal jahrlich, wenige Tage und aufRerhalb der wesentlichen Brutzei-
ten, zu Campingzwecken fur das ,Pangea Festival“ genutzt und bleiben ansonsten
der Natur Uberlassen.

Zusatzlich werden erste Planungsansatze zur Aufwertung und fir eine naturrdumli-
che Weiterentwicklung des Plangebiets aufgezeigt:

— Die Einrichtung von Naturentwicklungsflachen fir den mittleren und 6stlichen Be-
reich des Putnitzer Dreiecks;
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— Gliederung der einzelnen Siedlungsbereiche des Ferienparks durch Einrichtung
von Verbundkorridoren, Ziel ist, wie auch beim vorausgehenden Punkt, eine ver-
besserte Biotopverknipfung der Offenlandschaft Pitnitzer Dreieck mit dem Kis-
tenwald des Boddenufers des Ribnitzer Sees,

— Anlage von standorttypischen Feldgehotlzen und natirlichen Wiesen,
— Erstellung extensiver Pflegekonzepte im Rahmen der weiteren Planung,

— Entsiegelung groRer Flachen aus militarischer Vornutzung und insgesamt Be-
schrankung des Versiegelungsgrads auf das zur Standortentwicklung nétige Maf3
durch Nachnutzung bestehender ErschlieRungen sowie sparsame Dimensionie-
rung der Verkehrswege und sonstiger befestigter Flachen,

— Nutzung von Sheltern als Fledermausquartiere,
— Ausgleich beim Artenschutz vorrangig innerhalb des Geltungsbereichs.

Eine angedachtes natur- und artenschutzfachliches Projekt auf dem Gelande des Fe-
rienparks ist die Schaffung insektenfreundlicher Standortbedingungen durch eine ge-
eignete abwechslungsreiche, artenreiche und insektenfreundliche Vegetation.

Gemal § l1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung und Kompensation voraussichtlich
erheblicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes in seinen in 8 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a be-
zeichneten Bestandteilen (Eingriffsreglung nach dem BNatSchG) in der Abwéagung
nach 8 1 Abs. 7 BauGB zu bertcksichtigen. Entsprechend 8§ 15 Abs. 1 und 2
BNatSchG sind Eingriffsverursacher dazu verpflichtet, nicht zu vermeidende, dauer-
hafte Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft durch Mal3nahmen des Natur-
schutzes und der Landespflege auszugleichen.

Zur Ermittlung des Eingriffsumfangs erfolgt im weiteren Verfahren im Rahmen der
Umweltpriifung zur vorliegenden V. Anderung und |. Erganzung der 3. Bekanntma-
chung des FNP eine entsprechende Uberschlagige Bilanzierung auf Grundlage des
Bilanzierungsmodells ,Hinweise zur Eingriffsregelung (HzE)“ des LUNG MV in der
Neufassung von 2018, bzw. was die einbezogenen Wasserflachen des Boddens be-
trifft, auf Grundlage der HzE marin in der Fassung von 2017 ebenfalls des LUNG MV.

6.2.7 Immissionsschutz

Zur Abklarung der Anforderungen des Larmschutzes liegt eine Erstbegutachtung auf
Grundlage der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung aktuellen Vorhabenplanung
vor (Inros-Lakner, Berlin Stand 06.2022). Die Erstbegutachtung untersucht die Aus-
wirkungen des Gesamtvorhabens gegenliber schutzbedirftigen Nutzungen bzw. auf
die relevanten Immissionsorte auf3erhalb des Plangebiets, sowohl fiir den Regelbe-
trieb als auch fir die Festival-Situation. Zudem werden die Auswirkungen des Vorha-
bens auf die relevanten Immissionsorte innerhalb des Plangebiets aufgezeigt.

Als malRgebliche Immissionsorte aul3erhalb des Plangebiets werden die dem Vorha-
ben am nachsten gelegenen Siedlungsgebiete mit allgemeiner Wohn- bzw. Ferien-
wohnnutzung eingestuft. Dies sind die Siedlungsbereiche Déndorf in der Gemeinde
Dierhagen sowie im Stadtgebiet Korkwitz, der an den Bodden anschlielende Sied-
lungsbereich des Ortskerns von Ribnitz sowie zwei kleinere Wohnnutzungen im Au-
Renbereich, direkt nordéstlich bzw. stdwestlich an den zukinftigen Tourismusstand-
ort anschlieRend (im Gutachten als Mischgebiet eingestuft).

Als voraussichtlich mafigebliche Schallquellen im Regelbetrieb werden, unter zu
Grunde Legung des seinerzeit (06.2022) erreichten Planungsstands, beim Teilvorha-
ben Freizeitpark mit Erlebniscamping der Campingplatz sowie die AulRenbereichs-
nutzungen im Erlebnispark mit Surfbecken, Ankunftsbecken Wasserrutsche, Beach
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Volleyball, Streetball, Sommerrodelbahn sowie Auf3engastronomie und die zugehori-
ge Musikbeschallung eingestuft. Beim Teilvorhaben Technikmuseum sind die mal3-
geblichen Schallquellen die AulRengastronomie, der Betrieb des durch die Besucher
nutzbaren technischen Gerates sowie der Besucherverkehr insgesamt. Beim Vorha-
ben des Ferienparks wird der an- und abfahrende PKW-Verkehr der Ubernachtungs-
gaste und Angestellten als relevant eingestuft. Aufgrund der am Standort geplanten
Nutzungen findet die Freizeitlarm-Richtlinie Mecklenburg-Vorpommern Anwendung.
Im Ergebnis liegen fur den Regelbetrieb die Beurteilungspegel fir sdmtliche Immissi-
onsorte aulRerhalb des Tourismusstandorts deutlich unter den anzusetzenden Immis-
sionsrichtwerten der Freizeitlarm-Richtlinie. So werden die Richtwerte im maf3gebli-
chen Zeitraum der Sonn- und Feiertage tagsiuber zwischen 12 und 15 dB(A) unter-
schritten und nachts zwischen 2 und 15 dB(A).

Weiterhin wurde das Pangea-Festival als relevantes, seltenes Ereignis untersucht.
Als relevante Schallquellen wurden die Beschallungsanlagen der verschiedenen
Konzertbiihnen und sonstiger Angebote im Freien bertcksichtigt, ebenso die Cam-
pingflachen (einschlie3lich mittleres und stdwestliches Pitnitzer Dreieck) und die
Parkplatze. Im Ergebnis liegen an Sonn- und Feiertagen die Beurteilungspegel an
den o. g. Immissionsorten ca. 15 dB(A) fur den Tagzeitraum und zwischen 11 und 14
dB(A) nachts unterhalb der heranzuziehenden Richtwerte. Damit besteht weder
durch die Regelnutzung noch durch das Festival eine Vorhabenunvertréaglichkeit ge-
geniber den schutzbedirftigen Nutzungen au3erhalb des Standorts.

Bei der gebietsinternen Betrachtung stellen die Larm verursachenden Betriebsarten
des Freizeitparks zumindest ohne Larmminderungsmalnahmen fur den Tagzeitraum
an den malf3geblichen Immissionsorten die beachtlichen Larmquellen dar. Dagegen
erwiesen sich die Nutzungen im Bereich des Technikmuseums an den relevanten
Immissionsorten als nicht problematisch, ebenso wenig wie diejenigen des Ferien-
parks. MaRRgebliche Immissionsorte zur Abbildung der schutzbedirftigen Nutzungen
wurden sudlich des Freizeitparks an den zu den Larmquellen néchstgelegenen Feri-
enwohnnutzungen der Hafenapartments und den ndérdlichen Ferienhdusern im Be-
reich der Teichlandschaft sowie an nachstgelegenen Hausern der Ferienhausgrup-
pen ostlich des Zentralgebaudes festgelegt.

Aufgrund des Charakters des Ferienparks mit umfassender Sport-, Freizeit-, Kultur-,
Versorgungs- und Verkehrsinfrastruktur mit Angeboten gerade auch im Freien, wird
hier auch nach erster Abstimmung mit der zustandigen Immissionsschutzbehorde
immissionsrechtlich fur vorgenannten Bereich von der Schutzbedurftigkeit eines
Mischgebiets ausgegangen. Betrachtet man die laut Freizeitlarm-Richtlinie vorgege-
benen Richtwerte, so betragen diese fiur Mischgebiete an Werktagen aul3erhalb der
Ruhezeiten 60 dB(A) und innerhalb der Ruhezeiten sowie an Sonn- und Feiertagen
55 dB(A). Da die Betriebserfordernisse am Tourismusstandort Betriebszeiten der ein-
zelnen Angebote unter Einbeziehung der Ruhezeiten und der Sonn- und Feiertage
erfordern, kommt es, ohne Bertcksichtigung von schallmindernden Mal3nahmen in
den ,Ruhezeiten“ ggf. zu Uberschreitungen an den nérdlichen Hafenapartments und
an den nachstgelegenen Ferienhdusern im Bereich der Teichlandschaft, auch wenn
der Abstand zwischen Larmquellen und schutzbedurftigen Nutzungen i. R. d. nach
der unter Bertcksichtigung des Gutachtenergebnisses erfolgten Planiberarbeitung
mit 100 m und mehr deutlich erhéht wurde.

Daher wurden verschiedene MalRnahmen zur Larmreduzierung an der Schallquelle
geprift, wobei das belassen der Halle 5 als weitgehend geschlossenes Gebaude so-
wie ein in die Landschaftsgestaltung integrierter Schallschutzwall sich als effektive
MalRnahmen zeigten. Im Ergebnis kann durch entsprechende Minderungsmafl3nah-
men eine Einhaltung der vorgegebenen Richtwerte erreicht werden.
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6.2.8

Im weiteren Aufstellungsverfahren der FNP-Anderung und Ergénzung sowie zum B-
Plan Nr. 109 wird die Schallbegutachtung entsprechend des erreichten Planungsfort-
schritts fortgeschrieben und es erfolgen in einer finalen Fassung der Planung norma-
tive Regelungen zur Schallbegrenzung bzw. zu erforderlichen Schutzmaf3nahmen.

Fur das seltene Ereignis Pangea-Festival ist vorgesehen, dass flr den Festival-
zeitraum samtliche Ferienwohneinheiten des Ferienparks ausschlieZlich fur die Fes-
tival-Teilnehmer zur Verfigung stehen. Dazu erfolgen im Rahmen der nachfolgenden
verbindlichen Bauleitplanung geeignete planungsrechtliche Festsetzungen zur Art der
zulassigen baulichen Nutzung sowie dazu ergdnzende Festlegungen unter Anwen-
dung des Planungsinstruments des stadtebaulichen Vertrags nach § 11 BauGB. Vor-
stehende Regelung wird dartber hinaus (privatrechtlich) in geeigneter vertraglicher
Form zwischen dem Festival-Veranstalter, dem Ferienhausbetreiber und dem bishe-
rigen Grundstickseigentimer, der Stadt Ribnitz-Damgarten, rechtsverbindlich fixiert.

Fir das 2. seltene Ereignis, das Ostblocktreffen, ist in Anbetracht der geplanten zu-
kunftigen GroRRenbeschrankung und der vorgesehenen Beschrankung der Beschal-
lungsanlagen davon auszugehen, dass hier keine Uberschreitungen der Richtwerte
gegeniber schutzbedirftigen Nutzungen auf dem Gelande selbst und aul3erhalb des
Standorts auftreten.

Waldabstand, Waldumwandlung und Ersatzaufforstung

Durch die mit der vorliegenden FNP Anderung und Ergénzung verfolgte Planung sind
Waldflachen entsprechend § 2 Landeswaldgesetz (LWaldG) M-V betroffen. Dabei
handelt es sich sowohl um Kistenschutzwald wie auch sonstigen Waldbestand. Die-
se Betroffenheit erstreckt sich auf samtliche Teilvorhaben mit Ausnahme des Reiter-
hofs (SO 8) und zwar sowohl durch geplante Nutzungen, welche mit dem Waldstatus
nach 8§ 2 LWaldG M-V nicht vereinbar sind, wie auch aufgrund Unterschreitung von
Waldabstanden nach § 20 LWaldG M-V auf Grundlage der Waldabstandsverordnung
M-V.

Auf Basis der Referenzplanung zum Raumordnungsverfahren und der zum ROV er-
folgten Feststellung der Waldgrenzen im Jahre 2011 ergab sich eine Waldinan-
spruchnahme von ca. 20,3 ha, wovon 9,8 ha auf Kiistenschutzwald entfielen. In der
Landesplanerischen Beurteilung zum ROV ist in Anbetracht der erwarteten erhebli-
chen Waldbeeintrachtigung die Mafdgabe enthalten, die Inanspruchnahme von Wald
auf das unbedingt erforderliche Mal zu beschranken (siehe Kapitel 5.1.1). Aufgrund
der Tatsache, dass zwischen der ersten und der aktuell vorliegenden Waldfeststel-
lung von Mai 2022 es zu erheblichem zusatzlichem Waldaufwuchs gekommen ist und
noch zusatzlich durch das o. g. Nutzungskonzept mit Einbeziehung der 5 Montage-
hallen im nordwestlichen Teilbereich gegentiber dem Referenzprojekt zusétzlich in
Waldflachen eingegriffen wird, ist weiterhin von einer erheblichen Inanspruchnahme
von Waldflachen auszugehen.

Zur Begrenzung der Beeintrdchtigung der Waldfunktionen sowie der Waldinan-
spruchnahme wurde die Planung auf Grundlage einer stadtebaulichen Masterpla-
nung in einem ersten Schritt hinsichtlich der Lage der neu hinzukommenden Nutzun-
gen und baulichen Anlagen sowie auch der flachenmaRigen Ausdehnung optimiert.
Diese Optimierung startete im Rahmen einer ersten Abstimmung mit der Landes-
forstbehorde anhand nachfolgender Fragen:

— Prifung, welche Nutzungen sind grundsatzlich mit dem Status Wald vereinbar und
wie sind diese dann baulich auszugestalten,

— bei Nutzungen, die nicht mit dem Waldstatus vereinbar sind, Prifung von alterna-
tiven Flachen, welche keine oder eine geringere Waldinanspruchnahme erfordern,
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— Prufung, fur welche Nutzungen bzw. bauliche Anlagen kann der laut 8 20 LWaldG
M-V festgelegte grundsatzliche Waldabstand von 30 m unterschritten werden und

— welche planerischen oder technischen Vorkehrungen bzw. Nachweise sind daftr
erforderlich sowie

— konnen Nutzungsbereiche bzw. bauliche Anlagen kompakter angeordnet werden,
sodass im Ergebnis weniger Waldflache in Anspruch genommen wird bzw. weni-
ger Waldabstandsflache entsteht.

Die konkrete Inanspruchnahme von Waldflache ergibt sich erst im Ergebnis des in
Erarbeitung befindlichen Entwurf des zur vorliegenden FNP-Anderung und Ergan-
zung weitgehend flachenkongruenten B-Plans Nr. 109 ,Sondergebiet touristische
Entwicklung der Halbinsel Pitnitz, die erforderliche Ausgleichsflache erst im Ergeb-
nis der Umweltprifung zum B-Plan und im Rahmen der in die Umweltprifung inte-
grierten UVP zur Waldinanspruchnahme (Ziffern 17.1 und 17.2 der Anlage 1 UVPG).

Fur die zum Ausgleich der Waldinanspruchnahme erforderliche Ersatzaufforstung
werden aktuell grundsatzlich in Frage kommende Flachen auf deren Verfligbarkeit
und Eignung geprift.

7. Alternativenprifung

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens der V. Anderung und I. Erganzung der 3.
Neubekanntmachung des FNP sind die mdglichen Planungsalternativen zur Realisie-
rung des Vorhabens zu Untersuchen und darzustellen. Diese Alternativenprifung er-
folgt im frihen Stadium der Planung, auf Basis noch nicht verfestigter Planungsinhal-
te.

So wird nach § 3 Abs. 1 BauGB bereits im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung der
Offentlichkeit eine Unterrichtung tiber sich wesentlich unterscheidende Losungen,
welche fur die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen,
vorgeschrieben. Weiterhin ergibt sich nach § 2 Abs. 4 bzw. Anlage 1 Nr. 2 Buchst. d)
BauGB das Erfordernis zur Priifung von Planungsalternativen im Rahmen der zum B-
Plan durchzufihrenden Umweltprifung. Die Prifung der Planungsalternativen hat
dabei aber auf Grundlage der von der Stadt verfolgten Planungskonzeption und den
damit verbundenen Planungszielen zu erfolgen und hat nicht davon geldste Entwick-
lungen zum Gegenstand. Die Alternativenprifung wird in 3 Stufen vorgenommen:

Stufe 1: Relevanz mdéglicher Planungsalternativen auf3erhalb des Stadtgebiets

Aufgrund der landesplanerischen Einstufung der Stadt Ribnitz-Damgarten als Mittel-
zentrum und als Tourismusentwicklungsraum und festgestellter raumordnerischer
Vertraglichkeit im Ergebnis des 2015/16 durchgefiihrten Raumordnungsverfahrens ist
der Standort Ribnitz-Damgarten fir eine Realisierung des Vorhabens hinreichend
aus raumordnerischer Betrachtung geeignet und auch legitimiert. Eine weitergehende
Betrachtung von Standorten in anderen Stadten und Gemeinden kann damit entfal-
len.

Stufe 2: Alternativen im Stadtgebiet

Im Stadtgebiet von Ribnitz-Damgarten bestehen neben dem ehemaligen Flugplatz
Pitnitz keine Flachen im Eigentum der Stadt, welche annahernd so grol3 sind, dass
ein Ferienresort entsprechend der o. g. Planungsziele realisiert werden kann (FIl&-
cheneignung ab ca. 200 ha). Selbst die bei Beschrankung auf das Vorhaben des Fe-
rienparks bengtigte Flache von dann minimal 85 ha kann im Stadtgebiet weder auf
stadtischen Flachen noch auf geeigneten Flachen in hinreichend attraktiver touristi-
scher Lage bereitgestellt werden.
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Einzige abstrakte Moglichkeit ware die grof3flachige Nutzung von Ackerflachen. Diese
stehen in bendétigter GréfRe nur sidlich der UmgehungsstraRe zu Verfligung. Abge-
sehen davon, dass ein Erwerb einer zusammenhangenden Flache in der benétigten
Grol3e sich unter normalen Umsténden nicht bewerkstelligen lasst, sind diese Fl&-
chen fir das geplante Vorhaben von unzureichender Attraktivitat. Insbesondere lasst
sich eine VerknlUpfung mit den Stadtkernen von Ribnitz und Damgarten sowie den
Tourismusgemeinden an Bodden und Ostsee aufgrund der Entfernung und Barriere
bildender Strukturen (Umgehungsstral3e, Fernbahnstrecke, fehlende wasserseitige
Anbindungsmadglichkeit) nur unzureichend herstellen.

Stufe 3: Alternativen am Standort selbst

Alternativen mit grundsatzlichen Ausschlusskriterien

Hier werden zunachst die Planungsalternativen aussortiert, gegen die auch unter Be-
achtung o.g. stadtischer Planungsziele grundsatzliche Ausschlusskriterien vorge-
bracht werden konnen. Als Ausschlusskriterien sind einzustufen:

— Nicht gegebene Realisierbarkeit aufgrund fehlender Grundstiicksverfugbarkeit.

— Nicht gegebene wirtschaftliche Machbarkeit. Dies trifft zu, wenn sich die erforderli-
chen Investitionen in den Standort nicht refinanzieren lassen bzw. wenn fir die
geplante Vorhabenausrichtung kein dauerhafter wirtschaftlicher Betrieb zu erwar-
ten ist. Die an der touristischen Standortentwicklung beteiligten Partner bringen ih-
re Expertise in Sachen mdglicher Ausrichtung und wirtschaftlicher Machbarkeit
ein. Diese teilweise langjahrige Erfahrung wird der Beurteilung der wirtschaftlichen
Machbarkeit zu Grunde gelegt. Weiterhin flieRen die in den Bemihungen zur In-
vestorenfindung seitens der Stadt gewonnenen Erfahrungen ein.

— Zu erwartende fehlende grundsatzliche Genehmigungsfahigkeit des Vorhabens.
Dies trifft zu, wenn gemessen an den Ergebnissen des Raumordnungsverfahrens
den wesentlichen gesetzlichen planungs- und umweltrechtlichen Vorgaben, sowie
bestehender umwelt- und naturschutzrechtlicher Schutzgebietskulissen eine
grundsatzliche Unvereinbarkeit mit den gesetzlichen und landesplanerischen Re-
gelungen zu erwarten ist.

Generelle Ausschlusskriterien liegen bei nachfolgenden untersuchten Planungsan-
satzen vor:

1. Ferienpark mit groRem Golfresort — die dem im Jahr 2016 positiv abgeschlos-
senen Raumordnungsverfahren zu Grunde liegende Referenzplanung.

Fur diese Ausrichtung des Ferienparks haben sich trotz erheblicher Bemihungen seit
2016 weder Investoren noch Betreiber finden lassen. Damit ist hier die wirtschaftliche
Machbarkeit nicht gegeben, sodass ungeachtet moglicher Vorteile hinsichtlich der Be-
ricksichtigung verschiedener Schutzgiter diese Planungsalternative auszuschliel3en
ist. FUr andere, vom aktuellen Konzept begrenzt abweichende inhaltliche Ausrichtun-
gen hat sich letztendlich ebenfalls keine Realisierungsperspektive aufgetan bzw. es
haben sich hierfiir keine Interessenten gefunden, sodass diese Ausrichtungen auch
ausgeschlossen werden kénnen.
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Abb. 7: Referenzplanung aus dem Raumordnungsverfahren 2016

2. Urlaubs- und Freizeitpark mit den vorgesehenen 5 Teilprojekten (Ferienpark,
Freizeitpark mit Erlebniscamping, Technikmuseum, Reiterhof, Hafen) aber mit
einem auf ca. 35 ha verkleinertem Ferienhausbereich.

Abb. 8: Alternative auf 35 ha verkleinerte Ferienhaussiedlung

Eine Verkleinerung der Ferienhaussiedlung auf ca. 35 ha wirde eine Beschrankung
auf das ,Putnitzer Dreieck” ermdglichen. Diese Beschréankung wirde insbesondere
den beachtlichen denkmalpflegerischen Belangen entgegenkommen. Zur Umsetzung
eines touristisch vermarktungsfahigen und wirtschaftlich machbaren Ferienparks ist
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aber ein Ferienhausbereich in der laut Unternehmenskonzept geplanten Grof3e von
mit ca. 650 vermietbaren Einheiten erforderlich. Bei Berlicksichtigung vorstehender
Kapazitat, Uberwiegende Beschrankung auf produktgerechte, kleinere Hausgruppen
und Berticksichtigung gliedernder Griinzasuren von 50 bis 70 m zur Sicherstellung
der Anmutung einer Urlaubslandschatft, ist eine FlachengroRe alleine fir den Ferien-
hausbereich von mindestens 85 ha erforderlich.

3. Planungsalternativen mit grundsatzlich anderer Flachenaufteilung, insbesonde-
re betreffend des Ankerprojekts Ferienpark.

Das vom Vorhabentrager verfolgte Konzept bedingt fir die Ferienanlage eine zu-
sammenhangende Flache. Im Ergebnis einer Evaluation bisheriger vergleichbarer
Projekte sind die zuriickzulegenden Laufwege zu mal3geblicher Sport-, Freizeit-,
Gastronomie- und Ladeninfrastruktur im Kern der Anlage zu begrenzen, ansonsten
findet das Angebot bei den Gasten keine Akzeptanz und ist damit auch nicht markt-
fahig. Eine Einbeziehung des durch die grof3en Montagehallen gepragten Bereichs in
den Ferienpark kommt nicht in Betracht, da die Nachnutzung der Hallen ein grundle-
gender Bestandteil der Projekte Technikmuseum und Freizeitpark ist und beide Vor-
haben zudem direkte Wasseranbindung erfordern.

Grundsatzlich machbare Alternativen

Im Ergebnis lasst sich die fir die Realisierung des Ferienparks benétigte zusammen-
hangende Flache damit nur im Bereich des zentralen Flugfelds oder unter Inan-
spruchnahme der nordlich, nordwestlich oder stidlich angrenzenden Flachen, herstel-
len. Daneben ist noch zu untersuchen, ob Teilvorhaben, hier insbesondere der Cam-
pingplatz sich auf anderen, ggf. geeigneteren bzw. konfliktdrmeren Flachen realisie-
ren lassen.

Die damit verbleibenden grundsatzlich machbaren Alternativen sind in anschlie3en-
der Tabelle hinsichtlich der jeweiligen Vor- und Nachteile vergleichend bewertet. Es
werden Bewertungskriterien aufgerufen, die einerseits auch mit Blick auf das mal3-
gebliche Planungs- und Umweltrecht entscheidungsrelevant sind und anderseits die
Unterschiede zwischen den Alternativen deutlich machen. Die zu Grunde liegenden
Kriterien sind:

— Baukultur, Denkmalschutz, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds,

— Forstwirtschaft / Wald(erhalt),

— Natur-, Artenschutz und Landschaftspflege,

— Immissionsschutz,

— Funktionalitat und Attraktivitat des Ferienparks.

wagner Planungsgesellschaft | Fischerbruch 8] 18055 Rostock Seite 43




Stadt Ribnitz-Damgarten: V. And. u. . Erg. der 3. Neubekanntmachung des FNP - Vorentwurf, Begriindung

Planungsalternative

Ferienpark auf zentralem Flugfeld, Cam-

Ferienpark noérdlich zentrales Flugfeld (Abb.

Ferienpark siidlich zentrales Flugfeld (Abb.

Campingplatz in Waldlichtungen ndrdlich
Technikmuseum (Abb. 16)

Schematische Dar-
stellung der Pla-
nungsalternative

Abb. 9-12 Gegeniiber-
stellung Anforderun-
gen Natur-schutz, Forst
u. Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Das Kernvorhaben, der Ferienpark, nimmt die
westliche und mittlere Flache des zentralen
Flugfelds ein. Ausgehend vom Hafen und
anschlieBender Teichlandschaft im Westen,
jeweils mit breitem Angebot an Ferienapart-
ments, (ber das Zentralgebdude mit den
Sport-, Freizeit- und gastronomischen Ange-
boten, folgt schlieRlich der Ferienhausbereich.
Ostlich anschlieRend folgt ein Reiterhof mit
umfassender Reitinfrastruktur und Weidebe-
reichen. Das am Standort bereits etablierte
Technikmuseum soll zu einem modernen
,Museum zum Anfassen“ mit zivilem Schwer-
punkt weiterentwickelt werden und nutzt dazu,
wie bisher schon, die 3 nordlichen Montage-
hallen und die umliegenden Freibereiche. Der
daran anschlieBende Freizeitpark nutzt mit
seinem umfassenden und allein stellenden
Sport-, Erlebnis- sowie kulturellen Angeboten
und dem zugehdrigen Campingplatz die
weiteren, durch die militirische Vornutzung
gepragten Bereiche. Dabei werden die Sport-
und Erlebnisangebote im Bereich der beiden
stdlichen Hangars realisiert. Der zugehdrige
Campingplatz wird direkt dstlich des Freizeit-
parks im westlichen Teil des Putnitzer Drei-
ecks untergebracht.

Das touristische Angebot und die Anordnung der
Funktionsbereiche entsprechen weitgehend der
vorgenannten Planungsalternative, allerdings wird
abweichend davon die Ferienhausanlage im
ndrdlichen Bereich des ehemaligen Flugfelds und
auf daran ndrdlich und nordwestlich angrenzenden
Waldflachen realisiert. Aufgrund der erforderlichen
raumlichen Verbindung der Ferienhausanlage zum
zentralen Infrastrukturgebdude wird letzteres
gegeniber Alternative 1 nach Norden verschoben,
was auch eine weiter nérdliche Einordnung der
Teichlandschaft und des Hafens jeweils mit Feri-
enapartments zur Folge hat. Im Gegenzug reicht
die Flache fiir den (Trend-)Sport und Erlebnispark
vorgesehene Flache nordlich davon nicht aus; der
Freizeitpark muss auf eine externe Ausweich-
flache, siidlich von Teichlandschaft und Hafen,
verlegt werden. Es kommt damit zu einer weiten
Streuung der Einrichtungen. Zudem wird auch die
Nachnutzung der Montagehallen 4 und 5 durch
den Freizeitpark nicht mehr maglich.

Auch bei der 3. Planungsalternative entspricht
das touristische Angebot dem Angebot den
vorgenannten Planungsalternativen. Der Ferien-
park wird siidlich des Flugfelds, langs der sidli-
chen Boddenkiste realisiert. Aufgrund der
funktionalen Verknlipfung mit dem Ferienpark
muss auch der Hafen weiter nach Stiden verlegt
werden.

Das Kernvorhaben, der Ferienpark, nimmt, wie
auch in Alternative 1 die westliche und mittlere
Flache des zentralen Flugfelds ein. Ausgehend
vom Hafen und anschlieender Teichlandschaft
im Westen, jeweils mit breitem Angebot an
Ferienapartments, (iber das Zentralgebaude mit
den Sport-, Freizeit- und gastronomischen
Angeboten, folgt schlieBlich der Ferienhausbe-
reich. Ostlich anschlieRend folgt auch hier der
Reiterhof mit umfassender Reitinfrastruktur und
Weidebereichen. Das am Standort bereits
etablierte Technikmuseum nutzt auch hier den
bisher schon beanspruchten Bereich der 3
groen nordlichen Montagehallen und die
umliegenden Freibereiche. Der an den Freizeit-
park angeschlossene Campingplatz ist aber
abweichend nicht im Bereich des westlichen
Pltnitzer Dreiecks untergebracht sondern auf
den beiden Waldlichtungen nérdlich des Tech-
nikmuseums, welche Waldflichen nach § 2
LWaldG M-V darstellen.

wagner Planungsgesellschaft Fischbruch 8 | 18057 Rostock

Seite 44




Stadt Ribnitz-Damgarten: V. And. u. . Erg. der 3. Neubekanntmachung des FNP - Vorentwurf, Begriindung

Kriterien d. Priifung

Baukultur, Denkmal-
schutz, Gestaltung
des Orts- und Land-
schaftsbilds

- Die wesentlichen Elemente der unter Denk-
malschutz stehenden Sachgesamtheit ,ehe-
maliger Fliegerhorst Pitnitz* bleiben erhal-
ten. Dazu zéhlen: Westliche, Mittlere und
Ostliche Siedlung sowie nachfolgende, unter
Einzeldenkmalschutz stehenden Elemente:
Die 5 ehemaligen Montagehallen, Komman-
dantur, Tower, exemplarisch geschiitzte
Flugzeugbunker, die sowjetische und deut-
sche Landebahn und das sowjetische Eh-
renmal.

-Das ehemalige Flugfeld bleibt, was dessen
nérdliche und sldliche Rénder betrifft, er-
kennbar, wenn auch durch den Camping-
platz nicht mehr so deutlich nach Norden hin
zu erfassen, wie bei einer volligen Freihal-
tung dieses Freiraums.

-Die beiden Startbahnen bleiben als offene
Korridore erhalten und durch die weitgehen-
de ,Nichtbebauung“ des ,Pitnitzer Dreiecks"
und des ostlichen Teils des zentralen Flug-
felds bleit die raumliche Weite des ehemali-
gen Flugfelds erlebbar.

-Dennoch st durch die erfolgende Ferien-
hausbebauung das zentrale Flugfeld nur
noch eingeschrankt erlebbar.

- Auch wenn das Zentralgebdude des Ferien-
parks westlich der ehemaligen sowjetischen
Startbahn eingeordnet ist, wird die entspre-
chende Blickachse dennoch beeintréchtigt.

- Durch weitgehenden Erhalt der umgebenen
Waldflachen, insbesondere an der Stidkuste,
ist eine gute Einbindung der Bebauung ins
Orts- und Landschaftsbild gewéahrleistet.

-Die wesentlichen Elemente der unter Denkmal-
schutz stehenden Sachgesamtheit bleiben auch
bei Alternative 2 erhalten.

-Das zentrale Flugfeld bleibt uneingeschrankt
erhalten und erlebbar.

- Die Blickachse in Lage der sowjetischen Lande-
bahn in Richtung Bodden bleibt ebenfalls erhal-
ten.

-Die nordliche Abgrenzung des ehemaligen
gesamten Flugfelds ist in Folge der unab-
dingbaren Ausdehnung der Ferienhausbebauung
Uber das ,Putnitzer Dreieck” hinaus nach Norden
und Nordwesten nicht mehr wahmehmbar.

-Die Ferienhauser riicken nahe an die unter
Denkmalschutz stehende mittlere und dstliche
Siedlung heran und beeintrachtigen somit deren
Ensemblewirkung.

- Verdréngung erheblicher Teile des Freizeitparks
in stdliche Richtung bzw. dessen Komplettverle-
gung, ist eine Sanierung und Nachnutzung der
unter Einzeldenkmalschutz stehenden Montage-
hallen 4 und 5 im Rahmen des vorliegenden
Vorhabens nicht méglich; in Anbetracht des
schlechten baulichen Zustands droht deren To-
talverlust.

- Die Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild
gestaltet sich ungunstiger als in Alternative 1, da
die Verschiebung der Hafenapartments nach
Norden und die Platzierung des Freizeitparks
weiter im Siiden einen langeren frei einsehbaren,
bebauten Kiistenstreifen zur Folge haben.

-Die wesentlichen Elemente der unter Denk-
malschutz stehenden Sachgesamtheit bleiben
auch bei Alternative 3 erhalten.

-Das gesamte Flugfeld bleibt in der urspriingli-
chen Form erhalten und erlebbar.

- Die Blickachse in Lage der sowjetischen Start-
bahn in Richtung Bodden bleibt damit ebenfalls
erhalten.

- Durch weitgehende Unterbringung der Ferien-
hauser an der Siid- und Siidwestkiiste und der
damit einhergehende Entfall des dort beste-
henden Waldes wird das Orts- und Land-
schaftsbild allerdings erheblich beeintrachtigt.
Die Bebauung des Ferienparks wir sowohl von
Siiden als auch von Westen weit sichtbar sein,
das bisher von den Waldbestanden bestimmte
Landschaftsbild grundlegend geandert.

-Die wesentlichen Elemente unter Denkmal-
schutz stehenden Sachgesamtheit ,ehemaliger
Fliegerhorst Piitnitz* bleiben, abgesehen vom
zentralen Flugfeld, erhalten. Dazu z&hlen west-
liche, mittlere und Ostliche Siedlung sowie
nachfolgende, unter  Einzeldenkmalschutz
stehenden Elemente: Die 5 Montagehallen,
Kommandantur, Tower, exemplarisch ge-
schitzte Flugzeugbunker, die sowjetische und
deutsche Landebahn und das sowjetische
Ehrenmal.

-Das ehemalige Flugfeld bleibt, was dessen
ndrdliche und stidliche Rénder betrifft, erkenn-
bar, wozu auch das ganz frei von Bebauung
bleibende ,Putnitzer Dreieck” beitragt.

-Die beiden Landebahnen bleiben als offene
Korridore erhalten und auch durch die Freihal-
tung des Ostlichen Teils des zentralen Flug-
felds und ebenfalls des ,Piitnitzer Dreiecks"
bleit die rdumliche Weite des ehemaligen Flug-
felds erlebbar.

- Dennoch ist durch die erfolgende Ferienhaus-
bebauung das zentrale Flugfeld nur noch ein-
geschrénkt erlebbar.

-Auch wenn das Zentralgebdude des Ferien-
parks westlich der ehemaligen sowjetischen
Landebahn eingeordnet ist, wird die entspre-
chende Blickachse dennoch beeintréchtigt.

-Durch weitgehenden Erhalt der umgebenen
Waldflachen, insbesondere auch an der Siid-
kiste, ist eine gute Einbindung der Bebauung
ins Orts- und Landschaftsbild gewéahrleistet.
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D Freizuhaltende Flichen
Denkmalschutz

[ Wwaldbestand

Farst

Hoher Raumwiderstand
Artenschutz

Abb. 12-14 Gegeniiber-
stellung Anforderun-
gen Natur-schutz, Forst
u. Denkmalpflege

Forstbelange, ins-
besondere Walder-
halt

-In Anbetracht der Tatsache, dass groRe
Bereiche des ehemaligen Militarflugplatzes
Wald im Sinne von § 20 LWaldG M-V dar-
stellen, ist zur Umsetzung der geplanten
Tourismusentwicklung eine erhebliche Wald-
inanspruchnahme  unvermeidlich.  Durch
Nutzung des waldfreien zentralen Flugfelds
fir den Ferienpark und des wenig bewalde-
ten ,Putnitzer Dreiecks” fir den Camping-
platz wird, auch unter Beriicksichtigung der
Effekte der laufenden Planungsoptimierung,
die Waldinanspruchnahme voraussichtlich
unter das Niveau aus dem Raumordnungs-
verfahren (20,3 ha) gesenkt bzw. auf ent-
sprechendem Niveau gehalten.

-Es erfolgt gegeniiber nebenstehender Variante
eine zusatzliche Waldinanspruchnahme von ca.
65 ha, d. h. nach aktuellem Planungsstand bis zu
80 ha Waldinanspruchnahme insgesamt!

-Die organisatorischen und finanziellen Aufwen-
dungen zum Waldersatz sind entsprechend gro-
Rer als bei der Vorzugsalternative.

-Es erfolgt gegentiber der ersten Alternative
eine zusatzliche Waldinanspruchnahme von
ca. 85 ha, d. h. nach aktuellem Planungsstand
tUber 100 ha Waldverlust insgesamt!

-Die organisatorischen und finanziellen Auf-
wendungen zum Waldersatz sind entspre-
chend groRer als bei der Vorzugsalternative.

- Erhebliche Teile der Waldinanspruchnahme
entfallen zudem auf Kiistenschutzwald mit
besonderem Schutzstatus, welcher auch nur
durch Neuschaffung von Kistenwald kompen-
siert werden kann.

-Die Flachen zur Neuschaffung von Kiisten-
schutzwald sind beschrankt, sodass die erfor-
derliche Kompensation sich schwierig gestaltet
und mit erheblichen zusatzlichen Kosten ver-
bunden ist.

-In Anbetracht der Tatsache, dass insbesonde-
re die fir Freizeitpark mit zugehorigen Cam-
pingplatz vorgesehenen Flachen Wald im Sin-
ne von § 20 LWaldG M-V darstellen, ist bei
Umsetzung dieser Alternative eine erhebliche
Waldinanspruchnahme von ca. 50 ha die Fol-
ge, d.h. voraussichtlich ca. 35 ha mehr als bei
Alternative 1.

-Durch die Nutzung des waldfreien zentralen
Flugfelds fir groBe Teile des Ferienparks wird
einer noch weitergehenden Inanspruchnahme
von Waldflachen aber entgegengewirkt.

-Die organisatorischen und finanziellen Auf-

wendungen zum Waldersatz sind aber groRer
als bei der Vorzugsalternative.

Natur-/Artenschutz
und Landschafts-
pflege

- Durch vorrangige Nutzung des weitend von
Wald und geschiitzten Biotopen freien zent-
ralen Flugfelds durch das groRte Einzelvor-
haben (Ferienpark), kann eine Nutzung des
Waldbereichs sudlich des Flugfelds und des
naturschutzfachlich  sensiblen  sudlichen
Uferbereichs vermieden werden.

- Zudem erfolgt, abgesehen von der einmal im
Jahr stattfindenden Festivalnutzung, ein
Erhalt der Biotop- und Vegetationsstrukturen
im mittleren und westlichen Bereich des
,Pltnitzer Dreiecks".

- Durch Bebauung des gesamten ,Piitnitzer Drei-
ecks" erfolgt ein zusétzlicher Verlust geschitzter
Biotope in einer GréRenordnung von ca. 5 ha.

-Die verstarkte Inanspruchnahme geschiitzter
Biotope und zusatzlicher Waldflachen fiihrt zu
einem erheblich groferen Eingriff in den Natur-
haushalt im Sinne der Eingriffsregelung des
Bundesnaturschutzgesetzes und entsprechend
zu erheblich hdheren Kompensationsanforderun-
gen als bei Alternative 1.

- Zudem erfolgt gegentiber Alternative 1 ein erheb-
licher zusétzlicher Eingriff in die potenziellen

- Vollstndiger Erhalt der Biotop- und Vegetati-
onsstrukturen im Bereich ,Piitnitzer Dreieck".
-Vorrangig durch Bebauung des direkten Ufer-
bereichs erfolgt ein zusatzlicher Verlust ge-
schiitzter Biotope in einer GroRenordnung von
gut 10 ha; dazu gehort auch der besonders

sensible siidliche Uferstreifen.

- Aus gleichem Grund ist auch von einer stérke-
ren Beeintrachtigung des benachbarten Ge-
biets von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)
DE 1542-302 ,Recknitz-Astuar und Halbinsel
Zingst' bzw. des BSG DE 1542-401 ,Vorpom-

- Durch vorrangige Nutzung des weitgehend von
Wald und geschiitzten Biotopen freien zentra-
len Flugfelds durch das grofte Einzelvorhaben
kann eine Nutzung des Waldbereichs stidlich
des Flugfelds und des naturschutzfachlich
besonders sensiblen sudlichen Uferbereichs
vermieden werden.

- Abgesehen von der Beeintrachtigung durch
das einmal im Jahr stattfindende Festival, voll-
standiger Erhalt der Biotop- und Vegetations-
strukturen im Bereich ,Putnitzer Dreieck".

-Durch die Bebauung des zentralen Flugfelds
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- Weiterhin wird durch die Platzierung des
Campingplatzes im westlichen Pltnitzer
Dreieck die Uferzone ndrdlich des Technik-
museums entlastet; hier kann eine weitere
Naturentwicklungsflache geschaffen werden.

- Durch die Bebauung des zentralen Flugfelds
werden anders als bei den Alternativen 2
und 3 dort ggf. vorkommende Arten, insbe-
sondere Wiesenbriter, beeintrachtigt.

Quartiere bzw. Lebensrdume einer Reihe von
Standardartengruppen; insbesondere bei Fle-
derméusen (Winterquartiere), Amphibien, beim
Bockkafer, bei Schmetterlingen und Brutvigeln
(gof. groRerer Quartiersverlust).

-Bei Verlegung groRer Teile oder gar des Gesam-
ten Freizeitparks an die siidliche Boddenkste ist
mit einen erheblichen zusatzliche Eingriff in den
Natur- und Artenschutz zu rechnen (siehe dazu
auch Alternative 3).

mersche Boddenlandschaft und nordlicher

Strelasund* auszugehen.

- Aus gleichem Grund ist auch mit einer Kollision
mit dem Wanderungskorridor des Fischotters
zu rechnen. Hier waren zusatzliche Malnah-
men im Sinne des Artenschutzes erforderlich.

-Die verstérkte Inanspruchnahme des Uferbe-
reichs, sonstiger geschiitzter Biotope und gro-
Rer Waldflachen fiihrt zu einem erheblich gro-
Reren Eingriff in den Naturhaushalt im Sinne
der Eingriffsregelung und entsprechend zu
erheblich hoheren Kompensationsanforderun-
gen als bei Alternative 1.

-Zudem erfolgt gegenlber Alternative 1 ein
erheblicher zusatzlicher Eingriff in die Quar-
tiere bzw. Lebensrdume einer Reihe weiterer
Standardartengruppen; insbesondere bei Fle-
dermausen (Winterquartiere), Reptilien, und
Brutvégeln (groRerer Quartiersverlust). Wahr-
scheinlich sind auch weitere Artengruppen
betroffen, jedoch liegt bisher fiir diesen Bereich
keine detaillierte Erfassung vor.

werden, anders als bei Alternative 2 und 3, dort
ggf. vorkommende Arten, insbesondere Wie-
senbriter, beeintrachtigt.

Immissionsschutz

- Das Planungskonzept erméglicht im Hinblick
auf den Larmschutz einen hinreichend gro-
Ren Abstand der Ferienhduser im Ferienpark
zur HaupterschlieBung Flughafenstrale und
zum geplanten Sammelparkplatz fir Frei-
zeitpark und Technikmuseum.

- Durch die Verlegung der Ferienhaussiedlung bis
nahe an die Flughafenstralle und den geplanten
Sammelparkplatz heran, ist mit erhéhter Larm-
belastung gegentiber den Ferienwohnungen zu
rechnen.

-In diesem Zusammenhang werden zusatzliche
larmschiitzende Mafinahmen erforderlich.

-Durch das erfolgende weitere Heranrlicken der
Ferienapartments im Bereich von Hafen und
Teichlandschaft an Freizeitpark und Technikmu-
seum kommt es zu verstérkten Larmbelastungen
bzw. Schallschutzanforderungen.

-Bei Auslagerung eines Teils des Freizeitparks
nach Siiden entsteht eine unglinstige Larmbelas-
tung gegentiber der Ferienhausbebauung von 2
Seiten, was weitere Schutzmafinahmen erfordert.

- Durch die gréRere Entfernung zwischen Sport-
und Erlebnisbereich von den Ferienapartments
im Bereich des Hafens und der Teich-
landschaft erfolgt eine verbesserte Lérmvor-
sorge als bei den (brigen Alternativen.

-Das Planungskonzept ermdglicht im Hinblick
auf den Larmschutz einen hinreichend groRen
Abstand der Ferienhduser im Ferienpark zur
HaupterschlieBung Flughafenallee und zum
anschlieBend geplanten Sammelparkplatz fiir
den Sport- und Erlebnispark und das Technik-
museum.

Auswirkung auf
Funktionalitat und
Attraktivitdt des
Ferienparks

-Diese Alternative erfillt sdmtliche grundle-
genden Anforderungen an erforderliche Fla-
chengrofen sowie funktionale An- und Zu-
ordnungen.

-Bei teilweisem Erhalt des Gehdlzbestands und
Integration in das Planungskonzept kdnnen ggf.
die Landschaftseinbindung und die Gestalt- und
Aufenthaltsqualitdt der Freirdume der Ferien-

-Die grofle Entfernung zwischen dem Zentral-
gebaude des Ferienparks, des Sport- und
Erlebnisparks und dem Technikmuseum min-
dert die Attraktivitat des Gesamtangebots ge-

- Alternative 4 erfiillt sémtliche grundlegenden
Anforderungen an erforderliche FlachengroRen
sowie funktionale An- und Zuordnungen.

-Zwischen den stdndigen Nutzungen des
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-Zwischen den standigen Nutzungen des
Sport- und Erlebnisparks und des zugehori-
gen Campingbereichs sowie der Ergan-
zungsflache fiir die Festivalnutzung besteht
eine direkte raumliche Verbindung. Diese
raumliche Zuordnung ist fir einen effizienten
Betriebs von groRem Vorteil.

haussiedlung noch verbessert werden (Integra-
tion von Bestandsgrin).

-Die Verschiebung des Zentralgebdudes nach
Norden und die damit ggf. einhergehende Ver-
schiebung auch der Teichlandschaft und des
Hafens beschrankt die Flache des Sport- und
Erlebnisbereichs des Freizeitparks; ggf. ist eine
Ausgliederung eines Teils der Angebote erforder-
lich und damit eine funktional sehr nachteilige
Zweiteilung bzw. eine komplette Verlegung der
Freizeitparks nach Siiden in den sensiblen Ufer-
bereich.

- Diese nachteilige Zweiteilung besteht dann auch
fiir die Festival-Nutzung.

-Selbst bei Verschiebung des Zentralgebdudes
nach Norden ist der rdumliche Bezug zum Feri-
enhausbereich nur bedingt gegeben.

-Die Erschliefungswege im Ferienpark werden
gegenuber Alternative 1 verlangert, die Erreich-
barkeit der einzelnen internen Ziele verschlech-
tert; die Marktfahigkeit des Produkts damit beein-
trachtigt.

-Bei Verlegung des Freizeitparks nach Slden
entsteht eine groRe Entfernung zwischen diesem
und dem Zentralgebaude des Ferienparks sowie
dem Technikmuseum. Dies mindert die Attraktivi-
tat des Gesamtangebots gerade fiir Tagesgaste.

rade flir Tagesgaste.

-Die ErschlieRungswege im Ferienpark, insbe-
sondere zwischen dem Ferienhausbereichen
und dem Zentralgebdude werden verlangert,
die Erreichbarkeit der einzelnen internen Ziele
damit verschlechtert.

- Die mit PKW anfahrenden Tagesgaste missen
entweder einen erheblich weiteren Weg vom
Parkplatz zum Zentralgebdude zuriicklegen
oder die Zufahrtsstralle verlédngert sich ent-
sprechend. Die verkehrliche Erschliefung kann
zudem nur einseitig von Norden aus erfolgen.

-Durch die teilweise gegebene Hanglage wer-
den der bauliche Aufwand und damit auch die
Bau- und Betriebskosten erheblich erhéht und
die Anfahrt erschwert.

- Aufgrund des Wanderungskorridors des Fisch-
otters sind Nutzungsbeschrankungen in den
Abend- und Nachtstunden erforderlich.

- Aufgrund niedriger Gelédndehéhen im Bereich
des Zentralgebaudes und der Teichlandschaft
entstehen zusatzliche Anforderungen an den
Hochwasserschutz.

Sport- und Erlebnisparks und des zugehdrigen
Camping-Bereichs sowie der Erganzungsfla-
che firr die Festivalnutzung besteht eine direkte
raumliche Verbindung. Allerdings ist die An-
ordnung durch den zwischen Freizeitpark und
Erlebniscamping liegenden Bereich des Tech-
nikmuseums nicht so optimal gelést wie in
Alternative 1.
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Fazit der Alternativenprifung

Bei Alternative 1, der vorrangigen Nutzung des zentralen Flugfelds fir die Funktions-
bereiche bzw. die Bebauung des Ferienparks und des Reiterhofs sowie die Nutzung
des westlichen ,Pitnitzer Dreiecks” fir den Campingplatz kommt es durch teilweise
Uberbauung des Flugfelds und der Platzierung des Zentralgebaudes in der Achse
der sowijetischen Startbahn gegentber den anderen Alternativen, insbesondere den
Alternativen 2 und 3, zu einer starkeren Beeintrachtigung der denkmalgeschitzten
Sachgesamtheit ,ehemaliger Fliegerhorst Putnitz*. Andererseits sind Malinhahmen,
wie das Offenhalten der Korridore bei beiden Landebahnen an sich sowie des ndrdli-
chen und 6stlichen Teils des ehemaligen Flugfelds, die geplante Verknipfung dieser
Freiflachen zu einem erlebbaren grof3en Freiraum sowie die Sanierung der ehemali-
gen Flugzeughangars und weiterer, unter Denkmalschutz stehender Objekte zum Er-
halt und zur Erlebbarmachung der Sachgesamtheit durchaus geeignet. Zudem ist Al-
ternative 1 sowohl von der Waldinanspruchnahme her als auch vom natur- und ar-
tenschutzfachlichen Eingriff eindeutig die ginstigste Lésung. Zudem ist die beste
rdumliche Anordnung des Freizeitparks zum zugehdrigen Bereich des Erlebniscam-
pings sowie die kompakteste Organisation des Festivalbereichs noch ein Vorteil die-
ser Alternative.

Gleichzeitig lasst sich die aufgezeigte Planungsalternative 2 mit einer Unterbringung
des Ferienhausbereichs auf dem nérdlichen ehemaligen Flugfeld (Putnitzer Dreieck)
und den noérdlich und nordwestlich angrenzenden Waldflachen auch nicht ohne Be-
eintrachtigung der denkmalgeschiitzten Sachgesamtheit realisieren. So geht die
Struktur und die Wahrnehmbarkeit der nordlichen Grenze des ehemaligen (Ge-
samt)Flugfelds samt der dort erhaltenen Rollbahn und der anschlieRenden Bunker
verloren und die unter Einzeldenkmalschutz stehende Mittlere und die Ostliche Sied-
lung werden durch das unmittelbare Heranrticken der Ferienhausbebauung in ihrer
Erlebbarkeit beeintrachtigt. Weiterhin fuihrt die Umsetzung von Planungsalternative 2
gegeniber Alternative 1 zu einem wesentlich gréReren Verlust an Waldflache (ca. 65
ha mehr, d.h. nach aktuellem Planungsstand ca. 80 ha insgesamt). Zudem ist Alter-
native 2 mit in der Summe erheblich gré3eren nachteiligen Auswirkungen auf den
Natur- und Artenschutz verbunden. Beim Immissionsschutz gestaltet sich Alternative
2 durch das Heranriicken der Ferienhduser an die Hauptzufahrtsstrale und die ggf.
auftretende Larmbelastung von 2 Seiten fir Apartments im Bereich von Hafen und
Teichlandschaft und der entsprechend erforderlich werdenden Schallschutzmaf3-
nahmen, ebenfalls ungunstiger. Letztendlich birgt alternative 2 erhebliche Nachteile
hinsichtlich Funktionalitat und Attraktivitédt des Ferienparks. So ist infolge der nérdli-
chen Verschiebung des Zentralgebaudes des Ferienparks die Entwicklungsmdoglich-
keit des Sport- und Erlebnisparks eingeschrankt und es ist zudem eine erheblich
nachteilige Auslagerung einzelner Angebote erforderlich. Letzteres schrankt den
permanenten Betrieb des Sport- und Erlebnisparks und dessen Attraktivitat ein; glei-
ches gilt auch fir die temporare Festivalnutzung. Der raumliche Bezug der Ferien-
hausanlage zu den Ubrigen Teilen der Ferienanlage ist zudem nur noch einge-
schrankt gegeben.

Planungsalternative 3 schlief3lich ist im Hinblick auf den Erhalt der denkmalgeschiitz-
ten Sachgesamtheit mit keinen erheblichen Beeintrachtigungen verbunden. In der
Kategorie Immissionsschutz lassen sich durch den gréf3eren Abstand zwischen den
Ferienapartments sowie Ferienhdusern von Center Parks und maf3geblichen Larm-
quellen gegeniber Alternative 1 und mehr noch gegeniiber Alternative 2 Vorteile ver-
zeichnen. Funktional erheblich von Nachteil ist die groRe Entfernung der Sport-, Kul-
tur- und sonstigen Freizeitangebote der verschiedenen Teilvorhaben zueinander, ge-
rade fir die Ansprache von Tagesgasten. Ebenso von Nachteil sind die verlangerten
Wege innerhalb des Ferienparks sowie die baulichen und damit verbundenen finan-
Ziellen Mehraufwendungen durch die teilweise Realisierung in starker Hanglage. Ent-
scheidend von Nachteil bei Alternative 3 ist aber der extrem hohe Eingriff in den
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Waldbestand von voraussichtlich mindestens 100 ha insgesamt, wovon noch ein er-
heblicher Teil auf Kistenschutzwald mit besonderem Schutzstatus entféllt. Gleiches
trifft auch fir den Eingriff in Natur und Landschaft infolge der fast ausschlie3lichen
Nutzung von Wald sowie des Uferstreifens und von weiteren geschiitzten Biotopen
zu. Hier sind voraussichtlich sdmtliche naturschutzfachliche Rubriken ganz erheblich
betroffen, vom allgemeinen naturschutzfachlichen Eingriff gemaR Eingriffsregelung
des Bundesnaturschutzgesetzes tber den Artenschutz und hier ist insbesondere die
Beeintrachtigung des Fischotters zu nennen, den Biotopschutz, das Orts- und Land-
schaftsbild bis hin zu einer verstarkten Beeintrachtigung der beiden benachbarten
Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung. Aufgrund des ganz erheblichen
Eingriffs in natur- und artenschutzrechtliche Belange, wie auch der ganz erheblichen
Waldinanspruchnahme, kommt Alternative 3 in den Bereich von Vorhaben, fur die
sich grundsatzlich keine Umweltvertraglichkeit mehr darstellen lasst.

Bei Alternative 4, der vorrangigen Nutzung des zentralen Flugfelds fir die Funktions-
bereiche bzw. die Bebauung des Ferienparks und die Nutzung der noérdlichen besto-
ckungsfreien Waldflachen fir den Campingplatz, kommt es, wie in Alternative 1,
durch teilweise Uberbauung des Flugfelds und der Platzierung des Zentralgebaudes
in der Achse der sowjetischen Landebahn gegeniiber den anderen Alternativen zu
einer starkeren Beeintrachtigung der denkmalgeschitzten Sachgesamtheit ,ehemali-
ger Fliegerhorst Putnitz“. Andererseits sind Mallnhahmen, wie das Offenhalten der
Korridore bei beiden Startbahnen an sich sowie des noérdlichen und 6stlichen Teils
des ehemaligen Flugfelds, die geplante Verknipfung dieser Freiflachen zu einem er-
lebbaren grof3en Freiraum sowie die Sanierung der ehemaligen Flugzeughangars
und weiterer unter Denkmalschutz stehender Objekte, zum Erhalt und zur Erlebbar-
machung der Sachgesamtheit durchaus geeignet. Gegeniiber Alternative 1 steht
aber die erheblich groRere Waldinanspruchnahme von insgesamt ca. 45 ha und die
funktionale Anordnung des Freizeitparks zum zugehdrigen Erlebniscamping sowie
der Zuschnitt des Festivalgelandes ist nicht ganz so optimiert.

In Anbetracht des Ergebnisses, dass gegen Alternative 1 nur eine teilweise Beein-
trachtigung des Denkmalschutzes und hier speziell der Entfall des freien zentralen
Flugfelds steht und bei den Alternativen 2, 3 und 4 erheblich gewichtigere Nachteile
in den Bereichen Forst und Walderhalt, Orts- und Landschaftsbild, Natur- und Arten-
schutz sowie Funktionalitat, Attraktivitat und Wirtschaftlichkeit des Ferien- und Frei-
zeitstandorts stehen, ist Alternative 1 den anderen Alternativen vorzuziehen.

8. Auswirkungen der Planung

Bei Umsetzung der Planung, welche mit der V. Anderung und I. Erganzung der 3.
Neubekanntmachung des FNP vorbereitet wird, ist von nachfolgenden wesentlichen
Auswirkungen auszugehen:

— Durch die hinzukommenden Sport-, Erlebnis- und kulturellen Einrichtungen wird
das touristische Angebot in der Stadt Ribnitz-Damgarten und in der gesamten Tou-
rismusregion erheblich verbessert, insbesondere was Angebotsvielfalt und Attrak-
tivitat betrifft. Durch das zusatzliche teilweise alleinstellende Sport-, Erlebnis- und
Veranstaltungsangebot werden gezielt auch jingere Urlauber angesprochen, eine
Zielgruppe, die bisher in der Tourismusregion unterreprasentiert ist. Zudem wird
insbesondere mit dem Ferienpark ein wichtiger Beitrag in Richtung Saisonverlan-
gerung und Ganzjahrestourismus geleistet.

— Die hinzukommenden Einrichtungen und Angebote verbessern zudem das Sport-,
Freizeit- und kulturelle Angebot fur die Wohnbevélkerung der Stadt Ribnitz-
Damgarten sowie derjenigen des raumlichen Einzugsbereichs. Dies trifft insbe-
sondere fur die kleineren Stadte und Gemeinden abseits der Oberzentren Rostock
und Stralsund zu.

— Laut ,Auswirkungsanalyse Touristische Entwicklung Putnitz* (PROIFUND,
12.2020) werden die durch das Projekt gewonnenen zusétzlichen Ubernachtungs-
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gaste, aber auch Tagesgaste aus benachbarten Tourismusregionen, einen jahrli-
chen Umsatzzufluss von insgesamt 49,8 Mio. € brutto flir den Standort bewirken;
dazu kommt noch ein Zufluss von 21,3 Mio. € brutto flr externe touristische Ein-
richtungen in der Region. Dieser zusatzliche Umsatz stéarkt letztendlich die Nach-
frage bei Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen in der Region und verbes-
sert die kommunalen Steuereinnahmen von Ribnitz-Damgarten und in der Touris-
musregion insgesamt.

— Bei Umsetzung der geplanten Vorhaben ist laut v. g. Auswirkungsanalyse mit der
Schaffung von 460 zusatzlichen Vollzeitarbeitsplatzen, 120 davon aul3erhalb des
Standorts, zu rechnen. Dies tragt langfristig zu einer Verbesserung des Angebots
an dauerhafter, sozialversicherungspflichtiger Beschéftigung, insbesondere in Rib-
nitz-Damgarten selbst, bei. Bisher weist die Stadt einen deutlich negativen Pend-
lersaldo auf.

— Das zusatzliche Angebot an qualifizierten, sozialversicherungsbeschatftigten Be-
schaftigungsverhaltnissen bietet einen Anreiz gerade auch fur jingere Menschen,
in der Region zu bleiben oder zuzuziehen. Dies wiederrum wird dabei helfen, ei-
nem mittel- bis langfristigen Bevolkerungsriickgang und insbesondere der sich ab-
zeichnenden Uberalterung entgegenzuwirken.

— Infolge der zusatzlichen Beschéftigungsverhaltnisse wird zudem die Kaufkraft in
Stadt und Region gesichert bzw. gesteigert.

— Durch die hinzukommenden Beschaftigten wird eine zusétzliche Nachfrage nach
Wohnraum generiert. Dies ist durch Bereitstellung von Baugrundstiicken in der
kommunalen Planung und die Schaffung eines hinreichenden Angebots an Ge-
schoss- bzw. Mietwohnungsbau zu beriicksichtigen.

— Die ebenfalls zusétzlich generierte Nachfrage nach Bildungs- und sozialen Einrich-
tungen ist bei der Bedarfsplanung fiir entsprechende Einrichtungen und Bereitstel-
lung erforderlicher Flachen durch die Stadt zu berticksichtigen.

— Die Umsetzung der Vorhaben flihrt zu Eingriffen in Natur und Landschaft selbst bei
dem vorgesehenen, auf Eingriffsvermeidung bzw. Minderung abzielenden Pla-
nungskonzept. Fir die nicht vermeidbaren Eingriffe sind entsprechende Aus-
gleichs- bzw. ErsatzmalRnahmen zu planen und umzusetzen.

— Ebenso werden Eingriffe im Bereich des Artenschutzes unumgéanglich. Auch fur
diese Eingriffe sind entsprechende Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen vorzuse-
hen.

— Es werden zudem Waldflachen in grél3erem Umfang, wobei es es sich zum Teil
um Kustenschutzwald handelt, entfallen. Vorstehender Verlust ist durch méglichst
standortnahe Ersatzaufforstungsmaf3nahmen auszugleichen.

Die Planungsauswirkungen auf die verschiedenen Umweltbelange werden im Rah-
men der noch laufenden Umweltprifung vertiefend untersucht und nach deren Ab-
schluss im Umweltbericht zum B-Plan dargestellt.

9. Bilanz der Flachen

Nachfolgend eine Bilanz der Flachen zu den einzelnen vorgenommenen Darstellun-
gen im Rahmen der V. Anderung und I. Erganzung der 3. Neubekanntmachung des
FNP.
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Darstellung Flache in ha
Sondergebiete (8 1 Abs. 2 Nr. 12 BauNVO), davon 142,7
SO1 ,Ferienpark® 81,8
S02 , Hafen, maritime Touristik" 2,5
S03 ,Freizeitpark, Sport, Kultur* 15,5
S04 ,Handwerk und Kultur® 2,1
SO5 ,Camping, Festival* 11,4
SO6 ,Festival” 1,0
SO7 ,Museum® 8,8
SO8 ,Pferdesport u. ergédnzende Freizeitangebote® 13,0
SO9 ,, Beherbergung® 0,5
SO10 ,Tourismus, Kultur und Veranstaltungen® 4.0
S0O11 ,ruhender Verkehr, Festival® 1,4
SO12 ,Badestelle” 0,7
Flachen fur den Uberortlichen Verkehr und fiir die ortlichen Hautver- 6,1
kehrszlige, davon

Sonstige Uberdrtliche und ortliche HauptverkehrsstraRen (8 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) 52
Ruhender Verkehr 0,9
Griunflachen (85 Abs. 2 Nr. 5 BauGB), davon mit Zweckbestimmung 62,6
,Landschaftsgrin® 30,3
,Landschaftsgriin und temporares Camping*“ 16,4
~,Denkmalschutz* 15,9
Wasserflachen und Flachen fur die Wasserwirtschaft (85 Abs. 2 Nr. 7 6,4
BauGB), davon mit Zweckbestimmung

~Hafen* 3.0
,Badestelle” 1,1
JFreizeitgewasser®, davon 1,8
~Speicherbecken® 0,5
Nachrichtliche Ubernahme Flachen fur Wald (8 5 Abs. 4 BauGB) 78,4
Geltungsbereich gesamt 296,2

10. Umweltprifung

Im Rahmen der V. Anderung und I. Erganzung der 3. Neubekanntmachung des FNP
ist entsprechend 8 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprifung fur die Belange des Umwelt-
schutzes entsprechend § 1 Abs.7 und § 1la BauGB durchzufiihren.

Der FNP-Anderung und Erganzung ist entsprechend § 2a BauGB ein Umweltbericht
als selbstandiger Bestandteil der Begriindung anzufiigen, was nach Abschluss der
Umweltprifung erfolgt.

Eine wesentliche Aufgabe der friihzeitigen Behdrdenbeteiligung ist es entsprechend
§ 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB, die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange
zur AuRerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detailierungsgrad
der Umweltprifung aufzufordern.

In diesem Rahmen fand im April 2024 bereits ein Scoping-Termin zum weitgehend
inhaltlich und raumlich mit vorliegender FNP-Anderung und Erganzung kongruenten
B-Plan Nr. 109 ,SO Touristische Entwicklung Halbinsel Pitnitz“ statt, in dessen Er-
gebnis nach Eingang der Anregungen und Hinweise der fiur die Umweltfragen rele-
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vanten Behorden und sonstigen Tragern offentlicher Belange der Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprufung festgelegt wurde.

Nachfolgende Tabelle gibt, darauf aufbauend, als Grundlage fiir entsprechende Au-
Rerungen Auskunft Uber die Einschatzung der Stadt zu erforderlichem Umfang und
Detailierungsgrad der Umweltpriifung auch zur vorliegenden V. Anderung und I. Er-
ganzung der 3. Neubekanntmachung des FNP und dartber welche Fachgutachten,
Fachplanungen und sonstige Informationen bereits vorliegen, aktuell erarbeitet wer-
den bzw. noch erganzend erarbeitet werden sollen:

Untersuchungsbedarf

Fachgutachten, Fachplanungen, weitere umwelt-
relevante Informationen

Schutzgut Mensch

Schallimmissionsschutz
— Darstellung der Ist-Situation

— Ermittlung der Emittenten sowie der Immissionsorte
auf Grundlage der fiir den Standort vorgesehenen
Nutzungen und

— deren Larmauswirkungen auf die Umgebung

— Vorschlége fir Larmminderungs- und —
Schutzmafinahmen

— Schalltechnische Untersuchung Freizeitpark
Pitnitz (mit Erstbewertung zum seinerzeitigen
Planungsstand (Stand 06/2022, vorliegend
(vorl.))

— Ergénzende Schalltechnische Untersuchung
unter Zugrundelegung der finalen Planung

Luftschadstoffe

— Darstellung der Ist-Situation anhand vorliegender
Daten

— Einschatzung der Auswirkungen durch die vorgese-
henen Nutzungen und ErschlieBungsanlagen

Schadstoffbelastung der Bausubstanz
— Darlegung der Ist-Situation
— Darlegung der fachgerechten Entsorgung

— Begutachtung i.R.d. Begutachtung/Sanierungs-
planung Altlasten

Freizeit, Erholung, Tourismus

— Darstellung des Tourismus- und Freizeitwerts des
Standorts und dessen Beeintrachtigung durch das
geplante Vorhaben

— Projektbeschreibung der touristischen Vor-haben
am Standort (teilw. vorliegend)

Schutzgut Flache

— Darstellung des Flachenverbrauchs fir die am
Standort vorgesehenen Nutzungen

— Darlegung der Anstrengungen zur Begrenzung des
Flachenneuverbrauchs

Schutzgut Boden
— Ausgangslage hinsichtlich Bodenversiegelung und
anthropogener Uberformung

— Darstellung der aktuellen Altlastensituation
— Sanierungskonzept Altlasten

— Darstellung der Kampfmittelbelastung

— Berdumungskonzept

— Fortschreibung Altlastenbegutachtung (in Arbeit)
— Sanierungskonzept Altlasten (in Arbeit)

— Ermittlung der Kampfmittelbelastung (in Arbeit)
— Ré&umungskonzept Kampfmittel (in Arbeit)

Schutzgut Wasser

Oberflichenwasser

— Einfluss des Vorhabens auf das Oberflachengewas-
ser Saaler Bodden / Ribnitzer See

— Einfluss geplanter kiinstlicher Oberflaichengewésser
auf den Wasserhaushalt der Liegenschaft

— Darlegung Hochwasser-/Sturmflutgefahrdung
— Darlegung der Einhaltung der Vorgaben der Wasser-

— Bearbeitungskonzept: Lésung planungsrelevanter
Fragestellungen zum Thema Wasser — Halbinsel
Piitnitz 09/2022 (vorl.)

— Ggf. Ausweitung der Aussagen zu Grundwas-
serdargebot auf gesamtes Plangebiet

— Machbarkeitsstudie zur Anlage eines Hafen und
eines weiteren offentlichen Wasserzugangs nord-
lich davon
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rahmenrichtlinie (WRRL)

Grundwasser

— Darstellung von Grundwasserverhaltnissen und -
Dargebot sowie

— madglicher vorliegender Schadstoffbelastungen

— Darstellung méglicher Gefahrdungen hinsichtlich
Schadstoffeintrag

— Bearbeitungskonzept: Losung planungsrelevanter
Fragestellungen zum Thema Wasser — Halbinsel
Piitnitz 09/2022 (vorl.)

— Ggf. Ausweitung der Aussagen zu Grundwas-
serdargebot auf gesamtes Plangebiet

Flora

Freilandflachen

— Darstellung der Biotopstrukturen und der sonstigen
naturrdumlichen Ausstattung

— Darstellung méglicher Verbundstrukturen

— Biotoptypenkartierung einschlieBlich geschiitzter
Biotope 10/2021 (vorl.)

— Erfassung unter Schutz stehender Einzelgehdlze
10/2021 (vorl.)

Wald

— Darstellung des Waldbestands hinsichtlich Umfang,
Qualitat und Status

— Beeintrachtigung von Waldflachen und Waldfunktio-
nen, dabei Darstellung der Planungsansétze zur Re-
duzierung der Waldinanspruchnahme

— Kompensation der entfallenden Waldflachen

— Waldbegutachtung, Ermittlung des Kompensati-
onserfordernis

— Suche und Sicherung geeigneter Kompensations-
flachen

Fauna

— Aussagen Uber die vorkommenden Arten und insbe-
sondere der besonders geschiitzten Arten

— Darlegung der mdglichen Beeintrachtigung der Arten
und hier der besonders geschiitzten Arten durch die
Planung

— Kartierung der fiir den Standort relevanten Stan-
dartartengruppen (vorl.)

— Artenschutzfachbeitrag
— SPA-Vertraglichkeitspriifung
— FFH-Vertraglichkeitsprifung

Klima

— Aussagen zu Auswirkungen des Vorhabens auf das
Klima und zu Mafinahmen der CO2-Reduzierung

— Aussagen zum Lokalklima und dessen mdglicher
Veranderung durch die Nachnutzung des Standorts

— Aussagen zum Umgang mit weiteren Extremwetter-
ereignissen (insbesondere Starkregenereignisse)

— Energieversorgungskonzept fir den Standort (in
Arbeit)

— Fachgutachten Regen, Schmutz und Trinkwasser
(in Arbeit)

Landschaftsbild

— Darstellung der Qualitéten des Landschaftsbildes
einschlieBlich ggf. bestehender Vorbelastungen

— Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf
das Landschaftsbild

— Bei Erfordernis, MaRnahmen zur Verbesserung der
Integration der durch den B-Plan begriindeten bauli-
chen Anlagen in das Landschaftsbild

Sach- und Kulturgiter
— Darstellung Denkmalwert der Sachgesamtheit

— Darlegung mdglicher Beeintrachtigungen des Denk-
mals durch die Planung

— Darlegung MaRnahmen zur Berlicksichtigung des
Denkmalschutzes

— bestehende Bodendenkmale und méglicher Beein-
trachtigung durch die Planung

— Denkmalfachliche Begutachtung mit Darstellung
des Denkmalwerts und MaBnahmen zur Berlick-
sichtigung der Denkmalbelange (in Arbeit)

Wechselwirkungen
— Darstellung der Wechselwirkungen bei Beeintrachti-
gung einzelner Schutzglter untereinander

Auswirkungen, die aufgrund der Anfilligkeit der nach
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dem B-Plan zulassigen Vorhaben fiir schwere Unfalle

oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange

nach § 1a Abs. 6 a-d, i BauGB

— Darlegung, dass keine entsprechenden Gefahren-
quellen bzw. Anfalligkeiten vorliegen

wagner Planungsgesellschaft | Fischerbruch 8| 18055 Rostock Seite 55




	Vorlage
	Anlage  1 RDG-FNP-V-Änd_Plan_Vorentwurf_2025-11-07
	Anlage  2 RDG-FNP-V-Änd_Begründung_Vorentwurf_2025-11-18

